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Beginn der Sitzung: 9 Uhr 6 Minuten 

Präsident Erwin Köstler: Ich e r ö f f n e 
die 507. Sitzung des Bundesrates. 

Das Amtliche Protokoll der 506 .  S itzung 
des Bu ndesrates vom 6. Oktober 1988 ist auf­
gelegen, unbeanstandet geblieben und gilt da­
her als genehmigt. 

K r a n k gemeldet hat sich das Mitgl ied 
des Bundesrates Mag. Helmut Kukacka. 

E n t s c h u I d i g t haben sich die Mitgl ie­
der des Bundesrates Dr. Heide Schmidt. Fart­
hofer und Tmej .  

Ich begrüße den im Hause erschienenen 
Herrn Bundesminister für Justiz Dr .  Egmont 
Foregger. (ALLgemeiner Beifall.) 

Einlauf 

Präsident: Einge langt ist e in Schreiben des 
Präsidenten des Kärntner Landtages betref­
fend Mandatsveränderung im Bundesrat. 

Ich ersuche die Schriftführung um Verle­
sung dieses Schreibens. 

Schriftführerin Maria Derflinger: 

. ,An den Vorsitzenden des B undesrates 
Herrn Erwin Köstler 

Sehr geehrter Herr Vorsitzender des Bun­
desratesl 

Mit Schreiben vom 6. Oktober 1988 wurde 
Ihnen mitgeteilt, daß Frau Landtagsabgeord­
nete Rosl Moser auf ihr  Mandat als Bundes­
rat und ihr Ersatzmitglied, Frau Lieselotte 
Zauchner, auf ihr Mandat als Stel lvertreter 
im Bundesrat verzichtet haben. 

N unmehr darf ich Ihnen mitteilen, daß der 
Kärntner Landtag in seiner 38 . Sitzung am 
27. Oktober 1988 

Herrn Dr.  Franz Großmann, 1 0 . -0ktober­
Straße 28, 9020 Klagenfurt, zum Mitglied des 
Bundesrates sowie 

Frau Lieselatte Zauchner, Gartenweg 13, 
9813 Möllbrücke, zu seinem Ersatzmitglied 
gewählt hat. 

Ich darf um Kenntnisnahme ersuchen. 

Mit vorzüglicher Hochachtung 

Schantl" 

Angelobung 

Präsident: Das neue Mitgl ied des Bundes­
rates ist im Hause anwesend. Ich werde daher 
sogleich seine Angelübung vornehmen .  

Nach Verlesung der  Gelöbnisformel durch 
die Schriftführerin wird die Angelübung mit 
den Worten " Ich gelobe" zu leisten sein.  

Ich ersuche die Frau Schriftführerin um 
Verlesung der Gelöbnisformel. (Schriftführe ­

rin Maria D er f l i n g e r  verliese die Gelöb­
nisformel. - Bundesrat Dr. Franz G r oß -
m a n  n leistet die Angelobung mit den Worten 
"Ich gelobe".) 

Ich begrüße Herrn Bundesrat Dr. Franz 
Großmann recht herzlich in u nserer Mitte. 
(Allgemeiner Beifall.) 

Einlauf und Zuweisungen 

Präsident: Eingelangt ist weiters ein 
Schreiben des Bundeskanzleramtes betreffend 
eine Ministervertretung . 

Ich ersuche die F rau Schriftführerin um 
Verlesung dieses Schre ibens. 

Schriftführerin Maria Derflinger: 

"An den Präsidenten des Bundesrates 

Der Herr Bundespräsident hat am 
20. Oktober 1988, Z1. 1 005-09/22, fo lgende 
E ntschließung gefaßt: 

Auf Vorsch lag des Bundeskanzlers betraue 
ich für die Dauer der Verhinderung des Bun­
desministers für Unterricht, Kunst und Sport 
Dr .  Hilde Hawlicek innerhalb des Zeitraumes 
vom 29. Oktober b is 7. November 1988 den 
Bundesminister für F inanzen Dkfm. Ferdi­
nand Lacina mit der Vertretung. 

Hievon beehre ich m ich mit dem Ersuchen 
um gefällige Kenntnisnahme Mittei lung zu 
machen .  

Für den Bundeskanzler 

Ministerialrat Dr .  Wiesmüller" 
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Präsident 

Präsident: Dient zur Kenntnis. 

Eingelangt sind ferner jene Beschlüsse des 
Nationalrates. die Gegenstand der heutigen 
Tagesordnung sind. 

Ich habe diese Vorlagen den in Betracht 
kommenden Ausschüssen zur Vorberatung 
zugewiesen. Die Ausschüsse haben ihre Vor­
beratungen abgeschlossen und schriftliche 
Ausschu ßberichte erstattet. Ich habe daher 
diese Vorlagen auf die Tagesordnung der 
heutigen Sitzung gestel lt. 

Wird zur Tagesordnung das Wort ge­
wünscht? - Dies ist nicht der Fall .  

Behandlung der Tagesordnung 

Präsident:  Es ist m i r  der Vorschlag zuge­
kommen, die Debatte über die Punkte 2 und 
3 sowie 14 und 15 der Tagesordnung jewei ls 
unter einem abzuführen.  

Die Punkte 2 und 3 sind Beschlüsse des 
Nationalrates vom 19. Oktober 1988 betref­
fend 

ein Kartel lgesetz 1 988 und eine U rheber­
rechts gesetz novelle 1 988 . 

Die Punkte 14 und 15 sind Beschlüsse des 
Nationalrates vom 20. Oktober 1988 betref­
fend 

Änderungen der Anhänge I und 11 des 
Übere inkommens über den internationalen 
Handel mit gefährdeten Arten frei lebender 
Tiere und Pflanzen sowie die Zurückziehung 
eines österreichischen Vorbehalts. 

Erhebt sich dagegen ein Einwand? - Es 
ist dies nicht der Fall. 

Wir werden daher in diesem Sinne vorge­
hen. 

1. Punkt: Beschluß des Nationalrates vom 
20. Oktober 1988 betreffend ein Bundesge­
setz über die Rechtspflege bei jugendstrafta­
ten (jugendgerichtsgesetz 1 988 - jGG) (486 
und 738/NR sowie 3573/BR der Beilagen) 

Präsident: Wir gelangen nun zum 1. Punkt 
der Tagesordnung: Jugendgerichtsgesetz 1988 

- JGG. 

Die Berichterstattung hat Herr B undesrat 
Mag. Alexander Ku lman übernommen. 

Ich bi tte ihn um seinen Bericht. 

Berichterstatter Mag. Alexander Kulman: 
Werter Herr Präsident! Herr Bundesminister! 
Hohes Haus! Der vorl iegende Beschluß des 
Nationalrates trägt dem Gedan ken Rechnung, 
daß in vielen Bereichen der Jugendstraf­
rechtspflege Vorbeugung und Wiedergutma­
chung Strafen entbehrlich machen können. 

Vor dem Hintergrund einer stark sinken­
den Jugendkrimi nal ität be i gleichzeitig zu­
nehmenden Arbeitsplatzschwierigkei ten für 
gestrauchelte Jugendliche zielen die Bemü­
hungen des gegenständlichen Beschlusses da­
hin,  die Probleme der Straffäl l igkeit junger 
Menschen nicht vorrangig oder sogar aus­
schließ lich mit den Mitteln des Strafrechts zu 
lösen. 

D ie Möglichkeit des Absehens von der 
Verfo lgung durch den Staatsanwalt in Fällen 
minder schwerer Kriminal ität und die vorläu­
fige Verfahrenseinstel lung auf Probe (mit Be­
währungshelfer) oder gegen Auflagen (ge­
meinnützige Leistungen) bauen darauf auf. 
Die Erfahrung, insbesondere mit dem Mo­
dellversuch "Konfli ktregelung" , zeigt, daß 
vor allem erstmals straffä l l ig gewordene J u­
gendliche oft nur eines geringen Anstoßes 
bedürfen,  den aus der Tat entstandenen 
Schaden gutzumachen , und daß sie nament­
Lich dann eher Einsicht in ihr Verhalten zei­
gen, wenn ihnen die Auswirkungen dessel­
ben, insbesondere in der Begegnung mit dem 
Opfer, vo r Augen geführt werden. Einer 
rechtze itigen Einflußnahme auf den Jugendl i­
chen in diesem Sinn mit dem Ziel ,  d ie 
Durchführung eines Strafverfahrens und de­
ren Folgewirkungen in Fällen minder schwe­
rer Kriminalität zu vermeiden, dient auch die 
vorläufige Verfahrenseinstel lung für eine 
Probezeit, in der dem Jugendlichen ein Be­
währungshelfer bestel lt oder Weisungen er­
tei lt werden können, oder d ie vorläufige Ein­
stel lung gegen eine Auflage. zu der sich der 
Jugendliche bereit erklärt. 

Mit dem Wegfall von gerichtlichen Ver­
ständigungen zum Beispiel  des Lehrherrn, 
�.es Arbeitgebers oder der Schule wird der 
Uberlegung Rechnung getragen, daß die Ver­
urte ilung oder auch nur die Tatsache eines 
Strafverfahrens nicht den Werdegang des Ju­
gendlichen gefährden darf. D iesem Ziel d ient 
auch die Verkürzung der Tilgungsfristen bei 
der Ermahnung und der bedingten Verurtei­
Lung. 
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Berichterstatter Mag. Alexander Kulman 

Die Untersuchungshaft sol l  weiter zurück­
gedrängt, das Jugendstrafverfahren generel l  
vereinfacht und verständl ich gemacht werden. 
E ine der wesentlichen Neuerungen stellt der 
weitgehende Ersatz des Schöffengerichtsver­
fahrens durch das Einzelr ichterverfahren dar. 

Darüber h inaus wird die Altersgruppe der 
1 8- bis unter 1 9jährigen, d ie bisher nach dem 
Erwachsenenstrafrecht behandelt wurde, 
grundsätzlich in die Jugendstrafrechtspflege 
einbezogen. Im Hinblick darauf wird auch 
d ie Zuständigkeit für den Jugendstrafvo l lzug 
neu geregelt und dieser gleichzeitig - unter 
Bedachtnahme auf Erfahrungen aus der Pra­
xis - verbessert. 

Der Rechtsausschuß hat die gegenständli­
che Vor lage in seiner Sitzung vom 
3 .  November 1988 in Verhandlung genom­
men und einstimmig beschlossen ,  dem Hohen 
Hause zu empfehlen,  keinen E inspruch zu 
erheben. 

Als Ergebnis seiner Beratung stel lt  der 
Rechtsausschuß somit den A n t r a g, der 
Bundesrat wolle besch ließen: 

Gegen den Besch luß des Nationalrates vom 
20. Oktober 1 988 betreffend ein Bundesge­
setz über d ie Rechtspflege bei Jugendstrafta­
ten (Jugendgerichtsgesetz 1 988 - JGG) wird 
kein Einspruch erhoben. 

Präsident: Wir gehen in die Debatte ein.  

Zum Wort gemeldet hat sich Herr Bundes­
rat Dr. Mi lan Linzer. Ich erte ile ihm dieses. 

9.15 
Bundesrat Dr. Milan Linzer (ÖVP, Bur­

genland): Herr Präsident! Herr Bundesmini­
ster!  Hoher Bundesrat! Meine Damen und 
Herren! Das derzeit noch geltende Jugendge­
richtsgesetz geht auf das Jahr 196 1  zurück. 
Der stetige soziale, wirtschaftl iche und gesel l­
schaft l iche Wandel sowie neue Erkenntnisse, 
neue Erfahrungen in der Soziologie,  in der 
Kriminologie machen auf diesem Gebiet Re­
formen notwendig. 

Ich möchte gleich eingangs erwähnen, daß 
der eigentliche Baumeister unseres Jugend­
strafrechtes unser verehrter Herr Bundesmi­
nister Dr. Foregger ist. Er  war . seinerzeit im 
Jahre 1 96 1  als Referent im Justizministerium 
maßgeblich am Zustandekommen des Ju­
gendgerichtsgesetzes 1 96 1  betei l igt, heute ist 
er in der Hauptverantwortung des zuständi­
gen Bundesministers. Herr Bundesminister !  

Wir s ind sozusagen heute in  unserer Debatte 
in Ihrer Obh ut, aber ich wei ß, daß Sie ,  wenn 
auch mit Argusaugen, aber doch m it sehr 
gütigen Argusaugen, unsere Debatte hier ver­
fol gen werden .  

Auf  1 96 1  geht also das derzeit geltende 
Jugendgerichtsgesetz zurück. Ende der sech­
ziger Jahre wurde das Strafvo l lzugsgesetz 
verabsch iedet, 1 974 erfo lgte die große Straf­
rechtsreform, 1 987 konnten wir gemeinsam 
das neue Strafrechtsänderungsgesetz verab­
schieden ,  und nunmehr liegt uns der Geset­
zesbesch luß  zu einem neuen Jugendgerichts­
gesetz vor. Das sind wo hl die bedeutenden 
Marksteine unserer sicherl ich erfreulichen 
Weiterentwic klung des Strafrechtes. 

Bei diesem neuen Gesetz so l l  pr inzipie l l  
weiterhin d ie Überlegung gelten,  daß die 
Verhängung von Freiheitsstrafen das absolut 
letzte Mittel sein sol l ,  um der Kriminalität in 
unserem Lande entgegenzutreten beziehungs­
weise, wenn es sein  muß,  eine Tat zu sühnen. 

Die Verbüßung einer Fre iheitsstrafe hat -
wie wir wissen - zumeist auch negative Aus­
wirkungen auf d ie Persönl ichkeit eines 
Rechtsbrechers. Ganz besonders negativ kön­
nen die Folgen bei einem Jugendl ichen sein,  
der womöglich aus j ugendl ichem Leichtsinn, 
aus Unbesonnenheit straffäl l ig geworden ist. 

Wir wissen auch , wie schwer es für einen 
verurtei lten Jugendlichen ist, der damit quasi 
stigmatisiert ist, wieder an seinen Arbeits­
platz, in die Schule zurückzufinden oder 
überhaupt im Wirtschaftsleben wieder Fuß  
zu  fassen .  

Meine Damen und Herren !  Die Jugendge­
richtsbarkeit ist eine, wie wir a lle wissen ,  sehr  
sensib le Materie. Der Herr  Bundesminister 
hat im Plenum des Nationalrates erwähnt, 
daß es bereits zu Zeiten Kaiserin Maria The­
resias ein Jugendstrafrecht gegeben hat. Herr 
Bundesminister, mir hat das so gut gefallen, 
und, wenn Sie gestatten, möchte ich Sie ger­
ne zitieren. Sie sagten, daß Maria Theresia 
seinerzeit bereits unterschieden hat einerseits 
zwischen jungen Menschen , die eine Straftat 
begehen und "dafür nicht al lzuvie l  können 
und nicht al lzusehr dafür zur Verantwortung 
gezogen werden",  und andererseits den bösen 
Kindern, "bei denen Kennzeichen gefährli­
cher Bosheit und z ieml icher Begri ff der be­
gangenen Übeltat" bestehen. Also schon eine 
Formulierung, die deutlich zeigt, daß auch 
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damals bereis e in Jugendstrafrecht sehr ein­
fühlsam statuiert worden ist. 

Meine Damen und Herren!  Die strafrecht­
liche Sonderstel lung Jugendliche r  gibt es heu­
te in allen modernen Strafrechten.  Die Wis­
senschaft unterscheidet bei den Jugendlichen 
drei Entwicklungsstadien: Zunächst einmal 
d ie Zeit der Vorpubertät, das sind die soge ­

nannten Strafunmündigen , dann die Phase 
der Pubertät und schl ießl ich d ie Phase des 
Reifeprozesses, der Adoleszenz, wobei uns 
die Wissenschaft auch aufzeigt , daß sich in 
unserer Zeit die Dauer des Heranreifens des 
J ugendl ichen eher verlängert hat. Der Rei­
fungsprozeß beansprucht eher e inen größe­
ren Zeitraum. 

D ieser Erkenntnis fo lgend , wird nunmehr 
- und das ist wohl die bedeutendste Neue­
rung im neuen Jugendstrafrecht - die Al­
tersgrenze von 18 auf 1 9  Jahre angehoben.  
Das bedeutet im Klartext auch e ine soge­
nannte Gleichschaltung der Strafrechtsrege­
l ung mit dem geltenden Zivilrecht,  wiewoh l  
wir wissen, daß derzeit d ie  Herabsetzung des 
Alters zur Volljährigkeit sowie die Herabeset­
zung des Alters zur Ausübung des aktiven 
Wahlrechtes heftig diskutiert werden . 

Meine persönliche Meinung , die ich hier 
einbr ingen darf zur gegenwärtigen Diskus­
sion, geht allerdings eher in Richtung e iner 
gewissen Skepsis. Diese beruht auf meiner 
Erfahrung beziehungsweise meiner Erkennt­
nis aus meiner täglichen Arbeit als Notar , bei 
der ich sehr viel mit Jugend l ichen , und zwar 
gerade auch mit noch nicht vo l ljährigen Ju­
gendlichen , eben im 17., 18. Lebensjahr , zu 
tun habe. Ich möchte also da eher zur Vor­
sicht mahnen. 

Meine Damen und Herren ! Wir haben in 
den letzten Jahren eine erfreuliche Minde­
rung der absoluten Häft l ingszah len einerseits 
und auch eine wesentl iche Minderung der 
Jugendkrim inalität andererseits festzustel len. 
Die einze lnen Zahlen s ind in den letzten 
Tagen in der Presse mehrmals veröffentlicht 
worden. Ich darf einige Zahlen trotzdem hier 

nennen : 

Bei den Häftlingszahlen hatten wir 1 97 1  
noch 8 939 Häftlinge beziehungsweise 
2 125 Untersuchungshäftlinge - das sind die 
Jahresdurchschnittszahlen -, im Jahre 1 987 
bereits eine Minderung auf 7 S60 beziehungs­
weise 1 666. Der letzte Stand , der mir vor­
liegt, September 1 988: 5 907 Häftl inge 

1 971  noch 8 939 beziehungsweise 
1 35 1 Untersuchungshäftl inge . 

Zum anderen: die Jugendkriminalität. 
Auch hier 1 98 1  Verurtei lungen 9 352 ,  1 987 
4 365, also eine Minderung u m  S3 Prozent . 

Zweife l los hat sich hier im besonderen Maße 
das Strafrechtsänderungsgesetz 1 987 beson­
ders positiv ausgewirkt. 

Andererseits ist es zweife l los so, daß durch 
d ie  neue Regelung d ie Zahl der Jugenddel ik­
te  rapide anste igen wird. Es kommen nicht 
nur neue Bereiche dazu - beispielsweise De­
likte im S traßenverkehr oder Militärdelikte 
- , sondern es zeigt auch die Statist ik ,  daß 
d ie Zahl der Straffäl l igen im Bereich des 
Zeitraumes 18 . ,  1 9 . Lebensjahr sehr hoch ist. 
Folgerichtig daher, daß auch d iese Alters­
gruppe vom Jugendstrafrecht erfaßt werden 
sol l .  

Es  wird natürlich eine vorübergehende 
Steigerung der Anzahl von Verfahren einen 
Mehraufwand in Verwaltung und Justiz, be­
sonders in  der Richterschaft, erforderl ich ma­
chen, aber ich habe eben erwähnt, daß wir 
eine höchst erfreuliche Minderung der Krim i ­
nalität beziehungsweise der Häftlingszahlen 
haben. Es ist auch schon von den zuständi­
gen Ste llen versichert worden, daß dieser 
Neuaufwand keine unlösbaren Prob leme mit 
sich bringen wird. 

Meine Damen und Herren !  Des weiteren: 
Das neue Gesetz bringt dem Staatsanwalt be­
ziehungsweise den Jugendrichtern die Mög­
l ichkeit, jeweils im E inzelfal l adäquate Straf­
sanktionen zu verhängen und dabei - und 
das ist an sich das gro ße Ziel  - eine Straf­
haft zu vermeiden .  In vielen Fällen machen 
näml ich Vorbeugung und Wiedergutmachung 
Freiheitsstrafen entbehrl ich.  Aus d iesem 
Grunde wurden bereits Modellversuche einer 
Konfliktregelung in verschiedenen Bundes­
ländern durchgeführt, wobei nunmehr die 
daraus resultierenden Ergebnisse im neuen 
Gesetz aufgenomme n  worden sind. 

I n  Form des sogenannten außergerichtl i­
chen Tatausgleiches kommt es - mit Einwi l­
ligung des Opfers selbstverständlich - zu 
einer Begegnung Täter - Opfer,  wobei im 
Vordergrund d ie  E insicht be im Täter und d ie 
Wiedergutmach ung stehen. D iese beiden 
Umstände mögen dann den Täter vor weite­
ren strafbaren Handlungen bewahren. 
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In diesem Sinne ist im Gesetz auch der 
Grundsatz der Spezialprävention normiert. 
Das heißt, die Anwendung des Jugendstraf­
rechtes hat vor al lem den Zweck ,  den Täter 
von weiteren strafbaren Handlungen abzuhal­
ten .  Sowohl  die Person des Täters als auch 
die Person des Opfers werden im neuen Ver­
fahren bewußt in den Vordergrund gestel lt ,  
ohne selbstverständlich dabei die sogenannte 
generalpräventive Wirkung, das heißt Ab hal­
ten auch anderer von strafbaren Handlungen, 
des Gesetzes schmälern zu wol len. 

Meine Damen und Herren!  Dem Staatsan­
walt ist d ie Möglichkeit gegeben, e in Verfah­
ren wegen Geringfügigkeit beziehungsweise 
mangels Strafbedürfnis einzustel len .  Das Ge­
richt andererseits kann e in Strafverfahren auf 
Probe oder gegen Auflage gemeinnütziger 
Leistungen aussetzen beziehungsweise die 
Aus- und Fortb ildung des Täters unterstre i­
chen, indem ihm verschiedene Auflagen in 
diesem Sinne erte ilt werden.  

Auch hat das Gericht im Zusammenhang 
mit diesen Maßnahmen weiters die Möglich­
keit, dem Beschuldigten einen Bewährungs­
helfer beizusteHen, wobei angemerkt werden 
muß, daß sich gerade die Einrichtung der 
Bewährungshi lfe seit dem Jahre 1 96 1  - da­
mals ist sie eingeführt worden - wirklich 
besonders bewährt hat und auch, wie wir 
wissen. in das Erwachsenenstrafrecht über­
nommen worden ist. 

In diesem Zusammenhang sei es mir aber 
auch erlaubt, darauf hinzuweisen, daß es 
meiner Ansicht nach wichtig wäre - korre­
spondierend mit d iesem Jugendstrafrecht - ,  
im Stadium der Erheb ungen bei der Gendar­
merie quasi als Vorverfahren beziehungsweise 
dann im Strafvol lzug auch e ntsprechende 
Maßnahmen zu setzen beziehungsweise auch 
hier soweit Vorsorge zu treffen, daß eine 
entsprechende, d iesem Gesetz adäquate Be­
handlung dem Jugendlichen widerfährt .  

Gerade der richtige Umgang mit Jugendl i ­
chen, die straffällig werden, ist sehr, seh r  
wichtig. Meines Wissens ist viel leicht bei der 
Gendarmerie diesbezüglich doch der eine 
oder andere Nachholbedarf gegeben. Man 
sagt. es l iege am Personalmangel .  Es kommt 
hier mitunter nur al lzuschnell zu gewissen 
Stigmatisierungen, zu Vorverurte i lungen, 
wenn der E hrgeiz mit dem Gendarmen 
durchgeht und er versucht, unbedingt zu ei­
nem Ergebnis - sprich: Geständnis - zu 
kommen. Gerade in k leineren Provinzberei-

chen kann es dabei zu Auswüchsen kommen, 
und ich weiß, daß es auch bereits zu so lchen 
gekommen ist. 

Ich weiß natürl ich a uch andererseits, Herr 
Bundesminister, daß das nicht in I h rem Zu­
ständigkeitsbereich liegt. Vielleicht lassen sich 
aber, da wir jetzt so ein hervorragendes und 
gro ßartiges Jugendgerichtsgesetz haben. doch 
auch in diesem Bereich Gespräche führen, 
damit es auch auf diesem Gebiet zu Verbes­
serungen kommt. 

Auf der anderen Seite haben wir auch im 
Bereich des Strafvol lzuges die eine oder an­
dere Besserung noch durchzuführen .  Sie 
selbst, Herr Bundesminister, haben das ja ge­
stern auch bei der Enquete über die Untersu­
chungshaft angedeutet. Unser aller Wunsch 
muß es sein, daß Jugendliche sowohl  im Be­
reich der Untersuchungshaft als auch später 
nicht mit erwachsenen Straffäll igen verkeh­
ren. Es gibt leider Gottes sehr viele negative 
Beispiele, wo sich e ine solche gemeinsame 
Haft negativ auf den Jugendlichen ausgewirkt 
hat. Das vielleicht nebenbei als Andeutung, 
als persönlicher  Wunsch von mir. 

Ich möchte zurückkom men auf gesetzliche 
Bestimmungen, die erwähnenswert sind. Es 
ist hier die neue Regelung bezüglich der Ver­
ständigungspflicht anzuführen. Auch diesen 
Bereich habe ich ja bereits angedeutet. 

Die Verständigungspflicht bei einem Ver­
fahren gegen einen jugendlichen Beschuld ig­
ten wird also eingeschränkt - das ist sehr 
erfreulich . Es sol len nicht in der Schule, am 
Arbeitsplatz und im Wirtschaftsleben quasi 
a l le vorweg unnötig alarmiert werden. Es soll 
dem Jugendlichen die Möglichkeit gegeben 
sein  - später. nach Einste l lung des Verfah­
rens oder auch al lenfa l ls nach Verurteilung 
und Strafverbüßung - ,  daß er ohne Proble­
me, wie gesagt, in die Schu le oder an den 
Arbeitsplatz zurückkehren kann. 

Was die Strafdrohung anlangt, sieht das 
neue Gesetz auch eine Vereinfach ung der 
Strafsätze vor, ebenso bei den Verfahrensvor­
schriften eine Vereinfachung und Verständ­
lichmachung. 

Das Haftrecht wird bei den jugendlichen 
Beschuldigten dahin  gehend geändert, daß 
die Dauer der Untersuchungshaft erfreuli­
cherweise weiter begrenzt und die Fristen zur 
Durchführung einer Haftprüfungsverhand­
lung weiter verkürzt werden. 

507. Sitzung BR - Stenographisches Protokoll (gescanntes Original)8 von 74

www.parlament.gv.at



Bundesrat - 507.  Sitzung - 4. November 1988 22293 

Dr. Milan Linzer 

Meine Damen und Herren!  Zusammenfas­
send darf ich sagen, daß wir jetzt e in  bedeu­
tendes, praxis nahes neues Jugendstrafrecht 
bekommen. Wir al le haben gesehen, daß d ie­
ses Jugendgerichtsgesetz mit einem ganz be­
sonders hohen Aufwand vorbereitet worden 
ist von den "Praxisherren" , den Richtern, den 
Jugendrichtern, vom Ministerium, an der 
Spitze Herrn Bundesmin ister Dr. Foregger .  
Wir a l le ,  glaube ich ,  haben zu danken dafür, 
daß wir dieses Jugendgerichtsgesetz für unse­
re Jugend bekommen. Herr Bu ndesminister !  
Herzlichen Dank dafür !  

Meine Fraktion wird diesem Gesetz gerne 
ihre Zustimmung geben. - Danke. (Beifall 
bei der ÖVP und bei Bundesräten der SPÖ.) 
9.33 

Präsident: Weiters hat sich zu Wort gemel­
det Herr Bundesrat Dr. Mart in Wabl .  Ich 
ertei le es ihm. 

9.33 

Bundesrat Dr. Martin Wahl (SPÖ, Steier­
mark): Sehr geehrter Herr Minister! Meine 
sehr geehrten Damen und Herren! Mein  Vor­
redner hat bereits das fast historisch  zu nen­
nende Gesetz in  den wichtigsten Punkten 
dargestellt .  Ich möchte mich daher auf einige 
sehr persön liche Anmerkungen dazu be­
schränken, weil ich glaube, daß dieser histori­
sche Tag Anlaß hiefür gibt. 

Ich möchte die Problematik des Jugend­
strafrechts, der Jugendkriminal ität, der Un­
tersuchungshaft für Jugendliche anhand eines 
Erlebnisses darste llen. das ich selbst vor zirka 
17, 18 Jahren als junger Richteramtsanwärter 
in Graz hatte. 

In einem oststei rischen Dorf war an einem 
Sonntag ein Fest, bei dem sich verschiedene 
Jugendliche bestens unterhalten haben.  Es 
kam dann zu fo lgendem Vorfal l: E in  Auto 
hat hinter sich eine Benzinspur zurückgelas­
sen,  und diese Benzinspur hat e ine längere 
Strecke ausgemacht. Die Jugendl ichen, die 
schon etwas übermütig waren - darunter 
war auch ein junger Fleischhauerlehrl ing - ,  
haben dann bei d ieser Benzinspur mit Zünd­
hölzern gezündelt, sodaß das Feuer durch 
das Benzin bis zum Auto vorgedrungen ist, 
was sie - wie sich nachträglich herausstel lte 
- nicht bedacht haben. Das Auto ist dann in 
Brand geraten ,  wobei für die Insassen inso­
weit keine Gefahr bestanden hat, als d iese 
Entwicklung absehbar war. Ich glaube, im 
Auto waren e ine Mutter und ihr Kind, d ie 

s ind dann ausgestiegen. Das Auto ist abge­
brannt. 

Dieser Vorfall ,  der sicherlich einen Laus­
bubenstreich darstellt, der schon manchem 
Jugendlichen passiert ist, ist in  diesem Fall 
von der Gendarmerie nicht überbewertet 
worden, sondern ganz e infach in einer nor­
malen Anzeige an das Landesgericht für 
Strafsachen Graz ge langt, dort der Staatsan­
waltschaft zur Kenntnis gebracht worden .  -
Ich war damals zuständiger U ntersuchungs­
richter. - Und plötzlich ist dieser junge Bur­
sche, der schon wieder auf seinem Leh rplatz 
im B urgenland tätig war - das Fest war an 
einem Sonntag, am Montag ist er wieder sei­
ner Arbeit nachgegangen - ,  verhaftet wor­
den, in Untersuchungshaft genommen wor­
den, von Pinkafe ld nach Graz, glaube ich, 
überste l lt worden, vom Lehrp latz weg, wei l  
de r  Staatsanwalt der Meinung war ,  daß es 
sich hier um e ine vorsätzliche Tat, a lso um 
die vorsätzl iche Herbeiführung e ines Feuers, 
um die vorsätzl iche Herbeiführung sogar ei­
ner Gemeingefährdung handelt. Man hat also 
diesen j ungen Burschen eingesperrt. 

Man kann sich vorstel len,  was das für seine 
Psyche, für seine persönl iche Entwicklung, 
aber auch für d ie Umgebung bedeutet hat, 
als er wegen e ines Lausbubenstreiches nach 
Graz gebracht worden ist. 

Ich habe dann diesen jungen Burschen ver­
nehmen müssen. Und das waren für mich 
E indrücke, die ich a ls Richter n icht mehr so 
leicht vergessen werde; sie haben mich auch 
weitgehend in meiner Einstellung zu Jugend­
l ichen geprägt . 

Dieser junge Bursch hat die ganze Woche 
geweint, hat d ie Bibel mitgehabt, stammte 
aus einer sehr gläubigen Familie und hat 
jeden Tag die Bibel gelesen. Er war total 
erschüttert, daß er im Gefängnis ist. 

Ich war dann Gott sei Dank in der Lage, 
daß ich den Staatsanwalt dazu gebracht habe, 
daß er ihn nach einer Woche oder nach 
14 Tagen wieder enthaftet hat, indem ich zu 
dem B urschen gesagt habe: Unabhängig da­
von, was d u  sagst, wichtig ist, daß du wieder 
freikommst . Ich habe ihm dann praktisch e in 
Geständnis ,  daß er möglic herweise hätte wis­
sen müssen, daß eine Gefährdung e ntsteht,  i n  
den M und gelegt, damit er wieder freige las­
sen wird, und dann ist ein E inspruch e rho­
ben worden .  Der Staatsanwalt hat e ine An­
klageschrift erhoben wegen vorsätz licher Ge-
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meingefährdung, und das Oberlandesgericht 
hat schon damals - vor 16, 17 Jahren - in 
weiser Erkenntnis das ganze Verfahren als 
fahrlässige Herbeiführung einer Feuersgefahr 
beurteilt , also als eine ganz geringfügige Tat. 

Was ist bei diesem Vorfall, der heute wahr­
scheinl ich  nicht mehr passiert, und das ist das 
Positive in der Entwicklung - ich hoffe, daß 
das nicht mehr passieren wird - ,  das Ent­
scheidende? - Daß außer  Streit steht, daß 
wir bei Jugendlichen sehr vorsichtig vorgehen 
müssen. Deswegen bin ich so besonders 
glückl ich  darüber, daß d ieses Jugendgerichts­
gesetz. das schon seit dem Jahr  1 982 a ls 
Regierungsvorlage herumgeistert, von dem 
wir al le überzeugt sind, daß es dringend not­
wendig ist und daß es dringend geboten ist, 
um dem Problem Jugendkriminalität gerecht 
zu werden, beschlossen wurde. 

Ich persönlich habe mir oft Gedanken dar­
über gemacht - und viele Wissenschafter 
diskutieren ja auch darüber - ,  wieweit bei 
Jugendl ichen die Veranlagung eine Rol le 
spielt, wieweit das soziale Umfeld. Es sind 
viele der Auffassung, daß gerade das soziale 
Umfeld, d ie Famil ie,  in der man aufwächst, 
maßgeblich dazu beiträgt, in welche Richtung 
ein Jugendlicher sich entwickelt. 

Noch ein wichtiger Punkt, der auch in die­
sem Gesetz novel l iert wurde - Kollege Un­
zer hat ihn schon angeschnitten - :  die Re­
form der Verständigung. Wir haben die Er­
fahrung gemacht, daß es bei Bagatelldelikten, 
bei Lausbubenstreichen, wobei ic h der Mei­
n ung bin, in der Schule kommt das oft vor, 
diese Periode geht wieder vorüber,  für den 
Jugendlichen gut ist, wenn niemand darauf­
kommt, wenn man kein Aufhebens daraus 
macht. 

Wie oft gibt es in der Schule kleine Laus­
bubenstreiche, die an sich strafbar wären,  wo 
der D irektor oder der Lehrer aber sagen, 
machen wir n ichts. Wenn man aber die Gen­
darmerie geholt hat und das Gericht ein­
schaltet, dann entstehen ein riesiger Apparat, 
ein riesiger Aufwand, der in diesem Fall oft 
den Jugendlichen bei seinem Lehrherrn, in 
seiner Umgebung so aus der Bahn wirft, daß 
er tatsächl ich auf die schiefe Bahn gerät. 

Ich b in  daher der Meinung, daß es in vie­
len Fällen besser ist, wenn sich niemand die­
ser Sachen annimmt, weil d ie Zeit, in  der 
verschiedene Jugendstraftaten oder jugendli­
che Lausbubenstreiche verübt werden, durch 

die rasche Entwicklung beim Jugendlichen 
wieder vergeht. 

Aber was meine ich mit der Reform der 
Verständigungspflichten? - Ich selber habe 
als Richter noch gelernt, sofort Erhebungen 
über den Leu mund des Jugendlichen durch­
zuführen. Das ist zur Gemeinde gegangen, 
die Gendarmerie ist womöglich ins Haus ge­
kommen, hat sofort die Eltern befragt, und 
die Nachbarn haben es al le gewu ßt. Das ist 
also eine Entwick lung, d ie die ganze Situa­
tion nur noch verschärft hat. 

Daher bin ich so froh darüber. daß die 
Verständigungspflicht weitgehend reduziert 
worden ist und daß gewisse Verständigungen 
nur dann notwendig sind, wenn ein straf­
rechtliches Interesse besteht. 

Im sch ulischen Bereich verständigt man 
n ur die Schulbehörde, nicht den Direktor -
d ie Verständigung kann von der Schulbehör­
de an die D i rektion erfolgen - ,  aber man 
muß wirklich sehr vorsichtig sein,  weil allein 
d ie Verständigung von der Einleitung eines 
Verfahrens oft schon bewirkt, wie ich es ge­
rade ausgeführt habe , daß der Jugendliche 
für sein ganzes Leben Schaden erleidet. 

Ich b in  über d iese Reform des Verständi ­
gungsparagraphen sehr  glückl ich, und viele 
Richter werden lernen müssen, sich umzu­
stel len. 

Ich habe i mmer Angst gehabt, etwas zu 
vergessen. Vom Justizinspektor, den es da­
mals noch gegeben hat, ist gerügt worden ,  
daß nicht verständigt wurde. Man hat es oft 
contra legem unterlassen ,  weil  man den Ju­
gendlichen helfen wollte. 

Ich hätte nur noch zwei Wünsche für die 
Zukunft :  Das beste Gesetz hilft dann nichts, 
wenn nicht die E instel lung jener, die es an­
wenden, mit d iesem Gesetz übereinstimmt. 

Gestern bei der Enquete - oder auch bei 
anderen Anlässen - ist sehr viel darüber 
geredet worden ,  daß D r. Jesionek ein Vor­
kämpfer, ein Wegbereiter dieses Gesetzes ist, 
weil er als P räsident des Jugendgerichtshofes 
neue Wege gegangen ist. D iese Konfliktrege­
lung hat er mit initi iert. 

Ich persönlich meine und habe den Ein­
druck ,  daß d ie Jugendstrafgerichtsbarkeit im 
Rahmen des Justizbereiches immer noch 
nicht jenen Stellenwert hat, den sie haben 
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sol lte . Es gibt zwar Überlegungen und Be­
stimmungen, daß für die Jugendgerichtsbar­
keit nur besonders pädagogisch qua lifizierte 
Richter herangezogen werden so l len, den­
noch glaube ich,  daß die Ausbildung - die 
habe ich selbst noch erlebt - des Jugend­
richters nicht so intensiv ist, wie wir uns das 
wünschen. Sie ist es vor al lem auch deshalb 
nicht, weil man Jugendgerichtsbarkeit oft mit 
Rechtsfürsorge gleichsetzt, was sie ja auch ist, 
und Rechtsfürsorge hat insgesamt in der Ju­
stiz nicht jenen Stellenwert, den sie eigentlich 
haben so llte. Es heißt immer,  der Strafrich­
ter, der E rwachsene verurteilt oder beurteilt, 
ist die "Krone" der Rechtsprechung, und je­
ner, der versucht, Konfliktlösungen herbeizu­
führen, der versucht, Fürsorgemaßnahmen 
zum Erfolg zu ve rhelfen,  hat in der Hierar­
chie, im Sozia lprestige der Justiz nicht jenen 
Stel lenwert, den er aber haben sol lte. 

Meiner Meinung nach mü ßte es umgekehrt 
sein: Derjenige, der sich im Rechtsfürsorge­
bereich besonders betätigt und besonders er­
folgreich ist , sol lte in der Justiz ganz oben 
sein und auch von der Gesellschaft beachtet 
werden, weil die Gesellschaft interessanter­
weise zur Justiz eine ambivalente Einstel lung 
hat. Jeder sagt , er möchte mit Gerichten 
nichts zu tun haben, meint damit aber mei­
stens jene Richter, die im schwarzen Talar 
auf hohen Podesten vor Kruzifixen sitzen 
und zu strengen Strafen verurteilen, er ver­
gißt aber, daß im Justizbereich sehr viele 
Richter zum Beispiel im Rechtsfürsorgebe­
reich - Außerstreitverfahren , Sachwalterver­
fahren und Jugendgerichtsverfahren - tätig 
sind. Man so llte diese Positionen hier klar 
herausstreichen. 

Herr Minister!  Zum Schluß noch eine Bit­
te. Ich weiß, daß Polit ik  das zähe Bohren in 
harten Brettern bedeutet. Es war ein schwie­
riger Weg, bis dieses Gesetz beschlossen wer­
den konnte; es sind fast sechs Jahre vergan­
gen. Trotzdem würde ich mir wünschen, daß 
man die Probezeit für Jugendliche, die Er­
fahrungszeit, die man bei Jugendlichen ge­
winnt, nicht so lange ausdehnt und nicht so 
lange damit wartet, um diese Instrumente -
die Schwerpunkte des Jugendgerichtsgesetzes 
wie die vorläufige Einstellung u nd den Tat­
ausgleich - in das Erwachsenenstrafrecht 
überzuleiten, weil ich einfach glaube, daß 
hier sehr viele Möglichkeiten auch für das 
Erwachsenenstrafrecht liegen. 

Mir ist schon bekannt,  daß der nunmehr 
novellierte § 42 des Strafgesetzbuches man-

che Möglichkeiten schafft. Ich selbst habe 
schon vor 1 5  Jahren mit dem alten § 42 eine 
Art Konfliktlösung versucht, was mir auch 
relativ oft gelungen ist, weil ich glaube, daß 
gerade bei Bezirksgerichten oder bei Baga­
telldelikten die Chance für die Richter gege­
ben ist, einen Ausgleich zu finden, der viel 
besser und viel wichtiger ist als ein strenges 
Zuschlagen der Autorität des Staates, womit 
der Konflikt an sich nicht gelöst ist .  

Man so llte wirk lic h versuchen, in  der  klei­
neren Kriminalität die sozialen Konflikte zu 
lösen und den Strafanspruch des Staates zu­
rückschrauben .  

Ich  würde wirklich bitten, daß man die 
Erprobungszeit nicht allzulange ausdehnt 
und daß man sich tatsächlich heute schon 
darüber Gedanken macht, wie man d ie Er­
fahrungen festhält und man versucht, mög­
lichst bald bei gegebenem Anlaß diese wert­
vol len Instrumente des J ugendgerichtsgeset­
zes auch in das Strafverfahrensrecht für Er­
wachsene überzuleiten. 

Das ist meine Bitte, und ich würde mich 
freuen, wenn dies bald ge lingen würde. -
Danke schön .  (Beifall bei SPÖ und ÖVP.) 9.47 

Präsident: Zu Wort gemeldet hat sich Herr 
Bundesminister Dr. Foregger .  Ich erteile es 
ihm.  

9.47 

Bundesminister für Justiz Dr .  Egmont For­
egger: Herr Präsident! Hoher Bundesrat! 
Meine Damen und Herren ! Ursprünglich 
wollte ich nur zur Vorlage, zum Jugendge­
richtsgesetz, einiges sagen. Meine beiden 
Herren Vorredner Dr .  Linzer und Dr .  Wab l  
legen mir aber einige Ausführungen nahe, 
die ich jetzt sehr gerne mache, weil mir das 
erste Mal Gelegenheit geboten ist ,  dies dem 
Hohen Bundesrat vorzutragen.  

Sie wissen al le - das wurde heute auch 
erwähnt -, daß sich die sogenannten Haft­
zahlen - das sind die Zahlen derjenigen Per­
sonen, die wegen schon bewiesener oder mut­
maßlicher Rechtsbrüche in Haft sind - seit 
ungefähr der Jahreswende 1 98 1/8 2  ganz ge­
waltig gegenüber heute verringert haben .  
F reilich, damals war es  ein Wellenberg, der 
zu verzeichnen war. Gegenüber dieser Zeit 
haben wir um 3 000 Personen weniger in 
Haft, statt fast 9 000 haben wir unter 6 000, 
und das ist sehr  erfreu lich. 
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Diese Tatsache ist doppelt erfreul ich,  wei l  
w i r  das nicht erkaufen mu ßte n  mit e iner Zu­
nahme der Krimi nalität oder mi t  e iner Ab­
nahme an Sicherheit für d ie Bevölkerung.  
Wir haben bei zumindest gleichbleibenden 
Sicherheitsverhältnissen ,  bei gleichbleibenden 
Kriminal itätsverhältnissen erreicht, daß weni­
ger Leute ihrer Freiheit, ich würde n icht sa­
gen, beraubt sein  müssen, wei l  das so auf 
Rechtswidrigkeit hindeutet, aber daß weniger 
Leuten ihre Freiheit genommen wird. 

D iese erfreul iche E ntwicklung versetzt uns 
auch in die Lage , die Haftbedingungen ver­
bessern und ändern zu können. Das l iegt auf 
der Hand. Wir haben sovie l Gefangene weni­
ger bei gleichem Raum,  der vorhanden ist, 
u nd bei gleichem Personalstand, an dessen 
Verringerung man auch nicht denkt, denn 
früher einmal gab es sowohl  einen Überbe­
lag, was den Raum anlangt, als auch eine 
Überbelastung des Personals. 

Wir s ind i n  die Lage versetzt, den Standard 
unserer Hafteinrichtungen zu ändern. Das ist 
zwar auch, aber nicht nur e ine humanitäre 
Maßnahme, sondern es ist das vor a l lem auch 
eine Maßnahme zum Schutz der dort U nter­
gebrachten .  

Wir wissen leider - das meiste wird aber 
n icht bekannt, sondern man hört höchstens 
h inter vorgehaltener Hand davon -, daß es 
Übergriffe von Gefangenen an Gefangenen 
gibt .  D iesbezüglich ist einiges zu tun. 

Gestern fand eine Enquete des Nationalra­
tes, wie Sie wissen, statt, und e in  großer Teil 
von I hnen hat auch dieser Enquete beige­
wohnt. 

Es wird mögl ich sein, im Laufe der Zeit 
Änderungen vorzunehmen, aber das geht si­
cherl ich nicht von heute auf morgen.  Des­
halb b itte ich,  nicht schon im nächsten Mo­
nat nachzusehen, ob sich alles zum Besseren 
verändert hat. Wir sind fest entschlossen. 
diesbezüglich einiges zu tun; etwa - u nd das 
ist wieder mehr ein humanitärer Bereich, 
aber auch e in Bereich der Resozialisierungs­
bemühungen - das Besuchsrecht effektiver 
zu machen, mehr Besuchsmöglichkeiten zu 
eröffnen. In einem überbelegten Haus mit 
knappem Personalstand ist es natürl ich wahn­
s inn ig schwer,  d ie vielen erwünschten Besu­
che zu ermöglichen. Das ist nicht aus Bosheit 
so geschehen, aber d ie entsprechenden 
Rechtsvorschriften stammen eben aus der 
Zeit des Überbelags und besagen: Besuch 

einmal wöchentlich zumindest eine Viertel­
stunde, höchstens aber . . . und dergle ichen 
mehr .  Da ist also ein iges zu tun und ein iges 
zu verbessern, und ich danke meinen beiden 
Herren Vorrednern, daß sie mich ermuntert 
haben, das dem Hohen Bundesrat auch vor­
zutragen .  

Nun zum Jugendgerichtsgesetz. Ich  muß 
nicht al lzuweit ausholen, denn der Herr Bun­
desrat Notar Dr .  Linzer hat das bereits getan .  
Ich muß n icht - so  wie im Nationalrat -
bei Maria Theresia beginnen, sondern ich 
möchte in unserem Jahrhundert ansetzen .  

Wir haben das erste eigentlich eigenständi­
ge Jugendgerichtsgesetz, und das ist e in  Ge­
setz, das besondere Maßnahmen für Jugend­
del inquenz vorsieht und sich nicht led igl ic h 
darauf beschränkt, die Strafen zu halbieren 
und al les ein bi ßehen kleiner, besser und 
niedlicher zu  machen. Es ist e in Gesetz, das 
sich Gedanken darüber macht, wie man der 
besonderen Delinquenz der Jugendl ichen mit 
entsprechenden, mit - so kön nte man sagen 
- spezifischen Mitteln begegnet. 

Der erste Ansatz dazu stammt aus dem 
Jahre 1 907, also vor rund 80 Jahren. Justiz­
minister F ranz Klein ,  der im allgemeinen nur 
als Schöpfer der Zivilprozeßordnung bekannt 
ist , hat in se iner vierjährigen Ministerschaft 
sehr viel auf strafrechtlichem Gebiet getan .  
Er  hat vor al lem e in Jugendgerichtsgesetz 
ausgearbeitet, das in sehr  vielem schon jene 
Gedanken enthält, die wir in unserem derzei­
tigen haben und verstärkt vor al lem im künf­
tigen Jugendgerichtsgesetz haben werden. 
Leider ist - aber das war nicht seine Schuld, 
d ie Verhältnisse waren ungünstig - aus die­
sem E ntwurf n ichts geworden.  

Im Jahre 1 928 ist es dann zum ersten 
österreichischen Jugendgerichtsgesetz gekom­
men. Wenn wir  seither nicht schon ein weite­
res geschaffen hätten und auch nicht daran 
gingen, d ieses Gesetz von 1 961  durch e in 
neues zu ersetzen,  so würden wir  heuer ,,60 
Jahre österreichisches Jugendgerichtsgesetz" 
feiern .  An sich würde es dieser Gesetzge­
bungsakt aus den zwanziger Jahren durchaus 
verdienen ,  denn die zwanziger Jahre sind 
n icht so reich an Produkten der Gesetzge­
b ungskunst. Die Verwaltungsverfahrensgeset­
ze sind natürl ich - als Besonderheit - zu 
erwähnen, aber sonst ist i n  dieser Zeit, d ie  
sozusagen andere Sorgen hatte, a l s  d ie  
Rechtsordnung zu verfeinern, relativ wen ig 
geschehen. 
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Das Jugendgerichtsgesetz 196 1  wurde vom 
ersten Debattenredner erwähnt, und er hat 
darauf verwiesen, daß ich daran einigen An­
teil hatte. Dieses Gesetz hat sich vor al lem 
dadurch ausgezeichnet und ist dadurch ge­
kennzeichnet, daß es die Bewährungshilfe 
e ingeführt hat, d ie versuchsweise aufgrund 
alter unzulänglicher Bestimmungen bereits 
praktiziert worden ist; wiederum ein Vorgriff 
aufgrund alten unzulänglichen Rechts, der 
dann ins neue Gesetz übertragen worden ist. 

Jetzt wird ein neues Jugendgerichtsgesetz 
beschlossen ,  und al le Fach leute sind der Mei­
nung, daß es dieser Erneuerung bedarf, denn 
immerh in  haben wir seit 1 96 1  eine Strafvo ll­
zugsreform gehabt und eine große Straf­
rechtsreform in den Jahren 1 974, 1 975.  Das 
Jugendgerichtsgesetz wurde zwar immer wie­
der ein wenig adaptiert, aber es wurde nie 
grundlegend erneuert. 

Und was haben wir heute? - Ich kann 
mich angesichts der einprägsamen Darstel­
l ung von Details wirklich sozusagen auf Ka­
p itelüberschriften beschränken. Verfahrens­
vereinfachungen; Hereinnahme eines weite­
ren Jahrgangs, nämlich jenen, der das 1 8 . ,  
aber noch nicht das 1 9. Lebensjahr vol lendet 
hat; Vermehrung der Möglichkeiten, ohne 
Verfahren und ohne Schuldspruch angemes­
sen - auch den Geschädigten befriedigend 
- auf eine Straftat zu reagieren; Verringe­
rung - insbesondere Dr .  Wabl hat das zu 
einem Kernpunkt seiner Ausführungen ge­
macht - der Verständigungen nach außen­
hin, um einem jugendl ichen Delinquenten 
den Einst ieg oder den Verbleib in der Aus­
bi ldung oder im Berufsleben nicht zu er­
schweren.  

Aber ich möchte doch noch etwas erwäh­
nen, wei l  das sozusagen al les Mi lderungen 
sind: Das Jugendstrafrecht ist für d ie wenigen 
Fäl le wirklich schwerer Rechtsbrüche auch 
ein taugliches Instrument. Das Jugendstraf­
recht ist n icht so, daß es nur abgestellt ist auf 
Jugendtorheiten und dergleichen mehr. Es 
gab nämlich den E inwand, bevor man den 
neuen Jahrgang der Jugendstrafrechtspflege 
anvertraut hat, es gebe in dem Jahrgang 
schon schwere Delinquenz und das Jugend­
strafrecht sei nicht dafür geeignet. Ich glaube, 
das Jugendstrafrecht ist charakterisiert, ge­
kennzeichnet, ich möchte fast sagen, ausge­
zeichnet dadurch, daß es viele Möglichkeiten 
der im jeweiligen E inze lfal l  angemessenen 
Reaktion auf strafbares Verhalten schafft. 
Wenn alle anderen Mittel nichts nützen,  

dann ermöglicht das Jugendstrafrecht auch 
re lativ ernste Maßnahmen und strenge Stra­
fen.  

Aber im Vordergrund stehen natürlich 
Klein- und Kleinstkriminalität; Kennzeichen 
der Jugendkrimina lität ist ja, daß sie im al l­
gemeinen eine Klein- und Kleinstkriminal ität 
ist, und für d iese Fä lle ist auch angemessen 
vorgesorgt . 

Ich glaube - und komme damit zum 
Sch luß - ,  a1 l  jene, die daran irge ndwie mit­
gewirkt haben,  nicht zuletzt natürl ich die Or­
gane der Gesetzgebung, können über diesen 
Akt der Gesetzgebung befriedigt sein .  Ich 
glaube, daß sich die nötige E instel lung, die 
man bei der Vol lziehung sicherl ich braucht, 
finden wird, und das, was der Justizmin ister 
dazu beitragen kann ,  nämlich die Ausbil­
dung, die ständige Weiterbildung am Gegen­
stand zu fördern, das wird er sicher gerne 
tun. - Ich danke für Ihre Aufmerksamkeit. 
(Allgemeiner Beifall.) 9.57 

Präsident: Weitere Wortmeldungen l iegen 
nicht vor. 

Wünscht noch jemand das Wort? - Das 
ist nicht der Fal l .  Die Debatte ist geschlossen. 

Wird von der Berichterstattung ein Schluß­
wort gewünscht? - Auch das ist nicht der 
Fal l .  

Wir kommen zur Abstimmung. 

Bei der A b s l i m m II n g beschließt der 
Bundesrat mit Stimmeneinhelligkeit. gegen den 
BeschLuß des NationaLrates k e i n e n 
E i n  s p r u c h zu erheben. 

Präsident: Ich begrüße den im Hause er­
schienenen Herrn Vizekanzler Dr. Alois 
Mock.  (Allgemeiner Beifall, ) 

2 .  Punkt: Beschluß des Nationalrates vom 
19.  Oktober 1 988 betreffend ein Bundesge­
setz über Kartelle und andere Wettbewerbs­
beschränkungen (Kartellgesetz 1988 
KartG 1988) (102/A, 633 und 717/NR sowie 
3574/BR der Beilagen) 

3. Punkt: Beschluß des Nationalrates vom 
19. Oktober 1988 betreffend ein Bundesge­
setz, mit dem das Urheberrechtsgesetz geän­
dert wird (Urheberrechtsgesetznovelle 1988 
- UrhGNov. 1 988) (718/NR sowie 3575fBR 
der Beilagen) 
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Präsident: wir gelangen nun zu den Punk­
ten 2 und 3 der Tagesordnung,  über d ie die 
Debatte unter e inem abgeführt wird. 

Es sind dies Beschlüsse des Nationalrates 
vom 19 .  Oktober 1988 betreffend 

ein Bundesgesetz über Kartelle und andere 
Wettbewerbsbeschränkungen und 

ein Bundesgesetz, mit dem das Urheber­
rechtsgesetz geändert wird. 

Die Berichterstattung über d ie Punk­
te 2 und 3 hat Frau Bundesrätin Dr .  E leono­
re Hödl übernommen. Ich bitte sie um die 
Berichte. 

Berichterstatterin Dr. E leonore Hödl: Sehr 
geehrter Herr Präsident! Werter Herr Vize­
kanzler und Minister !  Meine Damen und 
Herren!  Ich berichte zunächst über das Kar­
tellgesetz 1988. 

Der gegenständliche Beschlu ß  des Natio­
nalrates baut auf den bewährten Grundsätzen 
des geltenden Kartellgesetzes auf, trägt aber 
den Erfahrungen, die in den letzten 
16 Jahren seit Inkrafttreten dieses Gesetzes 
mit dessen Anwendung gemacht wurden, 
Rechnung und berücksichtigt auch die Ände­
rung der Marktverhältnisse , die seither einge­
treten ist. Wesentl ich ist dafür die Entwick­
lung, daß auch Unternehmer im Bereich des 
Handels eine überragende MarktsteI lung er­
langt haben (sogenannte Nachfragemacht) . 
Ein Hauptanliegen der Neuregelung ist es, 
das Kartel lrecht wirksamer zu machen. 

Der Beschluß bringt folgende wesentl iche 
Änderungen: 

D ie Einführung einer Befristung der Ge­
nehmigung von Kartellen, die bewirkt, daß 
sich Karte l le längstens alle fünf Jahre e iner 
neuerlichen Prüfung ihrer volkswirtschaftl i­
chen Rechtfertigung durch das Kartel lgericht 
unterziehen müssen .  

Eine Verschärfung der  Sanktionen gegen 
die betei ligten Unternehmen bei Verstößen 
gegen das Kartellrecht: 

Einerseits wird eine weitgehende zivilrecht­
l iche Abschöpfung der Bereicherung einge­
führt, andererseits eine strafrechtliche Geld­
buße ,  d ie das Unternehmen unmittelbar 
trifft. 

Die Umschreibung der marktbeherrschen­
den Stel lung e ines Unternehmers auch nach 
qual itativen Kr iterien, womit den neuen 
Strukturverhältnissen von Marktrnacht - ins­
besondere im Handel - Rechnung getragen 
wird. 

Eine Erweiterung des Kreises der antrags­
berechtigten Personen im Verfahren auf Un­
tersagung des Mi ßbrauchs einer marktbeherr­
schenden Stel lung, was eine entscheidende 
Verbesserung des Rechtsschutzes bedeutet. 

E ine Liberalisierung der gemeinsamen 
Preiswerbung kleiner und mittlerer U nter­
nehmer. 

D ie Einführung sogenannter  "Branchenun­
tersuchungen" über die Wettbewerbslage in 
einze lnen Wirtschaftszweigen durch den Pari­
tätischen Ausschuß für Kartellangelegenhei­
ten,  womit bessere Informationen über die 
Marktverhältnisse erzielt werden sol len. 

Der Rechtsausschuß hat die gegenständli­
che Vorlage in seiner Sitzung vom 
3 .  November 1988 in  Verhandlung genom­
men und einstimmig beschlossen ,  dem Hohen 
Hause zu empfehlen, keinen Einspruch zu 
erheben. 

Als Ergebnis seiner Beratung stel l t  der 
Rechtsausschuß somit den A n t r a g, der 
Bundesrat wolle beschließen: 

Gegen den Gesetzesbeschluß des National­
rates vom 19. Oktober 1988 betreffend ein 
Bundesgesetz über Kartel le und andere Wett­
bewerbsbeschränkungen (Kartel lgesetz 1 988 
- KartG 1 988) wird kein Einspruch erho­
ben.  

Bericht des Rechtsausschusses über den 
Beschluß des Nationalrates vom 1 9 .  Oktober 
1 988 betreffend ein Bundesgesetz, mit dem 
das Urheberrechtsgesetz geändert wird. 

Im vorliegenden Beschluß des Nationalra­
tes wird eine den Wettbewerb begünstigende 
Änderung des Urheberrechtsgesetzes betref­
fend die sogenannten Paral lel importe von 
Schallträgern aufgenommen. Einerseits im 
Interesse der österreichischen Konsumenten 
und andererseits im Hinblick auf die von 
Österreich angestrebte weitere Annäherung 
an die EG ist es wünschenswert, die Verhin­
derung von Parallelimporten mit den Mitteln 
des Urheberrechts auch für Österreich auszu­
sch ließen. 
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Für Werkstücke anderer Art, etwa Bi ld­
und Schallträger (zum Beispiel " Videos" ) ,  ist 
e ine solche Maßnahme nicht notwendig, da 
sich bei d iesen der Ausschluß von Paral lelim­
porten nicht in der gleichen Weise auswirkt 
wie bei Schallträgern. 

Weiters gi lt die Regelung, um e inen Wer­
tungswiderspruch zu verme iden, auch für die 
E FTA. 

Darüber hinaus wird der durch diesen Be­
schluß neugeschaffene Anspruch auf Aus­
kunft einen Ausgleich für die vorgenommene 
Beschränkung des Verbreitungsrechts darstel ­
len und den zur Verbreitung in Österreich 
grundsätzlich Berechtigten eine Erleichterung 
bei der Wahrung ihrer Ansprüche verschaf­
fen. 

Der Rechtsausschuß hat die gegenständli­
che Vorlage in sei ner  Sitzung vom 
3. November 1 988 in Verhandlung genom­
men und einstimmig beschlossen, dem Hohen 
Hause zu empfehlen , keinen E inspruch zu 
erheben. 

Als E rgebnis se iner Beratung stel lt der 
Rechtsausschuß somit den A n t r a g, der 
B undesrat wolle beschließen: 

Gegen den Beschluß des Nationalrates vom 
1 9 .  Oktober 1 988 betreffend ein B undesge­
setz ,  mit dem das Urheberrechtsgesetz geän­
dert wird (Urheberrechtsgesetznovel le 1 988 
- UrhGNov. 1988) ,  wird kein Ei nspruch er­
hoben. 

Präsident: Wir gehen i n  die Debatte ein,  
die über die zusammengezogenen Punkte un­
ter e inem abgeführt wird. 

Zum Wort gemeldet hat sich Herr Bundes­
rat Dr. h. c. Manfred Mautner Markhof. Ich 
ertei le es ihm.  

10.04 

Bundesrat Dr. h .  c. Manfred Mautner 
Markhof (ÖVP, Wien): Herr Präsident! Herr 
Vizekanzler! Herr Bundesminister !  Hoher 
Bundesrat! Heute l iegt vor uns ein Gesetzes­
antrag, mit dessen Hi lfe das bestehende 
österreichische Bundesgesetz über Kartelle 
und andere Wettbewerbsbeschränk ungen -
ich werde es in  meiner Rede der E infachheit 
halber kurz als Kartel lgesetz bezeichnen -
den Anforderungen unserer Zeit angepaßt 
werden sol l .  

Wie es verschiedentlich in  Kommentaren 
zu d iesem Gesetzentwurf heißt. geht das Kar­
tel l recht davon aus, daß Wettbewerb als we­
sentlicher Bestandtei l  der Marktwirtschaft 
grundsätzlich positive Wirkung hat, und zwar 
sowohl  für die Wirtschaftstreibenden in ihrer 
Gesamtheit a ls auch für die Endverbraucher, 
da ß aber einzelne Wettbewerber gleichzeitig 
versucht se in kön nten, dem Wettbewerbs­
druck durch einvernehmliche Beschränkun­
gen des Wettbewerbs, also durch eine Kar­
tel lbi ld ung, auszuweichen. 

Das Gesetz anerkennt daher, daß Kartel le 
im Einzelfa l l  vo lkswirtschaftl ich durchaus po­
sitiv wirken können. Das Fehlen eines wirk­
samen Wettbewerbs sol l  jedoch dadurch aus­
gegl ichen werden, daß dem unternehmeri­
schen Handeln des Marktbeherrschers durch 
Gesetze besondere Schranken auferlegt wer­
den. 

Nun möchte ich ausdrückl ich darauf hin­
weisen, daß ich, der ich selbst in zwei Kartel­
len groß geworden bin und daher die Materie 
buchstäbl ich von der P ike auf gelernt habe, 
immer recht zufr ieden mit dem gü ltigen Kar­
t.� l lgesetz gewesen bin .  Zudem bin ich der 
Uberzeugung, daß es besser ist, einen in wei ­
ten Kreisen so negativ  besetzten Begriff, wie 
es jener des Kartells nun einmal ist , per Ge­
setz zu reglementieren, als ihn generel l  totzu­
schweigen. Denn für viele Menschen hat das 
Wort "Kartel l" einen ähnlich anrüchigen 
Klang wie zum Beispiel "Syndikat" und er­
hält somit, fast wäre man geneigt zu sagen,  
mafiöse Züge. 

Selbstverständlich bin ich als Unternehmer 
ein glühender Verfechter des freien Wettbe­
werbs und daher grundsätzl ich gegen jedwede 
Abkoppelung von den Marktmechanismen 
Angebot und Nachfrage. Ich räume aber ein,  
daß es verschiedentlich einen vo lkswirtschaft­
l ichen Bedarf an einer wirtschaftlichen 
Machtkonzentration geben kann. Dies habe 
ich selbst nach dem Krieg am Beispiel des 
damals bestehenden B ierkartells gesehen, das 
sicherlich in der schwierigen Nachkriegszeit 
mehr als 50 kleinen heimischen Brauereien 
das Überleben gesichert hat. Letztendlich war 
ich aber auch froh, als das Kartel l  1 980 auf­
gelöst wurde und der freie Wettbewerb wie­
der Platz greifen konnte. 

Ich möchte damit zum Ausdruck bringen ,  
d a ß  nach meinem Dafürhalten und nach mei­
nen eigenen E rfahrungen mit dieser Materie 
ein Kartell nach einiger Ze it wieder beendet 
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werden sollte, denn ansonsten kann es leicht 
zu Sättigungstendenzen innerhalb der jeweils 
betroffenen Branche kommen, d ie eine ent­
sprechende Weiterentwicklung nach interna­
tionalen Maßstäben unterbinden. Denn jegli­
che Maßnahmen, die andere Wettbewerber 
von einem Markt auf Dauer künstlich fern­
halten,  machen die Begünstigten sehr leicht 
träge und selbstzufrieden. 

Lassen Sie mich als Beispiel für diese Be­
hauptung das Reinheitsgebot für deutsches 
Bier nennen. Natü rl ich weiß  ich, daß das 
Reinheitsgebot - schon der Ausdruck " Rein­
heit" ist hier im übrigen völ lig verfehlt, wei l  
damit lediglich d ie  Beigabe von anderen Nah­
rungsmitte ln wie Re is oder Mais reglemen­
tiert wurde - kein Kartel l  im eigentl ichen 
Sinn war, doch diese künstl iche Wettbewerbs­
schranke hat sicherlich dazu beigetragen, daß 
sich die deutschen B rauer auf eine Art Na­
belbeschau in den eigenen vier Wänden be­
schränkt und so den Anschluß an d ie heute 
marktdominierenden Großbrauereien aus Dä­
nemark, England, den Niederlanden und 
Frankreich verpaßt haben.  

Feh lender Wettbewerb macht also ,  kurz 
gesagt, träge und fau l .  Ich meine daher, mei­
ne sehr geehrten Damen und Herren, daß die 
E inrichtung  eines Kartel ls nur als Übergangs­
lösu�g zu größeren Strukturen, an d ie sich 
die Offentlichkeit erst gewöhnen muß,  ihre 
Berechtigung hat. Deshalb b in  ich auch in 
hohem Maße damit einverstanden,  die gene­
relle Befristung für ein Kartel l  mit maximal 
fünf Jahren festzulegen, wie das ja auch im 
vorliegenden Gesetzentwurf vorgesehen ist. 

Ein anderer P unkt, der eine Reform des 
bestehenden Kartellgesetzes sinnvol l  erschei­
nen läßt, ist die Tatsache, daß im bestehen­
den Gesetz lediglich marktbeherrschende An­
bieter als P roduzenten angesprochen werden .  
Nun ist es aber längst nicht mehr so, daß 
arme, schwache Händler, vielleicht in  soge­
nannter Greiß lergröße, einer übermächtigen 
Anbietermafia gegenüberstehen,  der sie hi lf­
und schutzlos ausgeliefert sind und die ihnen 
ihre Konditionen nach Belieben aufoktroyie­
ren kann .  

I n  v ielen Fällen hat s ich im Laufe der Zei t  
die Sachlage geradezu ins Gegenteil verkehrt: 
Immer mächtigere Nachfragemächte stehen 
Produzenten gegenüber, die oftmals keine 
andere Chance haben,  als sich dem Diktat 
der Großhändler zu beugen. Da gemäß dem 
vor liegenden Gesetzesantrag die Umschrei-

bung marktbeherrschender Stel lungen nach 
qualitativen und quantitativen Kriterien erfol­
gen sol l ,  wird d ie Gesetzesänderung hoffent­
lich dieses mittlerwei le stark veränderte U n­
gleichgewicht in den Griff bekommen kön­
nen. Denn wir dürfen ja nie vergessen, daß 
Wirtschaft kein statisches Gebilde ist, son­
dern im Zeitab lauf einer andauernden dyna­
mischen Veränderung unterl iegt. 

Ich möchte noc hmals meiner Überzeugung 
Ausdruck verleihen, daß die beste Kartel l re­
ge lung niemals ein auch nur annähernder Er­
satz für die marktregul ierende Wirkung von 
Angebot und Nachfrage sein kann. Die Kon­
sumenten dürfen jedenfal ls durch etwaige 
Absprachen und Beschränkungsmaßnahmen 
niemals unter d ie Räder geraten, denn es hat 
s ich wiederholt gezeigt - selbst wenn man 
die derzeitige Entwicklung in v ie len Ost­
blockstaaten betrachtet - ,  daß sich Angebot 
und Nachfrage als Regulative schließ l ich im­
mer durchsetzen. 

Das Kartellgesetz sol l  daher lediglich sinn­
voll  dazu beitragen, die Marktmächte in ge­
sittete Bahnen zu lenken. Ein gesunder, frei­
er Wettbewerb ist aber im Zweifelsfal l  selbst 
der besten legistischen Reglementierung deut­
lich vorzuziehen. 

Letzten Endes müßten die Wünsche und 
die Bedürfnisse der Konsumenten dafür aus­
schlaggebend sein,  was produziert und abge­
setzt wird.  Denn die Wirtschaft lebt von den 
Konsumenten, und deren Wunsch muß den 
Unternehmern Aufforderung sein ,  in entspre­
chender Form Waren und Dienst leistungen 
anzubieten. 

Wenn das neuformulierte Kartel lgesetz zu 
einer stärkeren Angleichung unserer Markt­
wirtschaft an die EG-Gesetzgebung seinen 
Beitrag leisten kann,  erfül lt es se inen eigent­
lichen Zweck. Erst seine Anwendung in der 
Praxis wird endgültig zeigen, ob es diesem 
Anspruch weitgehend gerecht werden kann. 
Ich meine, daß man es im  Sinne einer mög­
lichst freien Marktwirtschaft auf einen Ver­
such ankommen lassen sol l .  Deshalb erheben 
wir gegen den vorliegenden Gesetzesantrag 
keinen Einspruch. - Danke. (Beifall bei 
ÖVP und SPÖ.) lO. l l  

Präsident: Zu Wort gemeldet hat sich Herr 
Bundesrat Dipl . - Ing. D r. Harald Ogris. Ich 
erteile es ihm. 
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Bu ndesrat Dip l . - Ing. Dr .  Harald Ogris 
(SPÖ, Wien): Herr Präsident! Herr Bu ndes­
minister !  Meine Damen und Herren !  Das 
Kartellgesetz, wie es gegenwärtig noch gültig 
ist, wurde schon vor etwa 16 Jahren besch los­
sen. E ine Neurege lung unter Berücksichti­
gung der seither geänderten Marktverhältnis­
se erscheint daher dringend geboten.  

Vor 16 Jahren waren fast ausschl ießl ich 
Angebotskarte l le von Bedeutung, die über 
Verkaufspreise in E rscheinung traten .  Heute 
haben sich auch Nachfragekartelle im Handel 
etab liert, die über i hre marktbeherrschende 
Position gegenüber Lieferanten wirksam wer­
den können. 

Warum brauchen wir überhaupt ein Kar­
te l lgesetz? - Wir brauchen es zur Sicherung 
des freien und fairen Wettbewerbes, sowoh l  
zum Schutz der Konsumenten als auch zur 
S icherung der Interessen kleinerer und mitt­
lerer Wirtschaftstreibender .  Das P reisniveau 
in Österreich ist in vie len Branchen erheblich 
höher a ls beispielsweise in der Bundesrepu­
blik Deutschland , wie ein Vergle ich einer 
Reihe von Untersuchungen der Arbeiterkam­
mer und des Vereins für Konsumenteninfor­
mation zeigt. 

E lektroartikel zum Beispiel sind nach Be­
rein igung der verschiedenen Steuersätze im 
M ittel um mehr als 10 P rozent, bei vielen 
Artikeln sogar um mehr als 30 Prozent im 
Ausland bi l l iger als bei uns. Das Karte l lgesetz 
so ll Wettbewerbsverzerrungen und der Un­
terd rückung der Liberalität entgegenwirken. 
D ie vorliegende Novelle enthält deshalb auch 
einige Bestimmungen ,  d ie eine höhere Trans­
parenz bei wirtschaftlichen Absprachen vor­
sehen .  Dazu gehört die Offenlegung des Kar­
te l lregisters und der dazugehörigen Urkun­
densammlung. 

Wer ist eigentlich vom Kartellgesetz unmit­
telbar betroffen? - Woh l  die überwiegende 
Zahl der marktbeherrschenden Unterneh­
men, a llerdings mit Ausnahmen in jenen Be­
reichen,  die in anderer Weise der behördli­
chen Aufsicht unterstellt sind. Dazu gehören 
etwa Genossenschaften, aber auch die Bu n­
desforste oder jene Unternehmen, die mono­
polrechtlichen Bestimmungen unterliegen, 
wie beispielsweise die Austria Tabakwerke 
AG und die Österreichischen Bundesbahnen,  
oder jene Bereiche, die bei ihrer Preisfestset­
zung an die Mitwirkung des Nationalrates 

gebunden sind, wie dies in weiten Te ilen bei 
der Landwirtschaft der Fall ist. 

Ausnahmen sind auch durch Verordnung 
des B undesministers für Justiz in  Tei lberei­
chen des Gesetzes bei bestimmten Gattungen 
von Kartellen möglich, soweit d ies offensicht­
lich volkswirtschaftlich geboten erscheint. 

Mit der besonderen Frage der Genossen­
schaften sol lte man sich übrigens in Zukunft 
e ingehender auseinandersetzen. Unter ande­
rem wäre die in vielen Bereichen extrem 
marktbeherrschende Situation beispielsweise 
der Raiffeisenorganisation, die weit über die 
Ziele einer normalen Genossenschaft hinaus­
geht, einer detai l l ierteren Untersuchung und 
öffentlichen Diskussion wert. 

Die vorl iegende Novel le sieht vor allem 
fünf grundlegende Veränderungen des Geset­
zes vor. Es sind dies: 

d ie Befristung der Genehmigungsdauer von 
Kartel len auf maximal fünf Jahre, 

d ie Erweiterung des Begriffes der marktbe­
herrschenden Stellung von Unternehmen, 

die Ausdehnung des Personenkreises, der 
zur Antragstellung auf Mißbrauchuntersa­
gung berechtigt ist , 

d ie Möglichkeit zur branchenweisen Unter­
suchung der Wettbewerbslage durch die Pari­
tätische Kommission 

und die Abschöpfung von ungesetzl ich er­
worbenen Bereicherungen. 

Zum ersten, zur Befristung von Karte l len.  
Während bisher ein einmal genehmigtes Kar­
te l l  auf Dauer bestehen konnte, sol l  künftig 
durch die erforderliche Verlängerung einer 
befristeten Genehmigung in regelmäßigen 
Abständen eine Überprüfung der vo lkswirt­
schaftl ichen Rechtfertigung ermögl icht wer­
den. Anpassungen an geänderte Marktbedin­
gungen werden dadurch wesentlich erleich­
tert. 

Zweitens: Zur marktbeherrschenden Stei­
lung der Unternehmen. Im derzeit gültigen 
Gesetz ist der Begriff "marktbeherrschende 
Stel lung" als Grundlage für viele Bestimmun­
gen über den Marktantei l  eines Unterneh­
mens quantitativ definiert. Berücksichtigt 
werden dabei jedoch fast ausschl ie ßl ich  An­
bieter. In den letzten Jahren haben sich aber 
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auch auf dem Nachfragesektor eiO ige Han­
deisunternehmen marktbeherrschenden Ein­
f luß erobert. Dies ist in der Novelle berück­
sichtigt worden .  Nach ihren Bestimmungen 
gilt ein U nternehmer ganz allgemein als 
marktbeherrschend, wenn er eine im Verhält­
n is Zl! seinen Abnehmern oder Lieferanten 
überragende Marktstel lung hat. E ine solche 
l iegt vor, wenn d ie Abnehmer oder die Lie­
feranten zur Vermeidung schwerwiegender 
betriebswirtschaftl icher Nachteile auf die 
Aufrechterhaltung der Geschäftsbeziehung 
angewiesen sind. In dieser Formulierung ist 
ein wichtiges Ordnungsprinzip, das weniger 
dem Konsumenten und mehr dem Wirt­
schaftstreibenden dient, zum Ausdruck ge­
bracht worden. 

Drittens: zur Antragste l lung auf Miß­
brauchuntersagung. Das im Gesetz vorgese­
hene Kartel lgericht hat auf Antrag den Miß­
brauch einer marktbeherrschenden Stellung, 
etwa durch Erzwingen unangemessener Prei­
se , Benachtei ligungen im Wettbewerb durch 
ungleiche Geschäftsbedingungen und ähnli­
ches, zu untersagen. Der Kreis der Antrags­
berechtigten, wie Finanzprokuratur und 
Kammern, wird durch Verein igungen zur 
Förderung wirtschaftl icher Interessen von 
Unternehmen, denen al lerd ings eine Körper­
schaft öffentlichen Rechtes mit bestimmten 
Eigenschaften als M itgl ied angehören muß, 
erweitert. D iese Bestimmung wird es kleine­
ren Unternehmen, die nicht immer in der 
Lage sind, potente Fürsprecher für sich zu 
motivieren, er leichtern, zu ihrem Recht zu 
kommen. Die Antragsberechtigten werden 
vo l lkommen frei und unabhängig von einem 
eigenen Wirkungsbere ich in jeder Branche 
und in ganz Österreich ihre Tätigkeit aus­
üben können. 

Viertens: zur branchenweisen Untersu­
chung der Wettbewerbslage. E in  Gesetz so ll 
nicht nur dann wirksam werden, wenn seine 
Bestimmungen verletzt worden sind. Es so ll 
vielmehr schon vorher - allein durch seine 
Existenz - mögl iche Übertretungen verhin­
dern. Das Transparentmachen bestimmter Si­
tuationen kann dabei e ine große Hilfe sein. 
D ie Untersuchungen  über die Wettbewerbssi­
tuation ganzer Branchen durch  den Paritäti­
schen Ausschuß,  die zwingend vom Justizmi­
nister veröffentlicht werden müssen, sind 
darüber hinaus e in Instrument der Selbstkon­
trol le  von Wirtschaft, Konsumenten und Ar­
beitnehmervertretern mit voraussehbar star­
ker Präventivwirkung. Es ist wichtig, recht­
zeitig von unerwünschten Marktentwicklun-

gen Kenntnis zu erlangen .  D ie vorliegende 
Gesetzesnovel le wird durch die Branchenun­
tersuchungen dazu die Mögl ichkeit b ieten. 

Fünftens: zu den Strafbestimmungen .  Ne­
ben die für eine Verletzung des Kartellgeset­
zes vorgesehene Geldbuße - in schweren 
Fällen sind es Beträge bis zu 1 0  Mi l l ionen 
Schi ll ing - tritt in der Novelle ausd rücklich 
noch die zusätzlich eingeführte Abschöpfung 
der ungesetzlich erworbenen Bereicherung 
hinzu. Damit wird eine zweifellos hochwirk­
same Strafdrohung gegen juridische Personen 
geschaffen, die sich b isher hinter Angeste ll­
ten, wie Prokuristen und Geschäftsführern, 
bedeckt halten konnten. Es ist zu hoffen, daß 
der in Einzelfällen auf Schein verantwortliche 
ausgeübte Druck durch die generellen Be­
stimmungen nicht meh r  zur Anwendung 
kommen wird. Wirtschaftskriminal ität läßt 
sich in der Praxis nur dadurch verhindern, 
daß man sie unrentabel macht. An Gesetzes­
verletzungen darf niemand profitieren.  

Zuletzt noch einige Bemerkungen zum Ur­
heberrechtsgesetz. Seine Materie ist nahe mit 
der des Kartellgesetzes verwandt. Der Markt 
für Schal lplatten ,  Compact-Discs und Ton­
bänder beispielsweise wird in Österreich mit 
etwa 1 ,8 Mi l l iarden Schi l l ing im Jahr bezif­
fert. Zirka 90 Prozent der bespielten Tonträ­
ger werden aus dem Ausland - überwiegend 
aus dem Raum der Europäischen Gemein­
schaft - eingeführt. 

Eine Besonderheit des bis heute gü ltigen 
Urheberrechtes macht dabei einen Direktim­
port durch österreichische Endhändler un­
möglich, was zu einer Art MonopolsteI lung 
für Importeure geführt hat, die die Konsu­
menten mit überhöhten Preisen teuer bezah­
len müssen. 

Die vorliegende Novel le zum Urheber­
rechtsgesetz sieht vor,  daß künftig solche Di­
rektimporte aus dem Raum der Europäischen 
Gemeinschaft möglich werden. E ine drasti ­
sche Senkung der Preise für  bespie lte Tonträ­
ger ist deshalb in der Folge zu erwarten. 

Das Kartellgesetz und das Urheberrechts­
gesetz sind wichtige Wirtschaftsgesetze, deren 
Novellierungen in gleicher Weise sowoh l  den 
Konsumenten als auch den Wirtschaftstrei­
benden zugute kommen werden. Die soziali­
stische Fraktion des Bundesrates wird deshalb 
dem Antrag des Rechtsausschusses auf Nicht­
beeinspruchung der Novelle ihre Zustim-
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mung erteilen. (Beifall bei SPÖ und ÖVP. ) 
[(Ul 

Präsident: Zu Wort gemeldet hat sich Herr 
Bundesrat Ing. Johann Penz. Ich ertei le es 
ihm. 

1 0 .22 

Bundesrat Ing. Johann Penz: Sehr geehrter 
Herr Präsident! Herr Bundesm inister !  Meine 
sehr geehrten Damen und Herren des Bun­
desrates! Das Karte l lgesetz dient dazu,  glei­
che Wettbewerbsbedingungen für alle Unter­
nehmungen zu schaffen und d ie Durchset­
zung eines fairen und leistungsgerechten 
Wettbewerbs zu ermöglichen . 

Kommt kein Wettbewerb beziehungsweise 
kein ausreichender Wettbewerb zustande, 
dann wird d ie gewol lte Lenkung durch den 
Markt beeinträchtigt. Die Wettbewerbsord­
nung - das Kartellgesetz gehört in diese 
Kategorie - ist die machtverhindernde und 
machtkontro l lierende Ordnung schlechthin. 
Ja ich gehe sogar so weit ,  zu sagen,  daß sie 
in der Wirtschaft die Verfassung der Freiheit 
darstellt. 

Wettbewerb heißt Spielregeln einhalten. 
N iemand käme auf die Idee, be i einem sport­
l ichen Wettbewerb einigen Spielern das 
Recht einzuräumen, während des Verlaufes 
d ie Spielregeln zu ändern oder außer Kraft 
zu setzen, nach denen der Wettbewerb ausge­
tragen wird. 

Wer jedoch in der Lage ist, wi rtschaftliche 
Macht ins Spie l  zu bringen, und - ich darf 
h ier Max Weber zitieren - die " Fähigkeit 
besitzt, M itbewerber ,  Kunden oder Lieferan­
ten gegen deren Wil len zu e inem Verhalten 
zu veranlassen,  das dem Interesse der Mächti­
gen dient" , der kann de facto die Spielregeln 
verändern. Er kann den Wettbewerber im 
Tausendmeterlauf dazu zwingen,  langsamer 
zu laufen, als es dessen tatsäch lichen Fähig­
keiten entspricht, um damit selbst vor ihm 
i ns Ziel zu gelangen. Gerade darum, diese 
Möglichkeit zu minimieren beziehungsweise 
zu beseitigen , geht es bei d iesem Kartel lge­
setz. 

Mit der Beschlußfassung des neuen Kartell­
gesetzes wird den Interessen der Wirtschaft, 
aber auch den Interessen der Konsumenten 
Rechnung getragen; darauf haben ja beide 
Vorredner in aller Deutl ichkeit h ingewiesen.  
Ich erwähne nur d ie Regelung der Kraftfahr­
zeug-Haftpflichtversicherung, die ganz be-

wußt und ausdrücklich in dieses Gesetz auf­
genommen wurde. Es ist mit der Freigabe 
ein munterer Wettbewerb entstanden. 

Zuerst entstand der Anschein,  al le Versi­
cherungsgesellschaften müßten unter wirt­
schaftlichen Zwängen die Prämien erhöhen, 
heute sind die Unterschiede bei den Auto­
haftpflichtversicherungen, bei den 3 1  Versi­
cherungsgesel lschaften ,  derart gewaltig, sodaß 
sie teilweise bis zu 20 Prozent betragen. 

Das Gesetz anerkennt aber auch, daß Kar­
telle nicht immer nachteil ig sein müssen, und 
verbietet diese daher nicht generel l ,  sondern 
versucht, durch ein Genehmigungsverfahren 
Kartelle zu verhindern, soweit sie nicht im 
Einzelfall a) volkswirtschaftlich positiv zu be­
urteilen oder b) von ihrer wirtschaftl ichen 
Kraft her unbedeutend sind. 

Dazu kommt, daß das Kartel lgesetz eine 
Re ihe von Formulierungen enthält, d ie Kar­
telle oder kartel lartige B indungen von vorn­
herein zu unterbinden versuchen. E inige Bei­
spiele dafür: Erstens die Anzeige und d ie 
Hinterlegungspflicht für Vertriebsbindungen, 
denn die Einsichtnahme in die Verträge wird 
von vornherein bei Einbindungen und Be­
schränkungen Vorsicht und Zurückhaltung 
üben lassen. 

Zweitens wurde im Karte l lgesetz d ie 
marktbeherrschende Stellung e ines Unterneh­
mers auch nach qualitativen Kriterien erst­
mals definiert und klargestellt. 

Drittens wurde den Sozialpartnern im Rah­
men des Paritätischen Ausschusses die Mög­
l ichkeit von Branchenuntersuchungen über 
die Wettbewerbssituation in den verschiede­
nen Bereichen aufgetragen. 

Erlauben Sie mir in diesem Zusammen­
hang eine kritische Bemerkung: D ie Sozial­
partnerschaft in Österreich ist eine großartige 
E inrichtung, zu der sich alle bekennen. Viele 
Erfolge in Österreich sind eben durch diese 
Sozialpartnerschaft entstanden. U nd ich glau­
be auch, daß die Sozialpartnerschaft etwas 
Untrennbares und Unteilbares ist. Daher ist 
es für mich unverständl ich,  daß bei diesem 
Paritätischen Ausschuß d ie Präsidentenkonfe­
renz der Landwirtschaftskammern nicht auf­
scheint. Im § 1 1 3, der die Zusammensetzung 
des Paritätischen Ausschusses regelt ,  ist d ie 
Präsidentenkonferenz der Landwirtschafts­
kammern als Sozialpartner nicht angeführt. 
Das ist unverständl ich !  E ine Regelung ähn-
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lieh der des Postsparkassengesetzes aus dem 
Jahre 1 969, wo gemäß § 9 Abs. 2 die fünf 
Mitglieder im Einvernehmen mit der Präsi­
dentenkonferenz der Landwirtschaftskam­
mern in den Verwaltungsrat entsandt werden 
können, hätte mögl ich  sein müssen. 

Ich darf auch Bezug nehmen auf eine Kri­
tik, die nicht unmittelbar mein Vorredner, 
Herr Professor Ogris, ausgesprochen, aber 
auch erwähnt hat, daß näml ich die Forstwirt­
schaft aus diesem Karte llgesetz ausgenommen 
ist .  Erlauben Sie mir dazu auch eine Bemer­
kung: Wir haben in Österreich 230 000 
Forstbetriebe mit einer Gesamtfläche von 
3 ,8 Mil l ionen Hektar. Es ist nun einmal auch 
ein österreichisches Phänomen, daß wir ge­
mischte Wirtschaften haben, Wirtschaften, 
landwirtschaftliche Betriebe, in denen Felder 
und Wälder bewirtschaftet werden. Es wäre 
daher unverständlich, wäre ein landwirt­
schaft l icher Betrieb mit seiner Forstfläche im 
Kartel lgesetz e ingebunden, mit seinen ande­
ren F lächen aber nicht. Ich glaube, wir so ll­
ten auch nicht übersehen, daß die Österrei­
chischen Bundesforste mit einer Gesamtflä­
che von 580 000 Hektar ein Drittel Schutz­
waid haben ,  der außer Ertrag steht, sodaß 
von diesen F lächen eben überhaupt kein Er­
trag erwirtschaftet wird. 

Meine seh r  geehrten Damen und Herren! 
Hoher B undesrat !  Die Kritik ,  daß die Genos­
senschaften nicht dem Kartel lgesetz unterlie­
gen,  zeugt eigentlich von einer sehr dürftigen 
und oberflächlichen Kenntnis dieser Materie. 
Es ist richtig, da ß im § 5 Abs. 2 des Kartel l ­
gesetzes ausdrücklich festgestellt wird,  daß 
nur der Abschnitt 2 auf Erwerbs- und Wirt­
schaftsgenossenschaften keine Anwendung 
findet. Und ich frage auch: Welchen Sinn 
hätte es denn gehabt, die unzähligen Weide­
genossenschaften, lokale MilchsammelstelLen, 
die Imker und so fort dem Karte llgesetz zu 
unterwerfen? - Die Genossenschaften unter­
l iegen aber bei ihrer Tätigkeit den Bestim­
mungen des Kartel lgesetzes, und die Bestim­
mungen über marktbeherrschende Unterneh­
mungen ,  Verbandsempfehlungen et cetera 
treffen voll und ganz auf die Genossenschaf­
ten und auf deren Tätigkeit zu.  

Krit iker zu  diesem P unkt müßten aber 
auch wissen, daß wir vor nicht allzulanger 
Zeit auch h ier in d iesem Haus ein Gesetz 
beschlossen haben ,  nämlich das Marktord­
nungsgesetz, in dem im § 1 5  Abs. 4 festgelegt 
wurde, daß Verträge zwischen Verbänden 
und Molkereien, aber auch zwischen Molke-

reien, wenn sie den Zielsetzungen des Markt­
ordnungsgesetzes entsprechen, vom Karte l l ­
gesetz ausdrück l ich ausgenommen sind. 

Daher ist auch die Aufregung, die im Ple­
num des Nationalrates zum Thema Genos­
senschaften vorgeherrscht hat, n icht 
verständlich .  

Unverständlich ist auch die AufregUl�g des 
Volkswirtschaftl ichen Referenten des Oster­
reichischen Gewerkschaftsbundes über die 
Vereinbarungen der Fruchtjoghurterzeuger,  
zumal diese Verträge be im Milchwirtschafts­
fonds zu h inter legen sind und ein Funktionär 
des Österreichischen Gewerkschaftsbundes 
im Milchwirtschaftsfonds eine nicht unbedeu­
tende Stelle einnimmt. ( Vizepräsident Dr. 
S c  h a m b e c k  übernimmt den Vorsitz.) 

Unverständlich hingegen - das darf ich 
hier auch erwähnen und deponieren - ist 
andererseits die Verhaltensweise des Österrei­
ch ischen Gewerkschaftsbundes hinsicht l ich  
der  B lockierung der Spannenregelung im 
Milchwirtschaftsfonds, d ie nicht ermöglicht 
jene Schritte der österre ichischen Molkerei­
wirtschaft, konkret des M ilchringes Mitte St. 
Pölten,  Flaschenmilch auch nach Wien zu  
bringen und hier zu  verkaufen. 

Meine sehr geehrten Damen und Herren !  
Diese Klarstel lungen über das Genossen­
schaftswesen waren meines E rachtens not­
wendig, da diese Dinge tei lweise aus Unwis­
senheit, aber auch tei lweise aus Profi lierungs­
sucht zu M ißverständnissen geführt haben .  

Das Kartellgesetz 1 988 trägt nicht nur  den 
Erfahrungen der letzten 16 Jahre ��chnung ,  
sondern es  berücksichtigt auch die Anderung 
der Marktverhältnisse, und deshalb stimmen 
wir von  der Österreichischen Volksparte i ger­
ne dieser Novel l ierung zu. (Beifall bei 0 VP 
und SPÖ. )  10.32 

Vizepräsident Dr .  Herbert Schambeck: 
Zum Wort hat sich weiters gemeldet Herr 
Bundesrat Karl Schlögl .  Ich erte ile es ihm. 

10.32 

B undesrat Karl Schlögl (SPÖ , Niederöster­
reich): Sehr  geehrter Herr P räsident! Herr 
Minister !  Werte Damen und Herren !  Vom 
"Schulbuch bis zum Spre ißelholz: Das neue 
Kartel lgesetz sol l  den Wettbewerb zugunsten 
der Konsumenten verschärfen." - So betitel­
te vor einigen Tagen eine n icht unbedeuten­
de österreichische Tageszeitung einen Artikel 
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über das neue Kartel lgesetz. U nd ich glaube. 
genau diese Zielvorstel lung hat das neue Kar­
tellgesetz auch verwirkl icht. 

Wesentlichstes Anliegen des neuen Geset­
zes ist es, eine Unterdrückung und Verzer­
rung des Wettbewerbes einzuschränken be­
ziehungsweise zu bese itigen,  mehr Liberal ität 
zu schaffen und den Wettbewerb anzukur­
be ln.  Das ist eine Zielvorste l lung, d ie sowohl  
für den Konsumenten als auch für weite Tei­
le der österreichischen Wirtschaft etwas Not­
wendiges und Nützliches darstel lt . 

Das derzeit noch geltende Karte l lgesetz ist 
- wie bereits heute mehrma ls erwähnt 
sei t  16 Jahren in Kraft. Die uns heute vorlie­
gende Neuregelung hat das Zie l ,  den Erfah­
rungen und praktischen Notwendigkeiten der 
heutigen Zeit Rechnung zu tragen, sich den 
geänderten Marktverhältnissen anzupassen, 
dabei aber auf den bewährten Grundsätzen 
des bestehenden Kartel lrechts aufzubauen. 

In der heutigen Debatte sind die wesentli­
chen Änderungen des neuen Karte l lgesetzes 
bereits ausführlich behandelt worden ,  sodaß 
ich darauf verzichten kann, diese nochmals 
zu wiederholen . 

Ich möchte aber a uf d ie Verbesserungen , 
die das neue Gesetz br ingt, eingehen .  Vorerst 
und vor al lem bringt das neue Kartel lgesetz 
dem Konsumenten große Vorteile. Ich be­
haupte, daß es mit dem Wettbewerb in 
Österreich nicht weit her ist . Kartelle. vor 
a l lem geheime Preisabsprachen, sind leider 
al lzuoft gang und gäbe. Die Verl ierer sind 
dabei der Wettbewerb und der Konsument 
Mit dem neuen Gesetz besteht eine real isti­
sche Chance, gegen die leidige Situation In 
manchen Bereichen anzukämpfen.  

Mit Hi lfe der vorgesehenen Branchenun­
tersuchungen können und werden diverse 
Mißstände künftig sicherl ich aufgedeckt wer­
den. Die Zeche in Form vielfach überhöhter 
Preise bezahlen immer noch die Konsumen­
ten ,  wenn es zu Beschränkungen des Wettbe­
werbs kommt. 

Eine Vielzahl von Untersuchungen, durch­
geführt von den unterschiedl ichsten Institu­
ten und Interessenvertretungen, beweist, daß 
die Preise im Handel in Österreich bedeutend 
höher liegen als in der B undesrepublik 
Deutschland. Der U nterschied beispielsweise 
zwischen Bil l igstangeboten und den Höchst­
angeboten in manchen Bereichen, wie etwa 

im Elektrobereich, im Spielwarenbereich, ist 
sehr geri ng , die Spanne ist eher unbedeutend. 
Me hr Transparenz sche int mir deshalb in die­
sem Bereich dringend notwendig zu se in.  

Dem Handel wird dabei aber auch sicher 
durch das neue Gesetz geholfen . Eine heute 
auch zu beschl ießende Novelle zum Urheber­
rechtsgesetz sieht vor ,  daß für  die Geschäfts­
leute Direktimporte aus dem EG-Bereich in 
Zukunft mögl ich sind. Das muß und wird 
künftig sicherlich zu einer Sen kung der Prei­
se führen . 

Zweiter wesentl icher Vortei l  des neuen Ge ­
setzes ist, daß das heute zu bestätigende Ge­
setz eine kontinuierliche und sinnvol le Wei­
terentwick lung des bereits bestehenden Kar­
tellgesetzes darste l lt .  Die wic htige Frage des 
Kontrollapparates bringt die bewährte öster­
reichische Lösung: Anstelle eines aufwendi­
gen bürokratischen Behördenapparates wer­
den die Sozialpartner - also die Wirtschaft, 
die Konsumentenvertreter und die Arbeitneh­
mervertreter - in einer gemeinsamen, aber 
damit auch hoffentlich sehr gegenseitigen kri­
tischen Selbstkontro lle fungieren. 

Drittens bringt das neue Gesetz auch ein 
Instrument der Offenlegung und der Trans­
parenz .  Dem Justizminister beispielsweise ist 
verpfl ichtend aufgetragen, Branchenuntersu­
chungen zu veröffentlichen. Ein öffentliches 
Kartel lregister, das jedermann zugänglich ist, 
genauso wie die Einsichtnahme in die Ver­
tragsunterlagen bi lden meiner Meinung nach 
ein wesentliches präventives Instrument. 

Viertens: Bei der heutigen internationalen 
Wirtschaftsentwicklung, der Wirtschaftsver­
flechtung scheinen für Österreich und in 
Österreich Fusionen und wirtschaftl iche Zu­
sammenschlüsse in der Regel von gesamtwirt­
schaftlichem Interesse und von gesamtwirt­
schaftlicher Notwendigkeit zu sein. 

Eine marktbeherrschende Stellung eines 
Unternehmens allein kann aber meiner Mei­
nung nach zu ernsten P roblemen führen. 
Hier ist der Weg, den das neue Gesetz gehen 
wil l ,  vernünftig und zielführend. Das heißt, 
nicht mit dem Strafrecht einzugeifen, son­
dern die Möglichkeit des Zivilrechtes, der 
Untersagungsklage, der einstwei ligen Verfü­
gung, der Abschöpfung von Bereicherungen 
und der Urteilsveröffentlichungen zu nützen. 

Meine sehr geehrten Damen und Herren!  
Das neue Gesetz hat aber nicht nur Vorteile. 

507. Sitzung BR - Stenographisches Protokoll (gescanntes Original) 21 von 74

www.parlament.gv.at



22306 B u ndesrat - 507. S itzung - 4.  Novem ber 1988 

Karl Schlögl 

Es bringt meiner Meinung nach auch gewisse 
Nachteile. Manche Problembereiche sind 
nicht geregelt, auf die ich ganz kurz eingehen 
möchte. 

Erstens: Die neue Regelung verhindert kei­
ne drohende Monopolisierung des Medienbe­
reiches. Ich halte es in der heutigen politi­
sc hen Situation für ganz entscheidend und 
notwendig, wenn wir gemeinsam gegen den 
drohenden und zum Teil bereits bestehenden 
Pressemachtkonzentrat ionsapparat in Öster­
reich vorgehen. 

Ich bin mir aber dessen bewu ßt, daß das 
nicht allein Aufgabe des Kartellrechtes sei n  
kann .  Dazu bedarf es meiner Ansicht nach 
e iner eigenen gesetzlichen Initiative, ähnlich 
jener, wie es sie in  vielen anderen westeuro­
päischen Ländern bereits gibt. 

Wessen es dazu allerdings auch bedarf, das 
sind Mut und Bereitschaft, wirklich für die 
Vielfalt der österreichischen Tagespresse zu 
kämpfen. Diesen Mut und diese Bereitschaft 
müssen vor al lem die pol itischen Handlungs­
träger haben. 

Zweiter wesentl icher Nachtei l  - hier bin 
ich in Kollision mit Kollegen Penz, auch auf 
d ie Gefahr hin,  daß er mich der Unwissen­
heit bezichtigt - :  Eine wesentl iche Lücke 
des neuen Gesetzes ist, daß die Genossen­
schaften nicht in die Regelung mite inbezogen 
wurden. Die derzeit aktuel le Diskussion zwi­
schen ÖGB und Arbeiterkammer auf der ei­
nen Seite und der Raiffeisenverbandgruppe 
auf der anderen Seite beweist d ies nach­
d rückl ich. Eine Novellierung des aus der 
lahrhundertwende stammenden Genossen­
schaftsrechtes scheint mir dringend notwen­
d ig zu se in .  (Bundesrat lng. P e n z: Sie ken­
nen das Genossenschaftsrecht gar nicht!) Ich 
muß dazu sagen,  d ieses vorliegende Genos­
senschaftsgesetz bedarf n icht nur für den Be­
reich des Raiffeisenkonzerns einer Novel lie­
rung. Das ist selbstverständlich. (Bundesrat 
Ing. P e  n z: "Konsum " zum Beispiel.') 

D as vorliegende Gesetz, Kollege Penz, ist 
im internationalen Vergleich meiner Meinung 
nach auch ein sehr mildes Gesetz. Im vielge­
priesenen EG-Raum weht ein weitaus rauhe­
rer und stärkerer Wettbewerbswind, als das 
bei uns in Österreich der Fall ist. 

Viele gerade von Ihrer politischen Seite 
seh nen den kommenden EG-Beitritt so rasch 
wie möglich herbei .  Ich glaube, daß uns d ie-

ser EG-Beitritt mehr Probleme und Sorgen 
bereiten als Vorteile bringen wird. Wenn wi r 
aber der EG beitreten, dann werden wir s i­
cherl ich im Bereich des Wettbewerbes viel 
strengere Bestimmungen haben, als d ies heu­
te der Fall ist .  Einige heimische Kartelle wer­
den den möglichen EG-Beitritt woh l  nicht 
überleben und ein ähnliches Schicksal erlei­
den wie Anfang der achtziger Jahre das Bier­
Kartel l  oder vor ku rzem das Schi-Karte l l .  

Und e ines dürfte auch sicher sein: Bei  e i ­
nem EG-Beitritt werden d ie Genossenschaf­
ten ,  d ie derzeit vom Karte l lrecht ausgenom­
men sind, künftig nicht mehr ungeschoren 
davonkommen� Im EG-Bereich gibt es eine 
wesentlich strengere und schärfere Regelung, 
die für Sie jederzeit einzusehen und nachzu­
lesen ist. 

Eine letzte Bemerkung zu dem Kartellge­
setz: Von großer Bedeutu ng erachte ich es, 
daß im Bereich des Kartel lstafrechtes mit der 
Geldbuße gegen das Unternehmen zum er­
sten Mal im österreichischen Recht eine Stra­
fe gegen eine juristische Person eingeführt 
wird. Der Wirtschaftskriminalität kann man 
nur dann wirksam begegnen, wenn  man d iese 
unrentabel macht für das Unternehmen, das 
davon profitiert. Geldbußen in der Höhe von 
bis zu 10 Mil l ionen Sch i ll ing können die nö­
tige Abschreckung erzielen. 

Meine sehr geehrten Damen und Herren! 
Das Kartel lgesetz 1988 ist für d ie österreich i­
sche Wirtschaft, vor allem aber für den öster­
reichischen Konsumenten ein wichtiges Ge­
setz. Zweife l los ist es kein Jahrhundertgesetz, 
aber es b ietet in manchen Bereichen für die 
Zukunft eine wesentlich tauglichere Grundla­
ge als das bestehende Gesetz. 

In d iesem Sinne stimmt die sozial istische 
Fraktion der Gesetzesvorlage zu und wird 
d ieses Gesetz nicht beeinspruchen. (BeifaLl 
bei der SPÖ und bei Bundesräten der Ö VP.) 
LO .43 

Vizepräsident Dr. Herbert Schambeck: 
Zum Wort gemeldet hat sich Herr Bundesrat 
Dkfm. Dr.  Karl Pisec . Ich ertei le es ihm.  

10.43 

Bundesrat D kfm. Dr.  Karl Pisec (ÖVP, 
Wien): Herr Präsident! Herr Bundesminister!  
Hoher Bundesrat! Ich darf gleich auf d ie 
Ausführungen meines Vorredners, des Herrn 
Bundesrates Schlögl, eingehen .  
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Die e ine Behauptung, daß die EG mehr 
Probleme als Vortei le bringt , wiederhole ich ,  
damit s ie nicht in Vergessenheit gerät . Ich 
werde mich damit im Laufe meiner Rede 
ausführlich beschäftigen.  

Das zweite, das S ie anführen,  daß die EG 
strengere und schärfere Regelungen im Kar­
tel l  recht hat, ist zweifelsohne in weiten Be­
langen richtig. Ich darf aber trotzdem darauf 
hinweisen ,  daß in den vorl iegenden beiden 
Gesetzesbeschlüssen des Nationalrates, insbe­
sondere in der Urheberrechtsgesetznovelle 
1 988, auf diese Überlegungen Bedacht ge­
nommen wurde. 

Das E ingebundensein in ein sich ständig 
änderndes Marktgeschehen kann natürlich 
nicht an der internationalen Auswi rkung des 
Kartel lrechts und des von mir zitierten Urhe­
berrechtes vorbeigehen. D ies zeigt das Verbot 
der urheberrechtlichen Abschottung des 
österreichischen Marktes von Schallträgern 
gegenüber der EG.  Die Erläuternden Bemer­
kungen sprechen h ier ausdrücklich von ei­
nem wenn  auch kleinen Schritt der Annähe­
rung an d ie Europäische Gemeinschaft . 

Selbstverständl ich konnte sich unser  Kar­
tel l recht nicht völ l ig dem der EG angleichen, 
aber in weiten Bereichen hat es sich parallel 
entwicke lt ,  in  e inzelnen Neuregelungen ist 
sogar eine weitgehende Annäherung an das 
EG-Recht zu sehen, eine größere Liberalis ie­
rung; das stel len S ie fest, wenn Sie an die 
5- Prozent- Klausel bei der Weitergabe von 
Preisen denken ,  d ie insbesondere für die klei­
nen und mittleren Unternehmungen eine ge­
wisse Lockerung zur Folge hat. 

Meine Damen und Herren!  Damit ist do­
kumentiert, daß in einem weiteren Wirt­
schaftsgesetz - Dank dafür dem lustizmini­
sterium u nd dem Herrn lustizminister -
zumindest in großen Zügen jener Entschlie­
ßung des Bundesrates, die ich gemeinsam mit 
Herrn Dr. Bösch a ls Entsch ließungsantrag 
45/A am 22. Dezember vorigen Jahres einge­
bracht habe und die der Bundesrat einstim­
mig am 28. Jänner 1988 in  der 496. Sitzung 
beschlossen hat, Rechnung getragen wurde. 

Die Entschl ießung lautete: 

" Die Bundesregierung wird ersucht, i n  
Hinkunft i n  den Erläuternden Bemerkungen 
der Regierungsvorlagen darzustellen, sofern 
dies ohne grö ßeren Verwaltungsaufwand 
möglich ist, inwieweit auf dem betreffenden 

Gebiet eine euro päische Rege lung besteht  
oder sich in Ausarbeitung befi ndet und ob  
die mit der jeweil igen Regierungsvorlage vor­
geschlagene gesetzliche Regelung der in den 
Europäischen Gemeinschaften existierenden 
diesbezüglichen Rechts lage entspricht oder 
davon abweicht ."  

Ganz folgen wir nicht mit diesem Kartel l­
gesetz ,  aber wir nähern uns sehr stark diesem 
Entschl ießungsantrag. Ich stelle mit Genugtu­
ung fest, daß in einer so schwierigen Wirt­
schaftsmaterie der Anregung der Länderkam­
mer Rechnung getragen wurde . Und es 
macht mich stolz ,  daß ich den Anstoß dazu 
geben durfte, worauf hinzuweisen mir in 
meiner heutigen 1 24. Rede zum Ende meiner 
Tätigkeit im Bundesrat erlaubt sein möge. 

Ich verweise nicht nur auf diese Rede in 
der 495. Sitzung vom 22. Dezember sowie in 
der vorangegangenen vom 2. Dezember 1987  
anschließend an d i e  Erklärung de r  Bundesre­
gierung betreffend EG-Politik in Zukunft mit 
der darin ausgedrückten Option des mögli­
chen EG- Beitrittes, sondern ganz besonders 
auf die schon zitierte vom 28. Jänner des 
heurigen Jahres, in der ich e ine andere wich­
tige Frage unserer Integrationspolitik darge­
legt habe - eine wichtige Frage, für deren 
Wiederaufnahme ich dem Herrn Vizepräsi­
demen Professor Schambeck ganz besonders 
danken möchte - ,  nämlich die Berücksichti­
gung der Existenznotwendigkeiten, der Le­
bensnotwendigkeiten der Bundesländer in der 
Form der Beachtung des Föderalismus in jeg­
l icher Behandlung der europäischen Fragen.  
Und ich freue mich,  daß wir darüber auch 
jetzt zu e iner näheren Diskussion gelangen.  

Ich darf Ihnen in  Erinnerung bringen. daß 
in der Bundesrepublik Deutschland der dorti­
ge Europaminister Stavenhagen schon se iner­
zeit darauf hingewiesen hat - ich zitiere - :  
" Die Bundesländer haben daher im Zusam­
menhang mit der e inheitlichen europäischen 
Akte erweiterte Mitspracherechte in EG-Sa­
chen erhalten ."  In der Bundesrepublik 
Deutschland - aber nicht bei uns. Noch 
nicht bei unsl 

Ich habe viele Male die legitimen Rechte 
der Bundesländer betont, und erlauben Sie 
mir ,  daß ich das heute ganz besonders her­
vorhebe. Denn mittlerweile ist ja  nicht nur in 
Straßburg die Bedeutung der überregionalen 
Prob lemstellungen bekanntgeworden.  Nicht 
nur der E uroparat beschäftigt sich heute im 
Gespräch mit den Europäischen Gemein-
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schaften mit den Problemen vieler europal­
scher Regionen. Denken Sie nur an die 
Übergrenzbewegungen der arbe itenden Men­
schen in ganz Europa! Es sind weit mehr  als 
hunderttausend Menschen, die täglich die 
Grenzen überschreiten. Und auch in Öster­
reich werden wir eine solche Entwicklung bei 
Lockerung der Grenzen zu gewärtigen haben. 

Denken Sie daran , daß die Sicherung der 
Länderinteressen, der Länderrechte, bei in­
nerstaatlichen Verhandlungen des Bundes­
staates in den meisten Bundesländern mittler­
weile auch zur Forderung erhoben wurde ! 
Ich zitiere dankbar - was ich schon vorhin 
angedeutet habe - Herrn Professor Scham­
beck laut "Kurier" vom 30. Oktober 1 988. 
WO er  sagte: "Die Bundesländer müssen sich 
um ein Verfahren bemühen, das ihnen Mit­
wi rk ung und Einfluß  bei der innerstaatlichen 
Willensbildung in EG-Fragen garantiert ." 

Ich b itte Sie al le, das nachzulesen, denn ich 
halte dies für eine der wesentlichsten Aussa­
gen in der Frage des Föderalismus. Wie 
wichtig diese Ausage war, mögen Sie daraus 
entnehmen, daß bereits am Tag darauf, näm­
lich am 3 1 .  10. , diesen Montag, in der glei­
chen Gazette schon die Replik von zwei Lan­
deshauptleuten, nämlich von Zilk aus Wien 
und Krainer aus der Steiermark, erfolgte. 

Zi lk verspr icht, in der nächsten Landes­
hauptleutekonferenz die Beratung der Aus­
wirkungen eines EG-Beitrittes vorzusch lagen 
und die Länderkompetenzen zu sichern. 

Die gleiche Forderung erhebt auch Landes­
hauptmann Krainer. Er sagte laut " Kurier" , 
daß es eine Mitwirkung der Bundesländer bei 
den europapolitischen Schritten der Regie­
rung geben müsse. 

Meine Damen und Herren! Es ist eine we­
sentliche Aufgabe der Länderkammer, darauf 
Bezug zu nehmen. Ich möchte mich bei  
Herrn Vizepräsidenten Professor Schambeck 
und bei den Landeshauptleuten Krainer, Zi lk ,  
Partl und Purtscher für die Würdigung d ieser 
Forderung des Bundesrates, der ich schon 
vor längerer Zeit die Ehre hatte hier an 
d iesem Rednerpult Ausdruck verlei hen zu 
dürfen ,  bedanken.  

Meine Damen und Herren!  Und wieder 
erlaube ich mir, etwas vorzuschlagen ,  eine 
konkrete Maßnahme zu setzen,  nämlich die 
Voraussetzungen zu schaffen, daß die Länder 
durch d ie Länderkammer - den österreichi-

sehen Bundesrat - die Möglichkeit erhalten, 
bevor die Bundesregierung einem Entschei­
dungsvorhaben der Europäischen Gemein­
schaft in kommenden Zeiten zustimmt, zwin­
gend angehört werden zu müssen. Suprana­
tionale Entscheidungen, die zweifelsohne zu 
e iner Aufgabe eines Teiles der Kompetenzen  
der  Bundesländer und  des Staates führen  
können,  müssen vorher von  den laut Verfas­
sung berechtigten Vertretern der Bundeslän­
der abgehandelt werden . 

Damit keine Verzögerung, kein Zeitverlust 
eintreten kann .  sozusagen ein Ei lverfahren 
durchgeführt werden kann, schlage ich d ie 
Gründung eines neuen Organs des Bundesra­
tes vor.  Es so ll ein besonderer Ausschuß ge­
gründet werden, der den Charakter einer 
EG-Kammer bekommt.  D ieser Ausschuß des 
Bundesrates, diese EG-Kammer, hat die Ver­
handlung und Beschlußfassung über dringen­
de oder vertrauliche Vorlagen, welche Vorha­
ben im Rahmen der Euro päischen Gemein­
schaft betreffen können, vorzunehmen . Die 
Beschlüsse d ieser EG-Kammer haben die 
Wirkung von Besch lüssen des Bundesrates . 

Meine Damen und Herren !  Ich appel l iere 
an Sie, diese Forderung dem bereits vorl ie­
genden Forderungspaket zur Aufwertung des 
Bundesrates hinzuzufügen.  Damit ist ein be­
deutender Schritt zur Sicherung des österrei­
chischen Föderalismus im Integrationsprozeß 
gesetzt. Ich hoffe, daß es möglich sein wird, 
dies zu real isieren,  und ich hoffe, daß es 
mögl ich se in wird , in einer gemeinsamen 
Willenserk lärung möglichst rasch Schritte 
hiezu in Angri�f zu nehmen. 

Erlauben Sie mir ,  noch auf die Aussage 
meines Vorredners Schlögl: mehr Probleme 
als Vorteile in  der Europäischen Gemein­
schaft, Bezug zu nehmen. 

Die Teilnahme Österreichs am Binnen­
markt steht gemeinhin überall außer Streit. 
Das setze ich voraus, und ich behaupte, das 
ist unbestritten. Der Beitritt Österreichs zur 
Europäischen Gemeinschaft i m  Anschluß an 
die Vollendung des Binnenmarktes wird ver­
sch iedenartig d iskutiert. Aber Österreich ist 
im Aufbruch zum richtigen Ziel. D iesem 
Österreich im Herzen Europas ist seit Jahr­
hunderten eine führende Rolle im euro päi­
schen Geschehen zuteil geworden. 

Wer, meine Damen und Herren, hätte vor 
drei ,  vier, fünf Jahren jemals daran gedacht, 
daß der EG-Beitritt landauf, landab disku-
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tiert wi rd? Wer von Ihnen hätte je daran 
gedacht, daß sich die Grenzen zum Osten 
öffnen werden? Wer von Ihnen hätte je dar­
an gedacht, daß der Eiserne Vorhang in einer 
bereits zu erahnenden Frist ein Wortgebilde 
aus ferner Vergangenheit sein könnte? 

Wer hätte vorausgesehen - ich habe bei 
einer Rede drauf hingewisen - ,  daß die wirt­
schaftl iche Aktivität unserer Nachbarn im 
Osten aus  dem COMECON gegenüber der 
Europäischen Gemeinschaft uns unterlaufen 
könnte? Sie haben es bereits getan. Ich werde 
es im fo lgenden gleich aufzeigen. 

Ganz k lei ngedruckt steht in der gestrigen 
"Presse" - ich zitiere - :  "Handelszentrum .  
An der ungarisch-österre ichischen Grenze in 
der ungarischen Gemeinde Level" - in der 
ungarischen Gemeinde Leve l !  - "wird An­
fang November ein aus 30 kleineren Gebäu­
den bestehendes Handelszentrum eröffnet, 
das e in erster Schritt zur Bi ldung von Son­
derzonen se in  sol l ."  

Meine Damen und Herren! Ich habe vor­
hin die Regionalpolitik des Europarates in 
Straßburg zusammen mit der Europäischen 
Gemeinschaft angesprochen. Sie haben hier 
e ine Sonderzone , die bis jetzt dort gar nicht 
in  dieser Form zur Diskussion stand , die aber 
h ier in der Praxis bereits real isiert wird. Und 
wie man hört, ist diese Sonderzone so an d ie 
Grenze gebaut, daß der Grenzübertritt leicht 
mögl ich se in wird. Wer hätte sich das vor 
fünf Jahren vorste l len können? Wer hätte 
sich das vor zwei Jahren vorstellen können? 

Auf der anderen Seite auch eine Entwick­
lung, d ie wir mitgestaltet haben - ich zitiere 
wieder aus der " Presse" - :  

"Alpenruhe. Da die Verkehrsbelastung im 
Alpenraum durch den Transitverkehr unzu­
mutbar geworden se i ,  haben sich die Präsi­
denten der dre i  Arbeitsgemeinschaften des 
Alpenraumes, Alpen-Adria, Alp und Cotrao, 
gestern Mittwoch in Lugano auf eine gemein­
same Vorgangsweise geeinigt. Ein i m  kom­
menden Jahr erstellter Maßnahmenkatalog 
sol l  d ie Verlagerung des Güterverkehrs auf 
die Schiene und eine Entflechtung des Luft­
verkehrs bewirken." 

Auch hier sehen wir das Zusammenwirken 
über die Grenzen der Staaten hinaus bei Pro­
b lemen, die die gesamte Bevölkerung eines 
großen Raumes betreffen.  Das Europa der 

Europäer ist nahezu geworden, es steht vor 
der Tür. 

Lassen Sie mich einen Begriff, den Josef 
Klaus 1 964 in Straßburg vor dem Europarat 
geprägt hat und den ein anderer erst vor 
zwei Jahren und vor einem Jahr wieder auf­
genommen hat, näml ich den Begriff des "Eu­
ropäischen Hauses" , z itieren. Der Begriff 
.. Eu ropäisches Haus" stammt von Josef Klaus 
aus der Zeit vor 14 Jahren,  jetzt wieder ent­
deckt durch  den jetzigen sowjetischen Staats­
präsidenten Go rbatschow als Folge der soge­
nannten Umgestaltung oder Perestroj ka. Vor­
ausahnen einer Entwick lung, d ie heute bestä­
t.\gt wird, einer Entwicklung, d ie der 
Osterreicher Klaus vorausahnte. 

Ich habe in vielen meiner Reden - und 
ich darf darauf hinweisen - immer gesagt: 
Für mich endet Miueleuropa nicht an der 
March und Europa nicht an der Mündung 
der Donau .  Ich finde mich durch d iese Ent­
wickl ung bestätigt. Ich finde mich in  e inem 
überreichen Maße bestätigt, und ich freue 
mich darüber. Deshalb habe ich Ihnen d iesen 
Vorschlag in der Frage EG-Kammer des 
Bundesrates gemacht, wei l  es hoch an der 
Zeit ist, daß in dieser Frage etwas geschieht. 

Denn, meine Damen und Herren, was ge­
schieht denn rundherum schon? - In Euro­
pa treffen einander heute nicht mehr 22 
Staaten in Stra ßburg, sondern 23. Der Euro­
parat hat sich vergrößert. Aber beim letzten 
Plenum Anfang Oktober saßen dort in der 
ersten Reihe dieser Parlamentarischen Ver­
sammlung Regieru!lgsdelegationen aus Un­
garn, Polen, der CSSR, ja se lbst aus dem 
fernen Asien, aus Japan, und zwar aus dem 
Grund, dort das Gespräch mit Europa zu 
suchen. Und der Vorsitzende des Europarates 
wurde e ingeladen, in den großen Raum des 
COMECON zu reisen, und Generalsekretär 
Oreja ist bereits in der COMECON-Zentrale 
in Moskau gewesen .  Die Reisen gingen von 
Bukarest b is Moskau, ja selbst bis Pek ing .  

D ie wichtigsten Gespräche fanden in  Straß­
burg zwischen dem Europarat und der Euro­
päischen Gemeinschaft statt. Und es fanden 
auch dort die Kontakte statt, d ie dann zum 
Abschluß der Vere inbarungen zwischen der 
Europäischen Gemeinschaft und dem RGW, 
dem Rat für gegenseitige Wirtschaftshilfe, 
dem sogenannten COMECON, führten . Un­
garn hat als erster E inzelstaat aus diesem 
Raum e inen Handelsvertrag mit der EG ab­
geschlossen ,  Polen wird folgen . Gerade heute 
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werden wir hier im Hohen Hause den Mini­
sterpräsidenten Grosz aus Ungarn empfan­
gen .  Er wird am Nachmittag bei einer parla­
mentar ischen Diskussion anwesend sein .  

Alles ist in Fluß,  al les ist in  Bewegung. 
Und so gesehen muß ich sagen,  die Bemer­
kung: Europa bringt mehr P robleme als Vor­
tei le, geht total an der tatsächlichen Situation 
vorbei .  Denn die anderen haben ja längst 
erkannt, was not tut, um die Wirtschaft ihres 
Landes zu sichern.  Und wir denken nach:  
Sollen wir. sol len wir nicht? Wie tun wir ,  wie 
tun wir n icht? 

Meine Damen und Herren ! Das ist ja e in 
Bl ickwinkel aus einem historisch vergangenen 
Zeitpunkt. Der Zug ist längst abgefahren. 
Wir werden nur übrigbleiben, und das so l l  
verhindert werden, wenn wir uns nicht rasch 
in Bewegung setzen .  

Die bevorstehende Eröffnung des Rhein­
Main-Donau-Kanals ist d ie Geburtsstunde ei­
ner riesigen europäischen Wasserstraße von 
der Nordsee bis zum Schwarzen Meer. S ie 
hat fast symbolhaften Charakter für d iese 
Veränderung. Die gemeinsame Weltausstel­
lung Budapest - Wien führt zu e iner prakti­
schen Liquidierung des E isernen Vorhanges, 
führt zu einer praktischen Aufhebung der 
Grenze. Das ist vorauszusehen. Und offene 
Grenzen bedeuten das Zusammentreffen von 
Menschen.  Jedem k lar denkenden wirtschaft­
l ich Orientierten ist d ie entstehende gesamt­
europäische Integration k lar. 

Österreich muß sich rüsten, die Ergebnisse 
des Integrationsausschusses der Bundesregie­
rung, für dessen Zustandekommen ich mich 
noch einmal bedanken möchte - wobei ich 
den Dank auch jenen vielen Mitarbeitenden 
in den 1 4  Unterausschüssen gerne ausspre­
che, d ie so fruchtbringende Arbeit geleistet 
haben - ,  in die Tat umzusetzen .  Das waren 
wichtige Vorarbeiten.  Jetzt gilt es, d ie Detail­
arbeit zu beginnen, und zwar ohne Verzug, 
damit wir die Voraussetzunge n  des Mittuns 
im großen B innenmarkt erfüllen können, da­
mit wir die Vortei le des großen europäischen 
Marktes genießen können und nicht d ie 
Nachteile des Nichtmittuns zu spüren bekom­
men. 

Die Sicherung der österreichischen Wirt­
schaft verlangt die Tei lnahme am Binnen­
markt, und die Wirtschaftskraft Österreichs 
kann nicht hoch genug eingeschätzt w.�rden 
für die Lebenskraft unseres Staates. Oster-

reichs Vergangenheit war Europa. Öster­
reichs Zukunft l iegt in Europa !  Das geht 
auch aus dem hervor. was unser Vizekanzler 
und Außenminister Alois Mock am 
1 3 .  September in Moskau ausführte. Bei ei­
ner Diskussion vor dem Institut für Weltwirt­
schaft und i nternationale Beziehungen, die 
streng und ohne sonder l iche Schonung ge­
führt wurde, meinte er wörtl ich:  

" Die Geschichte hat Österreich gelehrt, 
daß wirtschaftliche Schwäche zu sozialer und 
pol itischer I nstabi lität und zur Gefäh rdung 
der Unabhängigkeit führt. Wirtschaftliche 
Leistungsk raft bedeutet keinen Selbstzweck, 
sondern ein wichtiges Element der sozialen 
und polit ischen Stabi l ität und dient damit 
auch der Unab hängigkeit unseres Landes . "  
Ende des Zitates. 

Meine Damen und Herren!  Hier ist die 
Notwendigkeit des Mittuns beim B innen­
markt k lar er läutert, k lar begründet, und 
zwar vor jenen Zuhörern, die das besonders 
kritisch betrachten .  

Was bleibt also noch an verschiedenartiger 
Meinung? Da ist d ie jetzt in der Tagespolitik 
geführte Diskussion politischer Überlegung, 
nämlich die F rage der immerwährenden Neu­
tral ität. Aber ist das überhaupt eine Frage? 
Ist das wirkl ich eine Frage? Ist es nicht so, 
daß die österreichische Neutral ität in der 
Bundesverfassung verankert ist? Es ist daher 
mü ßig, über eine Binsenwahrheit, über eine 
Tatsache zu diskutieren. - Das ist unsere 
wichtigste Aufgabe, meine Damen und Her­
ren: diese de facto immerwährende Neutra l i­
tät. dieses Bekenntnis aller Österreicher dazu 
p lausibel zu transportieren.  

Lassen Sie mich in  d ieser Frage den für 
mich kompetentesten Mann ,  den Botschafter 
Nationalrat Steiner, z itieren.  In seiner Rede 
vor dem Nationalrat am 25 .  Mai 1 988 führte 
er wörtlich aus: 

" . . .  einem Verfassungsgesetz, das die zu­
ständige Volksvertretung in einem vol l  souve­
ränen Österreich beschlossen hat. Und wie­
der einmal" .  so sagt er in d ieser Sitzung, .. -
und zum h undertsten Mal - :  Im  Staatsver­
trag steht von dieser Neutralität wirklich 
nichts! 

Die Interpretation dieses Verfassungsgeset­
zes, die Gestaltung dieser Neutralität sind 
ausschließlich Sache und Verantwortung der 
dazu verfassungsmäßig berufenen österreichi-
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sehen Institutionen: des Parlaments, der Bun­
desregierung." - Ende des Zitates. 

Ich empfehle Ihnen allen, über diese äu­
ßerst bemerkenswerte Rede nachzudenken,  in 
der einer der wenigen noch lebenden Zeugen 
der Entstehung des Staatsvertrages eine prä­
zise Darstel lung vorn immt. Ich habe in par­
teiinternen Forderungsdiskussionen präzisiert 
und gebeten, daß bei Diskussionen niemand 
in der Österreichischen Volkspartei außer 
Botschafter Steiner zu dieser wichtigen Frage 
der Interpretation der Neutral ität in der Öf­
fentl ichkeit Stel lung nehmen möge. Und ich 
könnte mir vorstel len, daß so etwas auch in 
der Sozia l istischen Partei und in der Freiheit­
l ichen Partei mögl ich wäre. 

Meine Damen und Herren!  D iese Tatsa­
chen bezüglich der Interpretation, d ie ich 
jetzt zitiert habe, haben aus der Tagespol itik 
zu verschwinden. Sie haben auch aus der 
Argumentation gegen über dem Ausland zu 
verschwinden und können nur mit e iner 
Zunge, nämlich den Fakten entsprechend, 
gebracht werden. Das ist meine Bitte an a l le,  
und ich b itte Sie ,  das wirklich zu beherzigen.  
(Beifall bei ÖVP und SPÖ. ) 

Interpretationen von selbsternannten Fach­
leuten können nur schädigend wirken .  (Bun­
desrat D r 0 C h t e  r: Von Bürgermeistern.') 
Die Römer-Verträge und die E inheitlichen 
Akte der EG, an die man sich zu halten hat, 
besagen klar, da ß die Europäische Gemein­
schaft keine mil itärische Organisation ist und 
auch nicht sein kann. - Dies ist wieder 
wörtlich zitiert aus einer Rede von Botschaf­
ter Steiner, nachzulesen im Stenographischen 
Protokoll . 

D ie Stel lungnahme gegenüber den Signa­
tarstaaten ist am besten geklärt - ich z it iere , 
was Alois Mock bei der Dikussion,  die ich 
vorhin angeführt habe, vor der Akademie in 
Moskau betreffend den EG-Beitritt gesagt 
hat, wörtlich - :  

" Dabei wurde von der Bundesregierung 
gleichzeitig erklärt" gemeint ist der 
1 .  Dezember 1987 - ,  "daß eine solche Mit­
gl iedschaft nur bei vol ler Wahrung und Si­
cherung der immerwährenden Neutralität in 
Frage kommt. Dies ist für uns e ine Condi tio 
sine qua non .  Die immerwährende Neutral i ­
tät ist zu einem Teil unserer nationalen Iden­
t ität geworden." 

Meine Damen und Herren !  Ich glaube , daß 
diese Erk lärung, vor einem der Signatarstaa­
te n in al ler Öffentlichkeit abgegeben, so klar 
und eindeutig ist, daß eine weitere Interpre­
tation ,  durch welche Fach leute auch immer, 
die sich selber dazu ernennen, nicht notwen­
d ig erscheint. 

Ich halte es für viel, viel wichtiger, daß al le 
ihre Tätigkeit auf d ie von mir erbetene Mit­
arbeit in der Durchführung der Arbeit der 1 4  
Arbeitskreise konzentrieren .  Ein Wust von 
Arbeit ist zu erledigen .  Ich erinnere daran ,  
daß  ich bei e iner anderen Diskussion genau 
vor einem Jahr - nicht hier - gesagt habe : 
Bitte vergessen Sie n icht, wir sind in vielen  
Gesetzen weit fern von  E uropaannäherung, 
weit fern von Europareife. Ich denke hier 
zum Beispiel an die TÜV-Verordnungen, d ie 
die Zulassung unserer Maschinen r�geln .  Das 
ist eine Gesetzesregelung, d ie auf Osterreich 
und nicht auf die Europäische Gemeinschaft 
bezogen ist. Wir haben etwas gemacht in der 
Dampfkesselverordnung im Rahmen des Ge­
werberechts. Das ist auch langsam und zö­
gernd gekommen. In der Bauordnung, Herr 
Justizminister, haben wir in jedem Bundes­
land eigene gesetzliche Rege lungen .  

Im Bericht des ersten Ausschusses, techni­
sche Handelshemmnisse - bitte, das nachzu­
lesen; im Bericht der Bundesregierung ist es 
te ilweise z itert, im Unterausschuß wörtl icher 
und länger - )  sind über 82  Regelungen an­
geführt, d ie wir zu ändern haben;  82 födera­
tive Rege lungen in den e inzelnen Bundeslän­
dern und, und, und. Das geht bis zum Ar­
beitsk reis 1 4, Handelspo litik. Überall haben 
wir derzeit Regelungen,  d ie nicht EG-kon­
form sind . Diese Arbeit muß gemacht wer­
den , und zwar sehr schnel l ,  und darum bitte 
ich Sie. 

Alle Mitglieder dieser  gesetzgebenden Kör­
perschaft sind aufgerufen - noch einmal auf 
die politische Klärung zurückkommend -
und verpflichtet, bei a l len Kontakten mit 
Kollegen im Ausland d ie S ituation Öster­
reichs in  bezug auf die Neutralität in der von 
mir angeführten Form klarzustel len. Wählen 
S ie eine andere Form, wählen S ie ein Zitat, 
wo immer Sie wollen, aber b leiben Sie au­
thentisch !  Es ist notwendig, darüber zu re­
den. 

Ich halte es für unmöglich, daß wir bei 
Parlamentarierdiskussionen gefragt werden 
oder von Freunden aus Großbritannien, aus 
Frankreich, aus Amerika darauf hingewiesen 
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werden,  im Staatsvertrag stehe drinnen, daß 
wir neutral sein müssen.  Wie e infach ist es , 
darauf hinzuweisen ,  was tatsäch lich im 
Staatsvertrag steht ! Nur ,  b itte , S ie müssen es 
alle tun, bei jeder Reise. Jeder von uns hat 
Kontakte auf verschiedenen Ebenen. Es ist 
notwe)1dig, unsere Freunde mit den Fakten 
vertraut zu machen. Dadurch vermeiden wir, 
daß wir in  Europa bei der Diskussion in 
Schwierigkeiten gelangen können .  

Die Teilnahme Österreichs am Binnen­
markt und,  wenn es dazu kommt, der Beitri tt 
zur Europäischen Gemeinschaft, meine Da­
men und Herren - und ich bitte Sie, das 
auch zu einer gemeinsamen Sprachregelung 
zu machen - ,  sind für Europa genauso not­
wendig wie für uns. Wir sind e in  Geberland 
und nicht ein Nehmerland . Transportieren 
Sie das bitte ins Aus land ! Transportieren Sie 
auch weiter, was eine B insenweisheit ist: Die 
geopolitische Lage Österreichs ist für die an­
deren mindestens so wichtig, wie sie unsere 
Stärke darstellt. Das ist etwas, was wir zu 
sagen haben. 

Ich habe vorhin die Verkehrspolitik im Zu­
sammentreten dieser drei Arbeitskreise zi­
tiert. Da geschieht ja schon etwas in der 
Praxis. 

Die Verkehrspolit ik der Europäischen Ge­
meinschaft bei der Vo llendung des B innen­
marktes ist ohne Mitwirkung Österreichs 
nicht lösbar. Man benötigt uns. Und wir be­
nötigen Europa, und darüber gibt es keine 
Diskussion. 

Erlauben Sie mir, daß ich das heute, wo 
ich das letzte Mal h ier stehe , mit einer sol­
chen Vehemenz sage . Die Real itäten sind ge­
geben. Darüber kann man nicht diskutieren. 
(Beifall bei der Ö VP.) 

Die Neutralität Österreichs erhält gerade 
jetzt im Zuge der Neugestaltung des Ost­
West-Verhältnisses einen höheren Stellenwert 
als jemals zuvor. Die Neutralität ist ein Vor­
teil für Österreich und kein Hemmschuh. 
Unsere Neutralität war geopolitisch für die 
Sicherung der Nachkriegssituation Europas 
von großer Bedeutung und bietet für die 
Sicherung der jetzigen politischen Situation 
Europas die beste Voraussetzung, daher ist 
die Neutralität Österreichs die beste Förde­
rung unseres Weges zu den Europäischen 
Gemeinschaften . 

Die Funktion der europäischen Länder ist 
längst bekannt, und sie wird sich in Zukunft 
noch viel stärker darstellen . 

Ich glaube daher, daß das, was ich an ein­
fachen Argumenten genannt habe, wenn wir 
es al le gemeinsam transportieren, dazu füh­
ren wird, daß unsere Verhandlungen mit der 
Europäischen Gemeinschaft in  jenem Sinne 
verlaufen werden ,  in  dem es für a l le ange­
bracht wäre. (Bundesrat Dipl. -lng. Dr. 
o g r i 5: Nicht zur VoLLmitgliedschaft.') 

Meine Damen und Herren !  D iskussionen. 
die dahin gehen: Könnten wir n icht so oder 
so und was wäre, wenn wir nur ein bisserl 
und so ähnlich,  sind n icht zielführend. Ge­
nausowenig, wie man "ein bisserl schwanger" 
werden kann , kann man auch nicht ein b is­
ser! in Europa mittun .  (Bundesrat 
S c h a c h  n e r: Ein bisserl gescheiter kann 
man schon werden.') 

Europa ist entweder ganz oder gar nicht, 
aber wir sind ja im Herzen Europas, und was 
dann entstehen würde, wenn wir nicht einge­
bunden wären in d iesen Proze ß, möge sich 
jeder allein ausmalen .  (Bundesrat Dr. 
B ö s  c h: Die Schweiz wird alles überleben, 
ro �u ro.') 

, 

Erlauben Sie mir,  S ie noch einmal daran 
zu erinnern, Herr Kollege Bösch:  D ie ande­
ren haben damit begonnen, Sie selbst haben 
es gesehen. (Bundesrat Dr. B ö s c h: Was 
habe ich gesehen?) Sie se lber sehen, daß die 
COMECON-Vertreter mit der Eu ropäischen 
Gemeinschaft in jeder Hinsicht Kontakte auf­
zunehmen begonnen haben.  (Bundesrat Dr. 
B ö s c h: Ich rede von der Schweiz!) Und Sie 
sehen weiterhin, daß den COMECON-Ver­
tretern die wirtschaft l ichen Nachteile, die ih­
nen erwachsen würden,  längst bekannt sind. 
Und ich darf bitte auch darauf h inweisen: 
Bei den letzten Gesprächen in  Moskau, die 
sowohl von Bundeskanzler Vranitzky als 
auch von Vizekanzler Mock geführt wurden ,  
wurde ganz k lar von  den Gesprächspartnern 
betont (Bundesrat Dr. B ö s c h: Die Schweiz 
gehört nicht zum COMECON.'), daß die Ent­
wick lung Europas nach 1 992, 1 993 oder 1 994 
heute niemand voraussehen kann .  (Bundesrat 
Dipl. -Ing. Dr. 0 g r i s: Eben!) 

Aber das gemeinsame "Europäische Haus" , 
von Josef Klaus, wie vorhin zitiert, ist auch 
dort gemeinsamer Wortschatz geworden. Und 
diese Entwicklung ist unaufhaltsam. 
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Ich komme zum Schluß meiner Rede und 
somit meiner Tätigkeit hier im Bundesrat . 
Für Europa werde ich ja in Straßburg und 
anderwärtig weiter tätig sein. Ich habe zu 
danken meiner  Fraktion und meinem F rak­
tionsführer Professor Schambeck für al l  die 
Jahre, in denen mir kameradschaft liche Un­
terstützung zutei l  wurde. Ihnen von der So­
zia l istischen Partei danke ich für Ihr Ver­
ständn is und für Ihre demokratische Haltung. 

In Kü rze werden Sie sowie die Mitglieder 
des Nationalrates mit der Entscheidung über 
das österreichische Beitrittsansuchen zur Eu­
ropä ischen Gemeinschaft konfrontiert wer­
den. Ich wünsche Ihnen für diese geschichtli ­
che Entscheidung, d ie die Zukunft al ler 
Österreicher betrifft. die die Zukunft des 
bundesstaat l ichen Prinzipes und des Födera­
l ismus betrifft und die Zukunft Österreichs 
sichern helfen wird , gutes Gelingen - zum 
Wohle Österreichs. (Allgemeiner Beifall. ) 1 l . 15 

Vizepräsident Dr.  Herbert Schambeck: 
Meine Damen und Herren!  Herr Bundesrat 
Dr. Pisec hat diese seine Rede als seinen 
letzten Beitrag im Bundesratsplenum be­
zeichnet. Dieser Umstand ist mir  Grund, ihm 
für die v ielen Jahre seines engagierten Wir­
kens in unseren Reihen zu danken. Es ist das 
in unseren Protokol len festgehalten .  

Ich erlaube mir, in der  Rednerl iste weiter­
zugehen. Zu Wort gemeldet hat sich Herr 
Bundesminister für Justiz Dr .  Foregger. Ich 
ertei le es ihm. 

l l . / 5  

Bundesminister für Justiz  Dr .  Egmont For­
egger: Herr Präsident! Hoher Bundesrat ! 
Meine Damen und Herren!  Der Justizmini­
ster hat in der Nationalratsdebatte über das 
Kartel lgesetz ein wenig bedauert, daß dieses 
Gesetz nicht einstimmig verabschiedet wor­
den ist. 

D ie Justizminister der Zweiten Republik 
waren diesbezüglich i mmer etwas verwöhnt. 
Fast alle ihre Vor lagen, fast alle Gesetze aus 
dem Justizbereich, sind e instimmig verab­
schiedet worden. Das war diesmal nicht der 
Fall. 

Der Grund dafür war - trotz vieler Über­
einstimmung im Detai l - vor allem der Aus­
nahmekatalog des § 5 des Kartellgesetzes. Ich 
möchte meine eigene Meinung nicht verheh­
len: Ich habe für die Tendenz, daß der Ge­
setzgeber und der Staat mögl ichst wenig E in-

griffe in d ie Wirtschaft tätigen, sehr viel Ver­
ständnis. Ich meine aber,  daß der Gesetzge­
ber ,  wenn er Rege lungen für unerläßlich  hält, 
d iese möglichst umfassend gestalten sol l .  

Aber es war halt  nur das zu erreichen ,  was 
im § 5 steht. Es ist ja in der Politik wie in  
der Mathematik ,  daß  der gemeinsame Nen­
ner, der gesucht und gefunden wird, immer  
e in  k leinster ist und Wünsche offenbleiben . 
Das ist auch bei d iesem Gesetz der Fal l  ge­
wesen. 

Freuen wir uns über die Vorteile dieses 
Gesetzes. Es ist nicht allein E itelkeit, die ich 
für mein Haus äußere. sondern ich bin über­
zeugt davon, daß es wirk l ich stimmt: Ich 
glaube, daß die Neuformulierung des KarteI l­
rechtes auch in legistischer, technischer und 
sprachlicher Weise wohlgelungen ist. 

Das Kartellgesetz ist noch immer kein 
Volkslesebuch, und ein Mensch, der von den 
Dingen keine Ahnung hat, wird sich darin 
nur schwer zurechtfinden .  

Aber die Tendenz, d ie wir  besonders im 
Justizministerium verfolgen - sie sol lte in 
allen Ressorts und auch in den gesetzgeben­
den Körperschaften vertreten werden und 
wird es auch - , ist die, daß d ie Gesetze in 
möglichst schl ichter,  einfacher, allgemein ver­
ständl icher Sprache gehalten sind und daß 
die Gliederung des Rechtsstoffes übersicht­
lich ist. Ich glaube, das ist in diesem Fall i n  
möglichst guter  Weise - ich möchte nicht 
sagen vorbildlich, sicher gibt es da noch 
denkbare Verbesserungen  - gelungen .  

Wir  haben auch andere Vorteile, und die 
materiellen Vortei le eines Gesetzes wiegen 
natürlich schwerer als die rein formalen. Wir 
haben das Kartel l  auf Zeit, längstens auf fünf 
Jahre. Danach muß wieder geprüft werden, 
ob das Kartel l  vol kswirtschaft l ich gerechtfer­
tigt ist. 

Wir haben - das wurde auch schon er­
wähnt - eine neue Formulierung der Markt­
beherrschung. Neben den quantitativen Ele­
menten wurden qualitative Kriterien für die 
Marktbeherrschung e ingeführt. 

Wir  haben eine E rweiterung der Antrag­
stel lung gegenüber M ißbräuchen der markt­
beherrschenden Stel l ung, und wir haben zwei 
neue Instrumente: die Abschöpfung der Be­
reicherung und die Geldbuße gegen das Un-
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terneh men bei Ve rletzung des Kartel lgeset­
zes. 

Besonders zum letzten wurde auch schon 
von Vorrednern hervorgehoben, daß es sich 
gewissermaßen um eine Unternehmensstrafe 
handelt . Etwas, was ansatzweise da und dort 
im Strafrecht vie l leicht schon angedeutet war ,  
ist hier durchgeführt worden. 

Ich glaube, daß gerade in diesem Bereiche 
das Abgehen von dem Grundsatz, daß nur 
eine physische Person ,  n icht aber eine juristi­
sche Person bestraft werden kann, vo l l  ge­
rechtfertigt ist. 

Wir haben - das wurde bisher noch n icht 
erwähnt - eine neue Bestimmung über die 
Geschäftsvertei lung in den Senaten , und wir 
hoffen ,  daß das dazu führen wird, daß d ie 
anfal lenden Kartel lsachen etwas rascher a ls 
bisher erledigt werden. Gelegentl ich hörte 
man die Kritik , daß ein ige Kartellangelegen­
heiten von den Gerichten n icht mit der gebo­
tenen Raschheit erled igt werden .  

Ich möchte auch auf eine Entschl ießung 
verweisen,  d ie der Nationalrat aus Anlaß der 
Verabschiedung dieses Gesetzes gefaßt hat. 
Diese Entschl ießung trägt dem Bundesmini­
ster für Justiz auf ,  nach Ablauf von zwei 
Jahren über die Erfahrungen mit dem neuen 
Kartel lgesetz der Gesetzgebung zu berichten. 

Ich bejahe diese Entschl ie ßung auch inner­
l ich sehr.  

Ich glaube , es ist gut ,  daß man bei einem 
für die Wirtschaft Österreichs doch so wichti­
gen Gesetz tatsäch l ich  nach zwei Jahren ein 
wenig innehalten und fragen sol l ,  ob sich die 
Neuerungen bewährt haben.  Ich hoffe das, 
und ich glaube, daß Sie im Begriffe sind, 
einem guten Gesetz Ihre Zustim mung zu ge­
ben .  - Ich danke für Ihre Aufmerksamkeit .  
(Allgemeiner Beifall.) 1 1 .20 

Vizepräsident Dr .  Herbert Schambeck: 
Weitere Wortmeldungen liegen nicht vor. 

Wünscht noch jemand das Wort? - Es ist 
dies nicht der Fall .  

D ie Debatte ist geschlossen. 

Wird von der Berichterstattung ein Schluß­
wort gewünscht? - Dies ist nicht der  Fall .  

Die Abst immung über die vorliegenden 
Beschlüsse des Nationalrates erfolgt getrennt. 

Bei der getrennt durthgeführten 
A b s t i m  m u n g beschließt der Bundesrat 
mit Stimmeneinhelligkeit, gegen die beiden 
Gesetzesbeschlüsse des Nationalrates 
k e i n  e n E i n  s p r u c h zu erheben. 

4. Punkt: Beschluß des Nationalrates vom 
19. Oktober 1988 betreffend ein Überein­
kommen über den physischen Schutz von 
Kernmaterial samt Anhängen I und 11 (559 
und 744/NR sowie 3577/BR der Beilagen) 

Vizepräsident Dr .  Herbert Schambeck: Wir 
gelangen nun zum 4. Punkt der Tagesord­
nung: Beschluß des Nationalrates vom 
19.  Oktober 1988 betreffend ein Überein­
kommen über den physischen Schutz von 
Kernmaterial samt Anhängen I und 11.  

Die Berichterstattung hat Herr Bundesrat 
Dr.  Martin Strimitzer übernommen. Ich ersu­
che ihn um den Bericht. 

Berichterstatter Dr. Martin Strimitzer: 
Herr P räsident! Herr Vizekanzler! Meine 
Herren Bundesminister !  Hohes Haus! Das ge­
genständliche Übereinko mmen schafft vor al­
lem die Verpfl ichtung für die Vertragsstaa­
ten ,  Kernmaterial auf internationalen Trans­
porten unter ihrer Hoheitsgewalt in einem 
bestimmten ausdrück l ich  festgelegten Um­
fang zu schützen.  Darüber hinaus verpfl ichtet 
es d ie Vertragsstaaten, den Umgang mit 
Kernmaterial ohne rechtmäß ige Befugnis, 
Diebstahl  oder Raub von Kernmaterial, Be­
drohung anderer Personen unter Verwen­
dung von Kernmateria l  u nd a nderes unter 
Strafandrohung zu stel len sowie die Strafver­
folgung oder Ausl ieferung der Tatverdächti-
8.en  sicherzustel len.  Auch .. enthält dieses 
Ubere inkommen, wie das Ubereinkommen 
über die frühzeitige Benachrichtigung bei nu­
klearen Unfäl len und das Übereinkommen 
über Hilfe le istung bei nuklearen Unfällen 
oder strahlungsbedingten Notfä l len, die Ver­
pflichtung zur Einrichtung einer nationalen 
KontaktsteI le und die Verpflichtung zur in­
ternationalen Zusammenarbeit. 

Dem Nationalrat e rschien bei der Geneh­
migung des Abschlusses des vorliegenden Ab­
kommens die E rlassung von besonderen Bun­
desgesetzen im  Sinne des Artikels 50 Abs. 2 
B-VG zur Überführu ng des Vertragsinhaltes 
in die innerstaatliche Rechtsordnung nicht er­
forderlich. 
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Der Außenpolitische Ausschuß hat die ge­
genständl iche Vorlage in seiner Sitzung vo m 
3 .  November 1 988 in Verhandlung genom­
men und e instimmig beschlossen ,  dem Hohen 
Hause zu empfehlen, keinen Einspruch zu 
erheben. 

Als Ergebnis seiner Beratung stel lt der Au-
ßenpol itische Ausschuß somit den 
A n t r a g, der Bundesrat wolle beschließen: 

Gegen den Beschluß des Nationalrates vom 
1 9 . Oktober 1 988 betreffend ein Überein­
kommen über den physischen Schutz von 
Kernmaterial samt Anhängen I und 11 wird 
kein Einspruch erhoben.  

Vize präsident Dr .  Herbert Schambeck: Wir 
gehen in die Debatte ein .  

Zum Wort gemeldet hat sich Herr Bundes­
rat Dr. Vincenz Liechtenstein .  Ich erteile es 
ihm. 

1 l .24 

Bundesrat Dr. Vincenz Liechtenstein 
(ÖVP, Steiermark) :  Sehr  geehrter Herr Präsi­
dent ! Sehr geehrter Herr Vizekanzler !  Sehr 
geehrter Herr Bundesminister! Liebe Kolle­
ginnen und Kol legen !  Dem Übereinkommen 
über den physischen Schutz von Kernmateri­
al wurde im Nationalrat, wie bereits im Be­
richt erwähnt, von den hier vertretenen Par­
teien die Zustimmung gegeben .  

Der Text des Übereinkommens wurde am 
3. März 1980 zur Unterzeichnung aufg� legt. 
Seither haben 47 Staaten.  daru nter Oster­
reich, unterzeichnet. Das Abkommen trat im 
Februar 1 987  in  Kraft. Bisher haben von den 
47 Staaten,  d ie unterschr ieben haben.  20 die 
Ratifikationsurkunde hinterlegt, darunter die 
beiden Supermächte USA und UdSSR.  Wei­
ters unterzeichnete die EURATOM .  

Dieser Staatsvertrag ist gerade in  der heuti­
gen Zeit, nicht zuletzt durch die Erfahrungen 
und die berechtigten Befürchtungen rund um 
den Reaktorunfall von Tschernobyl, von be­
sonderer Bedeutung. Selbstverständlich kann 
durch dieses Übereinkommen n icht vol lkom­
mene Sicherheit geschaffen werden, aber die 
Zusammenarbeit und im Falle eines Unfalls 
die Benachrichtigung sowie das Zusammen­
helfen sind zumindest koordiniert. 

Das Übereinkommen normiert für die Ver­
tragsstaaten die Verpflichtung, bei internatio­
nalen Transporten von Kernmater ial auf ih­
rem Hoheitsgebiet d iese in einem bestimm-

ten,  genau festgelegten Umfang zu schützen.  
Es regelt k lar die Bedingungen,  unter wei­
chen aus e inem Staat Kernmaterial ausge­
führt werden kann .  Dies erhöht ungemein 
die S icherheit und unterl iegt einer genauen 
Kontrolle .  

Die Frage des internationalen Transports 
ist für Österreich auch deshalb von Bedeu­
tung (Bundesrat K ö p f: Das steht alles im 
Text der Beilagen.') - ja. tei lweise - ,  da d ie 
vorhandenen Forschungsreaktoren in Seibers­
dorf, Wien und Graz sowie d ie Forschungs­
einr ichtungen der IAEO in Seibersdorf sol­
che Transporte nach Österreich bedingen. -
Herr Kollege. auch das ist in  den Bei lagen 
erwähnt. 

Das Bundesgesetz über ein Verbot zur 
Nutzung der Kernspaltung, zur  Energiever­
sorgung, besser bekannt als Atomsperrgesetz, 
tangiert die Forschungstätigkeit in diesem 
Fall in Österreich nicht. Österreich hat des­
halb auch Kernmaterial auf sei nem Gebiet. 

Weiters enthält Artikel 3 d ie Verpfl ich­
tung, aufgrund des eigenen wie auch des in­
ternationalen Rechtes die S icherung von Nu­
k learmaterial innerhalb des eigenen Landes 
bei i nternationalen Transporten n icht nur auf 
der Straße oder Bahn ,  sondern auch an Bord 
von Schiffen und F lugzeugen zu gewährlei­
sten.  Das trifft damit sowohl die Absender­
wie auch d ie Empfängerländer .  Klar ausge­
sprochen: Es garantiert weitgehend eine offe­
ne und übersicht l iche, daher sicher e ine ge­
fahrmindernde. wenn  nicht eine praktisch ge­
fahrausschl ießende Mögl ichkeit des Trans­
ports. 

Es bleibt z u  hoffen, daß sich al le Staaten 
dieser Erde diesem Übereinkommen an­
sch lie ßen werden .  Leider ist d ieses Überein­
kommen ausdrücklich nur auf die internatio­
nalen Transporte von fü r die fried liche Nut­
zung von Kernenergie bestimmtem Kernma­
terial e ingegrenzt, leider eben nur  auf den 
friedlichen Tei l .  

Es  bestehen die Verpfl ichtung zur E rrich­
tung einer Kontaktste Ile in jedem Land sowie 
die Verpfl ichtung zur internationalen Zusam­
menarbeit. Weiters besteht für Österreich d ie 
Verpfl ichtung zur Rechtshi lfe und zur Zu­
sammenarbeit zur Abwehr und bei Verstößen 
gegen das Übereinkommen. 

Einen wesentlichen Kernpunkt dieses 
Übereinkommens stel l t  zweifelsohne der 

507. Sitzung BR - Stenographisches Protokoll (gescanntes Original) 31 von 74

www.parlament.gv.at



223 1 6  B undesrat - 507. S itzung - 4 .  November 1988 

Dr. Vincenz Liechtenstein 

strafrechtl iche Aspekt dar. Zweifelsohne steht 
hier im Hintergrund unter anderem auch die 
Besorgnis, daß Kernmaterial für Terrorakte 
verwendet werden könnte oder daß sich Ter­
roristen durch Diebstahl oder Raub in Besitz 
solchen Materials setzen, um damit erpressen 
zu können. 

Internationale Information und Rechtsh ilfe 
sind vereinbart. So kann von a l len Seiten 
raschestens gehandelt werden. 

Dieses Übereinkommen ist, so glaube ich ,  
gerade in e iner Zeit wie der heutigen -
Tschernobyl hat das gezeigt - beso nders 
notwendig, um Unfälle, Mißbrauch oder Un­
achtsamkeit zu vermeiden .  Es wäre eine I l lu­
sion - auch 9as hat Tschernobyl gezeigt - ,  
zu glauben,  Osterreich könne heute abseits 
stehen. In e iner Zeit, in der um uns herum 
in gro ßer Zahl Atomkraftwerke stehen, wir 
selbst Forschungsstätten besitzen ,  Kernmate­
rial aber auch per F lugzeug über unser Ho­
heitsgebiet transportiert werden kann, brau­
c hen wir die internationale Zusam menarbeit. 

Wir Österreicher müssen jedes I nteresse 
daran haben,  uns soweit als möglich abzusi­
chern. E in  positiver Schritt in d iese Richtung 
ist zweifelsohne d ieses Übereinkommen. Die 
Volkspartei wird diesem Übereinkommen 
auch in  diesem Haus ihre ZustimIT!-yng ge­
ben. - Danke sehr.  (Beifall bei der 0 VP und 
Beifall des Bundesrates Schachner.) 1 l .29 

Vizepräsident Dr. Herbert Schambeck: 
Weitere Wortme ldungen liegen nicht vor .  

Wünscht noch jemand das Wort? - Es ist 
d ies nicht der Fall. 

Die Debatte ist gesch lossen. 

Wird von der Berichterstattung ein Sch luß­
wort gewünscht? - Dies ist ebenfalls n icht 
gegeben .  

Wir kommen zur Abstimmung. 

Bei der A b s t i m  m u n g beschließt der 
Bundesrat mit Stimmeneinhelligkeil, gegen den 
Beschluß des Nationalrates k e i n e n 
E i n  s p r u c h zu erheben. 

5. Punkt: Beschluß des Nationalrates vom 
20. Oktober 1988 betreffend ein Bundesge­
setz, mit dem das Zivildienstgesetz 1 986 ge­
ändert wird (ZDG-Novelle 1988) (651 und 

732/NR sowie 3571 und 3576/BR der Beila­
gen) 

Vizepräsident Dr .  Herbert Schambeck: Wir 
gelangen nun zum 5. Punkt der Tagesord­
nung: Besch luß des Nationalrates vom 
20. Oktober 1 988 betreffend ein Bundesge­
setz, mit dem das Zivildienstgesetz 1 986 ge­
ändert wird ( ZOG-Novelle 1 988). 

Die Berichterstattung hat Herr Bundesrat 
F ranz Pomper  übernommen. Ich ersuche ihn 
um den Bericht. 

Berichterstatter Franz Pomper: Sehr geehr­
ter Herr Präsident! Herr Vizekanzler ! Herr 
B undesminister! Meine sehr  geehrten Damen 
und Herren !  Hohes Haus! Der vo rliegende 
Besch luß des Nationalrates wu rde erforder­
lich, da gemäß § 5 Abs. 7 ZDG in der wie­
derverlautbarten Fassung, BGBl. Nr .  
679/ 1 986, die Bestimmungen des § 5 Abs. 1 
und 6 mit Ablauf des 30. November 1 988 
außer  Kraft treten. Diese Befristung gründet 
sich auf die vom Gesetzgeber bei der Novel­
l ierung des Zivildienstgesetzes im Jahre 1 984 
gewünschte Überprüfung des (durch die 
ZDG-Novel le 1 980 erweiterten)  Antragsrech­
tes auf  Befreiung von der Wehrpflicht. Die 
zwingend notwendige Novell ierung des Zivil­
dienstgesetzes bietet zugleich die Möglichkeit, 
weitere bei der Vol lziehung dieses Bundesge­
setzes gewonnene Erfahrungen zu verwerten 
sowie vorgebrachte Wünsche und Anregun­
gen zu berücksichtigen und die dadurch er­
forderlich gewordenen Änderungen vorzu­
sch lagen.  

Der gegenständliche Beschluß weist folgen­
de Schwerpunkte auf: 

Schlie ßung von Lücken im Zivildienstge­
setz, 

Beseitigung von Härtefällen, 

Verwaltungsvereinfachung und 
verbunden eine größere Effizienz, 

Erhöhung der Rechtssicherheit, 

damit 

Einführung eines Grundzivi ldienstes in der 
Dauer von sechs Monaten und von Zivil­
dienstübungen in der Gesamtdauer von zwei 
Monaten (60 Tagen),  

sonstige mögliche Anpassungen zur Gleich­
behandlu ng von Zivi ldienstpflichtigen und 
Wehrpflichten,  
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Berücksichtigung der Judikatur des Verfas­
su ngs- und Verwaltungsgerichtshofes, 

Straffung der E insatzgebiete für Zivi l­
d ienstleistende entsprechend den Schwer­
punkten bei den Zuweisungen, 

Begrenzung der Dauer des Grundlehrgan­
ges mit drei Wochen und einsatzorientierte 
Ausrichtung desse lben, 

Anpassung der in Abschnitt X normierten 
Verwaltungsstrafbestimmungen an die Ver­
waltungsstrafgesetz-Novel le 1 987, 

Erleichterung der Verständl ichkeit e iniger 
Bestimmungen und 

Beseitigung von bestehenden Redaktions­
versehen. 

Das B undeskanzleramt-Verfassungsdienst 
hat darauf hingewiesen,  daß der Art . I und 
der Art. BI  Abs. 2 Z 3 - soweit er sich auf 
Art . I bezieht - des vorl iegenden Beschlus­
ses der Zustimmung des Bundesrates gemäß 
Art .  44 Abs . 2 B-VG bedürfen .  

Der  Rechtsausschuß hat d ie  gegenständli­
che Vorlage in seiner S itzung vom 
3. November 1 988 in Verhandlung genom­
men und einstimmig beschlossen ,  dem Hohen 
Hause zu empfehlen, keinen E inspruch zu 
erheben und den vorerwähnten Bestimmun­
gen d ie verfassungsgemäße Zustimmung zu 
erte ilen. 

Als Ergebnis seiner Beratung stellt der 
Rechtsausschuß somit den A n t r a g, der 
Bundesrat wol le besch l ießen: 

1 .  Gegen den Beschluß des Nationalrates 
vom 20. Oktober 1 988 betreffend ein Bun­
desgesetz, mit  dem das Zivildienstgesetz 1 986 
geändert wird (ZDG-Novelle 1 988), wird 
kein E inspruch erhoben, und 

2 .  der im Art. I und im Art. I I I  Abs. 2 Z .  3 
- soweit er sich auf Art. I bezieht - enthal­
tenen Verfassungsbestimmung wird im Sinne 
des Art. 44 Abs. 2 B-VG die Zustimmung 
erteilt. 

Vizepräsident Dr. Herbert Schambeck: Wir 
gehen in die Debatte ein.  

Zu Wort gemeldet hat sich Frau Bundesrat 
Karin Achatz. Ich erteile es ihr.  

1 l .35 

Bundesrätin Karin  Achatz (SPÖ, Kärnten): 
Sehr geehrter Herr Präsident! Sehr geehrter 
Herr Minister !  Verehrte Damen und Herren! 
Bei der Novel l ierung des Z�.v i ldienstgesetzes 
im Jahre 1984 wurde eine Uberprüfung des 
durch die Zivildienstgesetz-Novelle 1 980 er­
weiterten Antragsrechtes auf Befreiung von 
der Wehrpfl icht gewünscht. 

Der vorliegende Gesetzentwurf wurde des­
halb erforderlich, we i l  d ie Bestimmungen des 
§ 5 Abs. 1 und 6 bis 30. 1 1 . 1 988 befristet 
waren. Vom Gesetzgeber wurde diese Befri­
stung im Jahre 1 980 deshalb verlangt, weil 
befürchtet wurde, daß der Zivildienst die 
Wehrbereitschaft beeinträchtigen könnte. In 
der Zwischenzeit konnte eindeutig festgestellt 
werden,  daß diese Befürchtungen unbegrün­
det waren. 

Der Bundesminister für Inneres führte aus, 
daß der Anteil der anerkannten Zivildienst­
pfl ichtigen an den tauglichen Wehrd ienst­
pflichtigen i m  Jahre 1 98 1  5 .2  Prozent , im 
Jahre der ersten Befristung 1 984 
5,48 Prozent, 1 987 4,56 P rozent und vom 
Jänner bis November 1 988 4,89 Prozent be­
trug. 

Es ist deshalb sehr erfreul ich, daß eine 
weitere Befristung des Zivildienstgesetzes 
nicht mehr notwendig ist und d ies in dieser 
Gesetzesregelung zum Tragen kommt. 

Weiters ist es notwendig, besonders zu be­
tonen daß d ie auch von der ÖVP im Mai 
1 988 

'
aber insbesondere von der FPÖ bean­

tragt� Verlängerung des Zivi ldienstes keine 
Zustimmung gefunden hat. 

Wenn man d ie Ausführungen der Frau 
Abgeordneten Partik-Pable im National rat 
verfolgte - es tut mir leid, daß heute die 
Frau Kollegin Schmidt nicht anwesend ist - ,  
so fragt man sich schon,  ob d iese überhaupt 
über die Tätigkeit der Zivildiener informiert 
ist. Den Zivildienern auf der e inen  Seite die 
hervorragenden Leistungen im Sozial- und 
Behindertenbereich zuzuerkennen und auf 
der anderen Seite die schlechten Quartiere 
und den sch lechten Zustand der Kasernen 
der Präsenzdiener vorzuwerfen, ist mir nicht 
verständlich. 

Ebenso ist es nicht richtig, daß Zivildiener 
immer am Wohnort eingesetzt werden und 
am Abend nach Hause gehen können. Viele 
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Zivildiener sind in anderen  Bundesländern 
tätig und beziehen  dort die ihnen zugewiese­
nen Zimmer in oft sehr  bescheidenen Ver­
hältnissen .  

Daß die Zustände i n  vielen Kasernen sehr 
zu wünschen übrig lassen und die Unterkünf­
te der Präsenzdiener oft sogar menschenun­
würdig sind, stimmt zweifelsohne. Aber wo 
bl ieb das Engagement von Frau Partik-Pable 
während der Zeit, in  der die FPÖ den Ver­
teidigungsminister ste l lte, frage ich mich. 

Dagegen w ird überlegt, ob und welche Ge­
fec htslenkwaffen, Raketen und Kampfhub­
schrauber wir anschaffen so llen. Es wäre 
meinerseits verlockend, noch auf eine Menge 
von Äußerungen der freiheit lichen Abgeord­
neten einzugehen. Aus Zeitgründen möchte 
ich nur noch ein Beispiel erwähnen. 

Es wurde der Servicedienst des Lazarus­
hi lfswerkes angeführt und die Sorge der Ver­
antwortl ichen ,  ob sie diesen Dienst überhaupt 
aufrechterhalten können, wenn sie in Zu­
kunft nicht genügend Zivildienstleistende be­
kommen. Andererseits wird bewußt ein Kei l  
zwischen Präsenz- und Zivildienern getrie­
ben, indem man den Zivildienern vorwirft , 
daß ihnen Zugeständnisse gemacht werden 
und die Präsenzdiener deshalb  seh r  verbittert 
sei n  so llen .  

Ich  glaube nicht, daß der  Dienst an Kran­
ken in den Krankenhäusern,  beim Roten 
Kreuz, d ie Pflege von Behinderten und alten 
kranken Menschen,  aber auch die Betreuung 
von Kindern und Jugendl ichen, die sich in 
seelischer und in sozialer Not befinden und 
so weiter ,  e ine Verbitterung bei den Präsenz­
dienern hervorrufen .  

Es kann schon sein,  daß i n  der e inen oder 
anderen Organisation  die Zivildiener für 
Hilfsdienste verschiedenster Art eingesetzt 
werden .  Ich könnte mir aber durchaus vor­
ste l len, daß es beim Bundesheer auch Hi lfs­
dienste gibt, die nicht i mmer sinnvol l  ausge­
r ichtet sind. 

Es war deshalb berechtigt, daß sich viele 
Organisationen sehr besorgt gemeldet haben, 
als es um die D iskussion um die Einschrän­
kung der Einsatzbereiche für Zivildiener 
ging. 

Wenn man die Sorge des Lazarushilfswer­
kes anführt und i n  den Vordergrund stellt , so 
muß man auch anderen Organisationen, die 

sich um die Betreuung von jungen und älte­
ren Menschen kümmern, das gleiche Recht 
zubil l igen .  

Es besteht auch kein Zweife l  darüber, daß 
es auch parteinahe Organisationen gibt, d ie 
wertvolle Jugendarbeit leisten und durch den 
zusätz l ichen Einsatz von Zivi ldienern auch 
behinderte Kinder und sozial geschädigte 
Kinder betreuen .  

Ich denke da  etwa an die Ferienerholungs­
aktionen, wo es gerade den " Kinderfreun­
den" darum geht, behinderten Kindern e inen 
gemeinsamen Aufenthalt mit gesunden Kin­
dern zu ermöglichen, oder an die Krisenstel le 
für Kinder und Jugendliche, d ie in Not gera­
ten sind, und so weiter; da wäre e ine E in­
schränkung in dieser Richtung überhaupt 
nicht zu verstehen. 

Ich b in der Meinung, daß d ie Zivildiener 
wertvolle Arbeit und einen bedeutenden so­
zialen Beitrag bei den Kinder- und Jugendor­
ganisationen für die gesamte Gesellschaft lei­
sten .  Diese Tätigkeit, sehr geehrte Damen 
und Herren, ist durchaus mit jenen Tätigkei­
ten im Rettungswesen oder in den Kranken­
häusern gleichzustellen. Ich hoffe sehr, daß 
diese Leistungen in Zukunft in der neuen 
Gesetzesregelung, und zwar im § 3 Abs. 2 
unter dem Titel "Sozial- und Behindertenhil­
fe" , anerkannt werden. 

Im Artikel III der Gesetzesvorlage ist unter 
Punkt 6 angeführt - ich zitiere wörtlich - :  
" Der  Widerruf der Anerkenn ung einer Ein­
richtung, die den im § 3 Abs. 2 festgelegten 
Voraussetzungen nicht mehr entspricht, ist 
vom Landeshauptmann bis spätestens 1 .  Ju l i  
1 989 zu  verfügen.  Von einem Widerruf kann 
abgesehen werden, wenn die E inrichtung be­
reits am 1 .  Oktober 1 988 anerkannt war und 
sie so eingerichtet ist oder wird, daß der 
Zivildienstleistende eine dem § 3 entspre­
chende Dienstleistung erbringen kann." 

Es obliegt also jetzt den Landeshauptleu­
ten ,  festzustellen, ob die

' 
E inrichtungen den 

Voraussetzungen des § 3 Abs. 2 entsprechen .  
E s  bleibt nur z u  hoffen, daß i n  allen Bundes­
ländern diesbezüglich eine gerechte Beurte i­
lung erfolgen wird. 

Ich habe hier die Zahlen der E insätze von 
Zivildienstleistenden in den Jahren 1 985 b is 
1 987. In Prozenten ausgedrückt betrugen die­
se D ie nstleistungen im Sozialbereich 
82,9 Prozent, bei den Landesfeuerwehrver-
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bänden 2,5 Prozent, bei der landwirtschaftli­
chen Betriebshilfe - das war a lso schon ,  das 
ist nicht neu - 1 , 7 Prozent, die vieldiskutier­
ten ÖBB und Post hatten einen sehr  geringen 
Antei l ,  nämlich von nur 0,2 beziehungsweise 
0,5 Prozent und bei anderen Einrichtungen 
1 2.2 Prozent. D iese Zahlen sprec hen für sich. 

Herr Abgeordneter Elmecker hat in seinem 
Debattenbeitrag im National rat so treffend 
ausgeführt, daß d iese notwendige Straffung 
se iner Auffassung nach nicht dazu führen 
so l l ,  daß dad urch bewährte E inrichtungen 
durch eine klein liche Auslegung des § 3 
Abs. 2 in  Hinkunft von der Zuweisung von 
Zivildienstleistungen ausgeschlossen werden 
sollen. Da kann ich ihm nur beipflichten:  
dies wollen wir al le hoffen .  

Sehr erfreulich ist. daß  in  Zukunft Zivil­
diener auch bei der Flüchtlingsbetreuung 
zum Einsatz kommen. Es ist sehr zu begrü­
ßen,  daß Amnesty I nternational in Zukunft 
auch Hilfeste llung von Zivildienern bei ihrer 
schwierigen Aufgabe erhalten wird. 

Ebenso erfreulich ist, daß eine zweijährige 
Tätigkeit als Entwicklungshelfer in Zukunft 
g leichzeitig als Absolvierung eines Zivildien­
stes gewertet wird. 

Sehr geehrte Damen und Herren! Ich hätte 
mir bei dieser Neuregelung des Zivildienstge­
setzes durchaus vorstel len können, daß man 
in Zukunft auf d ie sogenannte Zivildienst­
kommission verzichtet. Es wird in den einzel­
nen Begründungen immer wieder gesagt, daß 
die Kommission nicht das Gewissen überprü­
fen sol l ,  sondern die Glaubwürdigkeit der 
Argumente feststellen sol l .  Es ist für mich 
schwer verständlich, daß es nicht genügen 
kann, einfach zu sagen, ich lehne den Dienst 
mit der Waffe aus Gewissensgründen ab,  son­
dern daß die G laubhaftigkeit d ieser Aussage 
darge legt werden muß. 

Es ist das insofern ungerecht, a ls diejeni­
gen ,  die wortgewandt sind und die durch 
diese woh ldurchdachten Formulierungen ge­
nau wissen, wie sie sich bei der Kommission 
verhalten sol len, akzeptiert werden ,  andere 
hingegen, die sehr wohl  in ihrem Innersten 
die gleiche Einstel lung besitzen ,  diese aber 
nicht oder nur sehr schwer zum Ausdruck 
bringen können , abgelehnt werden .  Ich geste­
he der Zivildienstkommission durchaus den 
guten Wi llen zu einer gerechten Beurteilung 
zu, aber trotzdem glaube ich, daß in einzel­
nen Fällen eine Überforderung gegeben ist. 

Es wurde mir mitgetei lt, daß in vielen Fäl­
len Burschen vor die Zivi ldienstkommission 
kommen,  die für den Wehrdienst untauglich 
und oft auch psychisch krank sind. Wenn 
sich d iese für den Zivildienst melden, wird 
vorher weder die Tauglichkeit noch die Un­
tauglichkeit festgeste llt .  Die Untersuchungen 
so llen meiner Meinung nach für alle gleich 
se in,  ob sie sich für den Ziv ild ienst anmelden 
oder n icht. 

Es ist weiters festzuste llen. daß viele junge 
Burschen sehr  wohl bereit wären, beim Bun­
desheer den Dienst ohne Waffe, zum Beispiel 
als Sanitäter durchzuführen. Die Ei nstel lung 
zur Verte id igung des Landes ist durchaus ge­
geben, aber natürlich aus Gewissensgründen 
ohne Waffe, das he ißt, daß sie von der 
Grundausbi ldung befreit werden müßten .  

Es  wäre sinnvol l ,  zu überlegen, ob  jene 
Burschen, d ie von der Zivi ldienstkommission 
abgelehnt werden, nicht beim Bundesheer im 
Sanitätsdienst etc. eingesetzt werden könnten. 

Pos itiv sehe ich aber in diesem Zusammen­
hang, daß der Antragstel ler bei dem Verfah­
ren von der Zivildienstkommission und der 
Zivildienstoberkommission eine Person seines 
Vertrauens beiziehen kann und dieser Ver­
trauensperson auch das Recht auf Aktenein­
sicht e ingeräumt wird. 

Ich erachte es auch als wichtig, daß es 
keine Unterschiede mehr bezüglich des Tag­
geldes, des Quartiergeldes und so weiter im 
gesamten zwischen P räsenz- und Zivildienern 
gibt. D iese bisherige Besserstellung der Zivil­
d iener wurde sehr stark kritisiert und jetzt 
abgeschafft. 

Im gro ßen und ganzen  wird durch die 
Neuregelung des Zivild ienstgesetzes eine 
größtmögliche Anpassung zur Gleichbehand­
lung von Zivildienern und We hrpflichtigen 
gewährleistet. 

Seh r  geehrte Damen und Herren!  Herr Mi­
nister ! Wenn  d iese Neuregelung auch einen 
Kompromiß darstellt, so sind doch wesentli­
che Verbesserungen festzustellen, und aus 
d iesem Grunde erteile ich namens meiner 
Fraktion die Zustimmung zu dieser Gesetzes­
regelung. (Beifall bei der SPÖ.) ] ] . 47 

Vizepräsident Dr .  Herbert Schambeck: 
Zum Wort hat sich weiters gemeldet Herr 
Bundesrat losef Wöginger .  Ich erteile es ihm. 
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I l .47 

Bundesrat Josef Wöginger (ÖVP, Nieder­
österreich) :  He rr Präsident! Herr Minister !  
Hoher Bundesrat! Geschätzte Damen und 
Herren !  D ieses uns vorliegende neue Zivil­
dienstgesetz ist, so glaube ich, ein Gesetz, das 
den beiden Koal itionsparteien ein hohes Maß 
an sachzentrierter Kompetenz dahin gehend 
einräumt, daß sie an d ieser so heiklen Mate­
rie bewiesen haben,  daß es , obwohl es in 
beiden großen Lagern sehr unterschiedl iche 
D ispositionen gegeben hat, mögl ich  ist, trotz 
dieser verschiedenartigen Standpunkte doch 
einen Kompromiß zum Wohle aller Betroffe­
nen herbeizuführen. 

Aus d ieser S icht heraus hat dieses Zivi l­
dienstgesetz wesentlich mehr Bede'f,tung als 
nur d ie e ine,  daß man h ier e inige Anderun­
gen getroffen hat, sondern es sagt auch dar­
über etwas aus, wie sehr  man sich in d ieser 
Koalition trotz verschiedener Anschauungen, 
die es gibt,  zu einem sehr  vernünftigen Kom­
promiß durchringen kann .  

Wenn man kurz d ie  Grundpfe iler aufzeigt 
- sehr viel wurde ja von meiner Vorrednerin 
bereits gesagt - ,  so sehe ich für meine Frak­
tion a ls einen der wesentlichsten Punkte den, 
daß der Zivildienst nach wie vor kein Tei l  
der umfassenden Landesverteidigung ist. Das 
ist, glaube ich ,  der wesentl ichste Grundpfe i­
ler. 

Ein zweiter P unkt ist - da sind wir, Frau 
Kollegin ,  vielleicht nicht ganz einer Meinung. 
aber das macht es ja eben erst interessant - ,  
daß die Kommission geb l ieben ist. Ich per­
sönlich sehe die Kommission als Grund lage 
dafür, daß eben unser Zivildienst Wehrer­
satzdienst und nicht Alternativdienst bleibt. 
Das ist für mich der zweite Grundpfeiler: 
Zivild ienst ist Wehrersatzdienst und n icht AI­
ternativdienst! 

Aus d iesem Grund kann man auch sagen ,  
daß es  sehr wohl gelungen ist, einen Bela­
stungsausgleich herbeizuführen, einen Bela­
stungsausgleich, der vor a l lem dazu führte, 
daß sich eine Verlängerung des Zivildienstes 
erübrigt hat. Das halte ich auch für sehr  
wesentlich.  

Nun zu den grundsätzl ichen Neuerungen. 
Daß der Zivild ienst nun auch eingeteilt ist in 
die sogenannte Grundausbildung, in  den 
Grundzivi ldie nst und in  d ie Zivildienstübun­
gen, ist sicherlich richtig. 

Die Anpassung der Besoldung der Zivildie­
ner an die Besoldungsrichtlin ien der Wehr­
dienstpflichtigen - auch eine Gle ichstel lung, 
d ie mehr als überfäl l ig war und d ie den 
Hauptkritikpunkt dargestellt hat - ist gelun­
gen. 

Auch im Bereich der wöchentl ichen "Ar­
beitszeit" - wenn man das so nennen darf 
- ist eine große Annäherung an d ie Rege­
lung für die Wehrdiener erfo lgt. Man hat d ie 
"Arbeitszeit" der Zivildiener, den wöchentli­
chen Zeitaufwand, an d ie der Wehrd iener 
herangeführt. 

Meine Damen und Herren !  Weiters möchte 
ich noch erwähnen, daß die Erweiterung der 
Kompetenzen der Landeshauptleute sicher­
l ich auch eine ganze Reihe föderativer Mo­
mente mit sich bringt, weil ja doch in den 
einzelnen Ländern verschiedene Usancen 
vorherrschen, verschiedenen Möglichkeite n  
die Trägerorganisationen unte rschiedliche Be­
deutung und Wichtigkeit zubi l l igen .  Ich halte 
es für sehr wesentlich, daß nunmehr die ein­
zelnen Landeshauptleute mehr Möglichkeiten 
haben, auf ihre Landesspezifika eingehen und 
jene jungen Menschen, die eben aus Gewis­
sensgründen einen Dienst mit der Waffe 
nicht versehen wollen, im Zivildienstbereich 
beschäftigen zu können. 

Ich glaube auch, daß die taxative Aufzäh­
lung der Trägerorganisationen ein sehr richti­
ger Schritt ist, um ganz k lar  zu defin ieren: 
Was ist es? Worum geht es? Daß man auch 
die Flüchtlingsbetreuung als Betätigungsfeld  
in Betracht zieht, finde ich wirkl ich  hervorra­
gend und gut, denn  dadurch werden diese 
jungen Leute vernünftig eingesetzt. Ich glau­
be, wir - die österreichische Nation - ha­
ben auf diesem Sektor ja einen gewissen Ruf 
zu verteidigen. 

Ich persönl ich halte es auch für seh r  not­
wendig und wichtig, daß es den Begriff "So­
zial- und Behindertenhilfe" gibt. Ich darf e in  
Beispiel herausgreifen: Zivildienst am Bau­
ernhof, wenn der Bauer oder d ie Bäuerin 
krank ist. Durch Krankheit oder Tod des 
Bauern oder der Bäuerin kann der Betrieb i n  
seiner Existenz gefährdet sein .  Der E insatz 
von Zivildienern kann dies verhindern.  Ich 
glaube, auch das ist ein richtiger Schritt i n  
die r ichtige Richtung. 

Meine geschätzten Damen und Herren!  
Zusammenfassend möchte ich sagen: Dieses 
Gesetz ist ein modernes Gesetz, das auch in  
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d ie Judikatur, in die Rechtsprechung, mehr 
Rechtssicherheit bringt. Auch das halte ich 
für sehr, sehr notwendig. Es ist ein Gesetz , 
das e inem jung.en Menschen, der aus ehrl i­
cher, innerer Uberzeugung den Dienst mit 
der Waffe ablehnt. d ie Möglichkeit bietet, in 
klarenJ geordneten, rechtssicheren Verhältnis­
sen seinen Dienst als Zivild iener bei genau 
definierten Trägerorganisationen abzuleisten. 
Das führt auch dazu, daß man die sogenann­
ten Drückeberger ein bißchen absplittern und 
absondern kann und daß man jene, d ie aus 
Gewissensgründen Zivildienst leisten wollen. 
eine gewisse Aufwertung erfahren läßt. Es ist 
ja nicht jedermanns Sache, zum Beispiel im 
Sozialbereich Dienst zu machen, man muß 
wirk lich gute Gründe haben,  um das gerne 
zu tun.  Meine Damen und Herren !  In  diesem 
Sinne und in dieser Richtung können wir 
d iesem Gesetzesvorschlag unsere Zust im­
mung geben .  - Danke. (Beifall bei der Ö VP 
und BeifaLL des Bundesrates Köp[.J I l .55 

Vizepräsident Dr. Herbert Schambeck: Zu 
Wort gemeldet hat sic h Herr Bundesrat AI­
b recht Konecny. Ich ertei le es ihm. 

1 1 .55 

Bundesrat Albrecht Konecny (SPÖ, Wien): 
Herr Präs ident! Herr Bundesminister !  Meine 
Damen und Herren!  Normalerweise pflegt 
man die Zustimmung zu einem Gesetzesbe­
schluß mit jenen Best immungen und Rege­
lungen zu begründen, die in d ieser Vorlage 
enthalten sind. Ich möchte es heute eher et­
was anders machen. 

Das Hauptargument dafür, diesem Geset­
zesbesch luß zuzustimmen, wäre die Aufzäh­
lung all dessen ,  was nicht drinnen steht, denn 
diese Novel le ist - und da würde ich der 
positiven Beurte ilung der Koalitionsarbeit 
von seiten meines Vorredners schon zustim­
men - der vorläufige und hoffentlich end­
gültige Schlußstrich unter eine Kampagne 
der Diffamierung der Zivild iener , der 
Schl ußstrich unter eine Fül le von unqualifi­
zierten Forderungen, die mit dieser Diffamie­
rung Hand in  Hand gegangen sind. 

Wenn wir uns heute mit einer Novell ie­
rung beschäftigen ,  d ie eine Reihe von wichti­
gen und notwendigen Detai lbestimmungen 
trifft, die vor allem aber in  entscheidenden 
Kernbereichen keine Veränderung des gegen­
wärtigen Zustandes bestimmt, dann ist  das 
der eigentliche politische Erfolg, das eigentli­
che politische Bekenntnis dieser Novelle und 
daher die eigentliche Begründung dafür, daß 

dieser Novelle zuzustimmen ist, denn: An der 
gleichen Dauer der Dienstleistung für jene, 
die als So ldaten des österreichischen Bundes­
heeres ihrer Verpflichtung nachkommen, und 
für jene, d ie sich aus Gewissensgründen und 
nach G laubhaftmachung ihrer Gewissens­
gründe für den Zivildienst qualifizieren,  wird 
in dieser Novel le nicht gerüttelt. 

Wenn wir uns ansehen, wie in den vergan­
genen Jahren in einer ganzen Welle von Ver­
drehungen und Verfälschungen - man muß 
das so nennen - nicht nur von unqualifizier­
ten Randgruppen, sondern auch von recht 
offiziösen Gruppierungen in unserem Ge­
meinwesen d ie Zivildiener zu " Drückeber­
gern" erk lärt wurden, zu jenen,  für die da 
gewissermaßen auf Kosten der Steuerzahler 
ein k leines Paradies auf Erden geschaffen 
wurde, so ist diese Novel le ein gar nicht hoch 
genug einzuschätzender Erfolg. 

Sie erinnern sich alle an die vielen unquali­
fizierten Berechnungen - wenn ich die 
D ienstzeit der Bundesheersoldaten einmal 
mit 60 Stunden oder mehr pro Woche multi­
pl iziere, dann komme ich natürlich zu 
scheinbaren Werten der Ungleichheit. Ich er­
innere an eine skandalöse Aussendung des 
Milizorgans "Visier" , in dem im "Stür­
mer"-Stil i n  Comics eine Gegenüberstellung 
von Präsenzdienern und Zivildienern vorge­
nommen wurde: d ie Präsenzdiener - wie 
sich das in einem anständigen "Stür­
mer" -Blättchen halt gehört - gro ß, blond , 
blauäugig und fest im Dienst und die Zivil­
diener krummnasig, schwarzhaarig, mit dunk­
lem Teint und natürlich in der Disco oder i n  
der Bar. We nn das ein Beitrag - noch dazu 
mit Steuergeldern gefördert - zur Informa­
tion der Bevölkerung über das Wesen und 
die Wichtigkeit des Zivildienstes sein  sol l ,  
dann weiß  ich nicht, wer das politisch und 
gesellschaftlich verantworten kann. (Der 
P r ä  s i d e n  t übernimmt wieder den Vor­
sitz. ) 

Wenn  wir heute diese Novelle beschließen, 
dann bedeutet das hoffentlich e inen Schluß­
strich unter al l  das, bedeutet das insbesonde­
re auch eine positive Wertung der Leistung 
der Zivild iener und bedeutet das hoffentlich 
endgültige Ende aller Versuche, eine Tren­
nung, e ine Entfremdung zwischen Präsenz­
und Zivild ienern zu schaffen. Diese jungen 
Menschen ,  wo immer sie tätig sind, erfüllen 
eine Pfl icht, die ihnen die Gesellschaft aufer­
legt hat, und es spricht für den hohen Zivil i­
sationsstand unserer Gesellschaft, daß wir je-
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nen, die aus Gewissensgründen keinen Dienst 
mit der Waffe leisten können - ich betone: 
können ! ,  da geht es nicht ums Wollen, wenn 
wir in  der Dimension des Gewissens sprechen 
- ,  die Möglichkeit des Zivildienstes anbie­
ten .  

Der  Zivild ienst hat  sich in den letzten Jah­
ren in seiner inneren Struktur bedeutsam 
verändert, indem immer stärker jene Träger­
organisationen in den Vordergrund getreten 
sind, bei denen soziale Komponenten eine 
entscheidende Ro lle spielen. Wenn beispiels­
weise von den im Jahr 1 988 b isher einer 
Trägerorganisation zugewiesenen Zivildienern 
schon fast 87  Prozent im Sozialbere ich tätig 
sind ,  dann ist das eine Orientierung, eine 
Schwerpunktsetzung, d ie sich sehr gut mit 
dem Wesen des Zivildienstes und unseren, 
wie ich hoffe, gemeinsamen Vorstellungen 
davon verbindet. 

Lassen Sie mich noch einen zweiten Ge­
s ichtspunkt hervorheben ,  e inen, der in dieser 
Novel l ierung auch eine wirk liche Gleichstel­
lung bringt. 

Bislang war der Zivildienst einer der ganz 
wenigen Bereiche in  Österreich, in denen 
nicht eine Vertretung der in d iesem Bereich 
Tätigen gesetzlich vorgesehen war.  Wir haben 
seit der Schaffung des Bundesheeres Solda­
tenvertreter, sicherlich mit einem l imitierten 
Stellenwert, aber doch mit der Möglichkeit, 
e ine gewisse Interessenvertretung vorzuneh­
men ,  und es hat sehr, sehr  lange gedauert, 
nämlich bis zu dieser Novel le, bis es zu ei­
nem Gleichziehen zugunsten der Zivi ldiener 
kam. Diese haben nun erstmals ebenfalls die 
Mögl ichkeit, im Rahmen der einzelnen Trä­
gerorganisationen Vertreter zu wählen , und 
für d ie Durchsetzung bestimmter, konkreter 
Anliegen ein entsprechendes Instrument zur 
Verfügung gestellt bekommen.  

D ies hat umso mehr auch deshalb Bedeu­
tung, weil die Zahl der Zivildiener, die in 
größeren Gruppen Dienst tun, in den letzten 
Jahren ja ebenfa l ls zugenommen hat; die 
Entwicklung geht sozusagen vom Klein- zum 
Mittelbetrieb, wo es heute nicht mehr so 
leicht ist, sich kleinere Probleme des Dienst­
betr iebes persönlich mit dem Vertreter der 
Trägerorganisation auszumachen, sodaß das 
E inschalten legitim ierter Vertreter e ine be­
deutsame positive Rol le spielen kann. 

Lassen Sie mich zusammenfassen: Wir ha­
ben mit diesem Gesetzesbesch luß des Natio-

nalrates eine Reihe nicht unwesentlicher, 
kleiner Korrekturen  angebracht, die im gro­
ßen und ganzen einer Gleichstellung dienen. 
Wir haben insbesondere diese Vertretungs­
struktur nunmehr auch für die Zivildiener 
geschaffen. 

Aber das Entscheidende ist, daß diese Re­
gierung trotz allen Schwan kens und auch al­
ler abweichenden Verstö ße nicht am zentra­
len Prinzip der G leichbehandlung, nämlich 
dem Prinzip, daß Wehrdienst und Zivildienst 
gleich lang dauern so llen, gerüttelt hat. 

Ich möchte gar n icht leugnen, daß ich dem 
Koalitionspartner dafür Anerkennung zollen 
will , daß er  da sicher auch über den eigenen 
Schatten gesprungen ist. Wie immer das da­
mals tatsächl ich gelaufen ist - es hat dar­
über ja verschiedene Berichte aus der ÖVP 
gegeben - ,  aber i mmerhin hat der Bundes­
parteivorstand der ÖVP eine solche Verlän­
gerung auf zehn Monate ausdrücklich zum 
Beschluß erhoben, und es ist erfreu lich, fest­
stel len zu können, daß dieser Beschluß die 
ÖVP nicht so einzementiert hat, daß sie 
nicht weiterhin gesprächsbereit gewesen wäre. 

Aber ich glaube, es ist noch ein Dank 
abzustatten, und zwar an den Min ister, der 
sich in d ieser F rage von vielen hat schimpfen 
und beschimpfen lassen müssen, den die Her­
ausgeber des bereits erwähnten Blattes "Vi­
sier" im Vorjahr oder heuer zum "Minus­
mann" i rgendeines Monats ernannt haben ,  
der aber mit seiner k laren Haltung der Ge­
rechtigkeit und des Bekenntnisses zur Gleich­
belastung dafür gesorgt hat, daß zu guter 
Letzt d iese Entscheidung beziehungsweise 
dieser Kompromiß möglich geworden ist. 
Vielleicht sol lten wir ihn in Abgeltung des 
von "Visier" erhaltenen Titels zum "Plus­
mann des Zivi ldienstes" ernennen. (Beifall 
bei der SPÖ. ) 

Meine Damen u nd Herren! Ich möchte 
mich der Meinung meines Vorredners, in die­
ser Novelle zeige sich das Funktionieren der 
Koalition, wirklich vol linhaltlich anschließen 
- auch wenn es e ine Aussage ist, die bei der 
heutigen Zusammensetzung des Hauses sozu­
sagen nicht ganz so lustig ist, wei l  die Kolle­
gin Schmidt, die uns heute n icht die Ehre 
gibt, dazu schon ein bißchen etwas dazwi­
schenrufen oder sagen soUte. 

Wir sollten dieses Gesetz zwar nicht als 
einziges, abe r  als gutes Beispiel dafür anse­
hen, wie man bei sehr unterschiedl ichen Auf-
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fassungen in einer sehr heiklen, wei l  auch 
emotional und durchaus ideologisch belaste­
ten Materie zu einer tragfähigen,  bei nieman­
dem Begeisterung auslösenden, aber korrek­
ten und anständigen Lösung kommen kann, 
die sowohl - so hoffen wir - von jenen 
verstanden wird, die Zivildienst leisten , als 
auch von jenen, die Wehrdienst leisten,  und 
die erkannt wird a ls ein Versuch, eine echte 
Gleichbe lastung herbe izufüh ren und sich 
nicht zum Opfe r oder zum Vollzieher ten­
denziöser Analysen zu machen .  Ich meine, 
das ist uns gel ungen, und deshalb ist dieser 
Gesetzesbesch luß des Nationalrates ein ver­
nünftiger Schritt in der Weiterentwick lung 
unseres Systems des Zivi ldienstes. (Beifall bei 
der SPÖ und bei Bundesräten der Ö VP.) r :.06 

Präsident :  Weitere Wortmeldungen liegen 
nicht vor. 

Wünscht noch jemand das Wort? - Das 
ist nicht der Fall .  

Die Debatte ist geschlossen. 

Wird von der Berichterstattung ein Sch luß­
wort gewünscht? - Auch das ist n icht der 
Fall . 

Wir kommen zur  A b s t i m  m u n g. 

Der vorl iegende Beschluß enthält Verfas­
sungsbestimmungen, die nach Artikel 44 
Abs. 2 B-VG der Zustimmung des Bundesra­
tes mit qual ifizierten Beschlußerfordernissen 
bedürfen; nämlich der Anwesenheit von min­
destens der Hälfte der Mitglieder des Bundes­
rates und einer Mehrheit von mindestens 
zwei Dritteln der abgegebenen Stimmen.  

Ich stelle zunächst die für die Abstimmung 
erforderliche Anwesenheit der Mitglieder des 
Bundesrates fest. 

Ich bitte jene Mitglieder des Bundesrates, 
die dem Antrag zustimmen, gegen den vorlie­
genden Beschluß des Nationalrates keinen 
Einspruch zu erheben und den Bestimmun­
gen von Artikel I und Artikel III Abs. 2 Z .  3 
- soweit er sich auf Artikel I bezieht - die 
verfassungsmäßige Zustimmung zu erteilen, 
um ein Handzeichen. Das ist 
S t i m m e n e i n h e l l i g k e i  1. 

Der Antrag, keinen Einspruch zu erheben 
u nd den vorerwähnten Verfassungsbestim­
mungen zuzustimmen, ist somit unter Be­
rücksichtigung der hiefür notwendigen quali-

fizierten Beschlu ßerfordernisse a n g e  -
n o  m m e  n .  

Ich begrüße den im Hause erschienenen 
Herrn Staatssekretär im Bundesministerium 
für Finanzen Dkfm. Dr. Günter Stummvol l .  
(Allgemeiner Beifall. ) 

6. Punkt: Beschluß des Nationalrates vom 
20. Oktober 1988 betreffend ein Bundesge­
setz, mit dem das Landeslehrer-Dienstrechts­
gesetz geändert wird (715 und 747/NR sowie 
3578/BR der Beilagen) 

Präsident: Wir ge langen nun zum 6. Pun kt 
der Tagesordnung: Beschluß des Nationalra­
tes vom 20. Oktober 1 988 betreffend ein 
Bundesgesetz, mit dem das Landeslehrer­
D ienstrechtsgesetz geändert wird. 

Berichterstatter ist Herr Bu ndesrat Franz 
Kampichler. Ich bitte um den Bericht. 

Berichterstatter Franz Kampichler: Sehr 
geehrter Herr Präsident! Herr Bundesmini­
ster !  Herr Staatssekretär! Meine sehr geehr­
ten Damen und Herren! Die Lehrverpflich­
tung der Berufsschul lehrer der Fachgruppe 
I I I  ist höher als die der Lehrer des prakti­
sc hen Unterrichts an berufsbildenden mittle­
ren und höheren Schulen . Durch den vorl ie­
genden Gesetzesbeschluß des Nationalrates 
sol l  deshalb die Le hrverpfl ichtung der Lehrer  
der  Fachgruppe I I I  von 26,5 auf  24,25 Wo­
chenstunden reduziert werden. 

Die für Berufsschul- und Hauptschullehrer 
derzeit geltende ungleiche Normierung des 
Ausmaßes der möglichen Gesamtminderung 
der Lehrverpflichtung für Klassenvorstands­
geschäfte, Kustodiate und ähn l iches sol l  
ebenfa l ls durch den gegenständl ichen Geset­
zesbeschluß beseitigt werden. 

Weiters so l len Auslegungsschwierigkeiten 
betreffend die Bestimmungen über die Lehr­
verpflichtung der Lehrer an lehrgangsmäßi­
gen und saisonmäßigen Berufsschulen durch 
e ine Neuregelung dieser Lehrverpfl ichtung 
verhindert werden. 

Nach den Erläuterungen der Regierungs­
vorlage entstehen durch den gegenständlichen 
Gesetzesbeschluß jährliche Mehrkosten von 
etwa 1 5,9 Mil l ionen Schi l ling, d ie zur Hälfte 
vom Bund zu tragen sind. 

Der Unterrichtsausschuß hat d ie gegen­
ständliche Vorlage in seiner Sitzung vom 
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3. November 1988 in Verhandlung genom­
men und einstimmig beschlossen, dem Hohen 
Hause zu empfehlen,  keinen Einspruch zu 
erheben.  

Als Ergebnis seiner Beratung stellt der Un­
terrichtsausschuß somit den A n t r a g, der 
Bundesrat wolle beschließen: 

Gegen den Beschl u ß  des Nationalrates vom 
20. Oktober 1 988 betreffend ein Bundesge­
setz, mit dem das Landeslehrer-Dienstrechts­
gesetz geändert wird, wird kein Einspruch 
erhoben. 

Präsident: Wir gehen in die Debatte ein. 

Zu Wort gemeldet hat sich Frau Bundesrä­
tin Dr. Helga Hieden-Sommer. Ich erteile es 
ihr .  

12. I l  

Bundesräti n  Dr .  Helga Hjeden-Sommer 
(SPÖ, Kärnten) :  Herr Präsident!  Herr Staats­
sekretär! Sehr geehrte Damen und Herren! 
Sie haben vom Berichterstatter bereits ge­
hört, daß es in d ieser Novelle vor allem dar­
um geht, e ine Ungleichbehandlung vergleich­
barer  Lehrergruppen zu beseitigen. Selbstver­
ständlich wird daher meine F raktion zu die­
sem Gesetz ihre Zustimmung geben .  

Es  sind im wesentlichen drei Punkte, wo 
Änderungen im Sinne einer Angleichung er­
folgen .  Der erste Punkt betrifft die Reduzie­
rung der Lehrverpflichtung der Lehrer der 
Fachgruppe In, um sie an die der Werkstät­
ten lehrer im Bundesbereich anzugleichen , da 
ja gleiche Ausbildung und gleich�r Tätigkeits­
bereich vorl iegen . Die zweite Anderung ist 
eine Angleichung auch der möglichen Ge­
samtminderung der Lehrverpflichtung durch 
sogenannte Abschlagstunden.  B isher hat 
nämlich im Unterschied zum Hauptschulleh­
rerbereich für die Berufsschullehrer gegolten, 
daß nur dann vier Stunden abgerechnet wer­
den können, wenn zwei Klassenvorstandsauf­
gaben inbegriffen waren und in den übrigen 
Fällen nur  drei. Und das Dritte ist die Neu­
regelung der Lehrverpflichtung der Lehrer an 
lehrgangsmäßigen und saisonmäßigen Berufs­
schulen, wo b isher gewisse Auslegungsschwie­
rigkeiten bestanden haben. 

Kollege Sommer wird wahrscheinlich noch 
besser erklären können, warum es überhaupt 
zu dieser Verzögerung gekommen ist , weil er. 
soviel ich weiß ,  bei den Verhandlungen dabei 
war. Ich möchte nur auf einen Punkt hinwei-

sen, der des öfteren bei F inanzverhandlungen 
eine Rolle spielt. Wenn auch die Länder an 
den Kosten betei ligt sind - bei den Berufs­
schul lehrern sind sie es zu 50 Prozent - ,  
dann gibt es bei den Verhandlungen des öfte­
ren größere Schwierigkeiten .  Dies war auch 
im Jahre 1 984 der Fall , und so ist es auch 
jetzt . N icht zuletzt deswegen ist es im Ab­
schluß zu einer Verzögerung gekommen.  
Soviel zu d ieser Gesetzesvorlage . 

Es handelt sich, wie bereits erwähnt, bei 
d iesem Gesetz im wesentlichen um d ie Leh­
rer oder um mehrere Gruppen von Lehrern, 
d ie in der Berufsschule unterrichten. In der 
Berufsschule werden unter anderem in unse­
rem System die Facharbeiter und die Fachar­
beiterinnen ausgebi ldet. Ich möchte zu dem 
heute häufig gehörten Schlagwort "Fachar­
beitermangel" ein paar Anmerkungen ma­
chen, weil ich glaube, daß man die Wider­
sprüche, die es in diesem Bereich gibt und 
die in verschiedenen Äu ßerungen zutage tre­
ten, sehen und beachten muß, wenn man 
tatsächl ich sinnvolle Änderungen einleiten 
will .  

Es wird auf der einen Seite gesagt, daß es 
einen enormen und steigenden Facharbeiter­
mangel gibt. Sieht man sich aber auf der 
anderen Seite die Statistiken über die jugend­
l ichen Arbeitslosen bei den 19- bis 25jährigen 
an, so stel lt  man fest, daß beachtlich mehr als 
50 Prozent dieser jugendlichen Arbe itslosen 
ausgebildete Facharbeiter und Facharbeiterin­
nen sind. Also offensichtlich klafft da ein 
Widerspruch zwischen vorhandenen ausgebil­
deten und tatsächlich benötigten Arbeitskräf­
ten. Ich glaube, das muß man mit berück­
sichtigen und kann nicht a l lgemein von ei­
nem Facharbeitermangel sprechen . Mit der 
gleichen Berechtigung könnte man sagen, es 
gibt einen Facharbeiterüberschuß, sonst gäbe 
es nicht die vielen Arbeitslosen .  Ich glaube, 
man muß da genauer untersuchen und sich 
fragen: In welchem Bereich und wodurch 
wird beides verursacht? 

Ich glaube, man muß sich die versch iede­
nen Sparten anschauen, die verschiedenen 
Berufsbilder und auch die Art der Ausbil­
dung. Da kommt sehr vieles zusammen. Neh­
men wir etwa den Beruf Verkäufer, Verkäu­
ferin her .  Ich bin sicher, daß es in allen 
Bundesländern gleich ist. Ich habe mir das in 
Kärnten genauer angeschaut. Es gibt e iner­
seits sehr viele Jugendl iche, die den Beruf 
Verkäuferin, Verkäufer erlernen wol len. Es 
gibt in d ieser Berufsgruppe sehr viele Ar-
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bei tslose, sowohl was d ie Jugendlichen als 
auch was die Erwachsenen in dieser Sparte 
betrifft . Es gibt umgekehrt von seiten der 
Wirtschaft die Aussage, daß sie sehr viele 
brauchen. 

Da kommt sicher versch iedenes zusammen: 
d ie Art der Ausbi ldung, d ie Größe des Be­
triebes, d ie mit über die Qual ität der Ausb i l­
dung entscheidet, darüber, wie weitreichend 
später eine Facharbeiterin oder ein Fachar­
beiter einsetzbar ist. Gerade von d iesem Be­
reich ist auch bekannt, daß nach der Behalte­
frist sehr viele Facharbeiterinnen und Fach­
arbeiter entlassen werden und viele von ih­
nen dann nur schwer eine Stel le bekommen. 

Aber das gilt n icht nur für diese 
Berufssparte. Im technischen Bereich kann 
man ähnliches sehen: daß es zwar ausgebilde­
te Facharbeiter gibt, aber trotzdem Fachar­
beiter mit speziellen Kenntnissen gesucht 
werden .  Das heißt, i rgendwie stimmt die 
Ausbi ldung nicht ganz mit den Bedürfnissen 
in den verschiedenen Sparten überein .  

Heute haben schon mehrere Redner von 
den Interessen der Wirtschaft hier gespro­
chen. Ich glaube , man muß dabei auch sehen, 
daß diese nicht immer einheitlich sind. Gera­
de wenn es um Interessen geht, sollte man 
vereinfachende Begriffe, d ie wir ja a l le ver­
wenden ,  nicht gebrauchen. Sicherlich gibt es 
Sparten,  die im Wettbewerbsreigen nicht sehr 
mächtig s ind, k leine Betr iebe zum Beispiel ,  
die auch im Hinblick auf die EG keine gro­
ßen Chancen haben werden.  d ie froh sind, 
wenn sie mit Lehrl ingen arbeiten können, die 
aber aus der Kleinheit des Betriebes heraus 
keine zukunftsträchtige Ausb ildung b ieten 
können. Sie können es gar nicht. Anderer­
seits sind viele Jugendliche in kleinen Orten 
froh - das muß man dazusagen - ,  daß sie 
dort überhaupt einen Arbeitsp latz bekom­
men. Aber für beide Tei le,  würde ich sagen, 
sind d ie Zukunftschancen nicht sehr  groß. Es 
wird ja, wie Untersuchungen belegen,  mehr 
als die Hälfte unserer Lehrlinge in Sparten 
ohne Zukunftschancen ausgebi ldet. Ich glau­
be, das muß man auch sehen ,  wenn man vom 
Mange l  an qualifizierten Arbeitskräften 
spricht. 

Nun stellt sich die Frage: Wie kann man 
denn das ändern, gerade in  Hinblick auf die 
K lage, auch von seiten technischer Bereiche, 
daß keine qualifizierten Arbeitskräfte vorhan­
den seien. 

Ich glaube, zunächst einmal muß man se­
hen,  daß sich da die Trennung von Allge­
meinbildung und Berufsb i ldung, die wir in 
unserem Bildungssystem haben, negativ aus­
wirkt; denn diese Trennung geht einher mit 
einer Wertung, wo der al lgemeinbildende Be­
reich gesel lschaftlich höher bewertet wird als 
der berufsbildende Bereich, und d iese Wer­
tung mit einer unterschiedlichen Bezahl ung, 
letzt lich geht aber vieles übers Geld . Eine 
gute Entlohnung macht für junge Menschen 
unter anderem einen Beruf auch attraktiv. 
Natürlich spielen die Zukunftschancen auch 
eine Rolle, der Umstand, daß ich weiß ,  wenn 
ich diese Ausbildung habe , dann habe ich 
viele Mögl ichkeiten, auch praktisch berufstä­
tig zu werden. 

Wenn wir wol len ,  daß leistungsfähige junge 
Menschen stärker in die Berufsausb i ldung 
und auch ins duale Ausb ildungssystem ge hen,  
dann müssen wir diese Verschränkung, die 
mit einer Wertigkeit verbunden ist, beseiti­
gen .  Ein Schritt dazu wäre meines Erachtens 
- da ich mich nicht der Il l usion hingebe, 
daß das von heute auf morgen geht - ,  daß 
man die vielen Berufe, d ie wir im dualen 
Ausbildungssystem haben und die in der 
Qualität der praktischen Ausbildung, je nach 
den Möglichkeiten des Betriebes, sehr unter­
schiedl ich sind, zu breiten Berufsausbildungs­
fächern zusammenfaßt, zum Beispiel Sparten 
wie Metal l- ,  E lektroberufe oder a l le Ver­
kaufsberufe. Darüber kann man reden. 

Zweitens: zwischenbetriebliche und überbe­
triebl iche Maßnahmen. vor allem Ausbau der 
Lehrwerkstätten, sodaß zusätzl ich zur Ausbi l­
dung im Einze lbetrieb, der oft sehr spezial i­
siert ist, oft nicht dem letzten Stand der 
technischen Entwicklung entspricht, über 
überbetriebliche Maßnahmen eine bessere 
und breite Qualinzierung erre ichen kann -
auch im Interesse vieler Wirtschaftsbetriebe, 
die dann diese Abgänger brauchen.  

Drittens - was auch im  Koalitionsabkom­
men steht - die Verlängerung der Berufs­
schulzeiten. Das sind nur drei Möglichkeiten. 
Es gibt sicherlich auch andere. 

Ich würde also sagen: Alle d iejenigen, die 
ein Interesse daran haben, daß der berufsb i l­
dende Bereich aufgewertet wird, müssen 
durch entsprechende Ausbi ldung, durch Ver­
besserung der Zukunftschancen in der Ar­
beitswelt bis hin zur Bezahlung, dafür sor­
gen,  daß junge leistungswi l l ige und leistungs-
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fähige Menschen verstärkt diese Berufe er­
gre ifen .  (Beifall bei SPÖ und Ö VP. ) /2.20 

Präsident: Weiters zu Wort gemeldet hat 
sich Herr Bundesrat Rudolf Sommer. Ich er­
teile es ihm. 

1 2 . 1 2  

Bundesrat Rudolf Sommer (ÖVP, Wien) :  
Herr Präsident! Herr Staatssekretär! Hoher 
Bundesrat ! Meine sehr geehrten Damen und 
Herren!  Meine Vorrednerin - ich er laube 
mir manchmal ,  S ie a ls "Halbnamensvetterin" 
zu bezeichnen, etwas ungehörig, aber es er­
gibt sich halt - hat mich sozusagen angeregt, 
noch einmal zu erzählen , warum es zu einer 
ganz  ungewöhnlichen Verzögerung bei dieser 
an sich nicht sehr umfangreichen und auch 
nicht finanzträchtigen Gesetzesänderung im 
Lehrverpflichtungsrecht der Berufsschulleh­
rer gekommen ist. 

1 985 - also vor jetzt drei Jahren - wurde 
diese Vereinbarung mit den Vertretern der 
Bundesregierung erzielt. Man hat dann -
was eher unüblich ist, weil es ja hier um 
reines Bundesrecht nach der Verfassung geht 
- auch die Landesfinanzreferenten gefragt. 
D ie waren wieder im Zusammenhang mit 
dem Finanzausgleich etwas sensibil isiert und 
geschockt durch ein ihnen bekanntgeworde­
nes Paket über Lehrerforderungen, von dem 
der zuständige Bundesminister einmal erzählt 
hat, das kostet etliche Mil l iarden Schill ing. 
Aber da war alles dabei, was sich die Interes­
senvertretung gewünscht hätte, wobei von ei­
ner Realisierung vorläufig noch ke ine Rede 
war .  

Dazu haben d ie Landesfinanzreferenten 
nein gesagt. Und in diesem Paket steckte 
unglücksel igerweise d iese Regelung drinnen, 
die etwa 1 5  b is 16 Mil l ionen kosten wird. Die 
Hälfte davon zahlt der Bund, die Hälfte die 
Länder. Es gibt also Länder,  die für diese 
Regelung rund 1 Mill ion,  und andere Länder ,  
d ie nur e in paar Hunderttausend Schi l l ing 
einzubringen gehabt hätten. Aber zu diesem 
Gesamtpaket gab es das Nein. 

Das hat dann so eskaliert, daß die Berufs­
schullehrerschaft, vertreten durch ihre Ge­
werkschaftsorganisationen, einen Streikbe­
schluß gefaßt  und sogar einen Streiktermin 
bestimmt hat. Im letzten Moment ist es uns 
gemeinsam gelungen, mit H ilfe des Herrn 
Landeshauptmannes Ratzenböck und des 
Herrn Vizebürgermeisters Mayr - hier hat 
sich die große Koalition sicherl ich auch be-

währt - ,  d ie Sache noch aufzufangen. Am 
Montag so l lte der Streik se in, am Freitag 
konnte ich dann auch noch mit den beiden 
Herren sprechen, die es dann auf sich ge­
nommen haben, für die Landesfinanzreferen­
ten zu sagen,  es wird kein E inwand mehr 
erhoben.  

Damit konnte der Vertreter der Bundesre­
gierung, Minister Löschnak, sagen: Wir wer­
den das im nächsten Ministerrat einbri ngen. 
Die F rau Bundesmin ister hatte das ja ohne­
d ies schon vorbereitet, war aber wegen N icht­
Zustimmungsbereitschaft - muß man sagen 
- ,  wei l  es ja gar nicht vorher in den Mini­
sterrat gekommen ist - des F inanzministers 
untätig geblieben. Der Finanzminister wieder 
hatte gesagt: Bevor ich n icht das Placet der 
Landesfinanzreferenten habe, gehe ich als F i ­
nanzminister nicht mit der  Zustimmung in  
den  Ministerrat, wei l  ich dann beim Finanz­
ausgleich wahrscheinlich wieder eine schlech­
tere Ausgangsbasis habe. 

Und so hat sich - obwohl man sonst rela­
tiv rasch über Hunderte Millionen Überein­
stimmung erzielt - über ein paar Mill ionen 
eine Verneinungssituation ergeben, die dann 
im letzten Moment bereinigt werden konnte .  
Es hat dann zwar noch einige Nachwehen 
gegeben, da natürlich n icht alle Landesfi­
nanzreferenten darüber glücklich waren, daß 
zwei gesagt haben: Das gilt jetzt für alle ! ,  
aber das war die Lösung. 

Wir haben damit auch den Stre ik  vermei­
den können und letzten Endes auch damit 
wieder E ltern und Schülern und letzten En­
des auch der Lehrerschaft eine wirk l iche Hil­
festellung geben können. Denn so lustig ist es 
ja dann für die Lehrerschaft auch nicht, zu 
sagen: Wir machen heute keinen Schulbe­
trieb! Gerade bei der Berufsschule gibt es ja 
keinen kontinuierlich durchlaufenden Unter­
richt. Es ist ja meistens Blockunterricht oder 
tagesweise Unterricht, sodaß dann ein Ausfall 
unter Umständen doch größere Schwierigkei­
ten im Unterricht hervorruft. - Das zur 
Ausgangssituation. 

Der Inhalt der Novelle kann praktisch 
nicht besser als von der Berichterstattung 
und meiner Vorrednerin dargestellt werden. 
S ie hat das ja sehr genau erzählt. Es geht also 
wirklich darum, keine Unterschiede zu haben 
zwischen Berufsschullehrern und Hauptschul­
lehrern bei den Abschlagstunden, wenn also 
jemand Klassenführung hat oder eine sonsti­
ge Aufgabe noch zusätzlich zum Unterricht. 
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Wobei ich eines noch sagen muß: Für die 
zweite Klassenführung, die nicht mehr ver­
langt wird, und auch für d ie jetzige Vermin­
derung der Lehrverpflichtung bei den Werk­
stätten lehrern,  bei den Berufsschullehrern. 
entfällt aber die Vorbereitungsstunde. Die 
Herabsetzung geht also nicht vol lkommen in 
die Lehrverpfl ichtung hinein,  sondern auch 
der Berufsschul lehrer trägt etwas zu dieser 
Lösung bei . 

Bei e iner  Diskussion über d ie Berufsschu­
len ist es, glaube ich, auch richtig, daß wir 
uns mit der Frage der jungen Menschen be­
schäftigen, d ie durch diese Schule ihre Aus­
bi ldung machen. Der angesprochene Fachar­
beitermangel hat sicherl ich seine Ursache 
nicht nur im regionalen Bereich, sondern er 
hat sie auch im Lehrbereich. Natürlich gibt 
es halt sogenannte Mode- oder Trendberufe 
und schon im Aussterben befindl iche oder 
n icht mehr so interessante Berufe. Und al len 
Bemühungen zum Trotz sind halt zum Bei­
spiel die Mädchen immer noch sehr daran 
interessiert, einen kaufmännischen Beruf zu 
ergreifen oder Friseurin oder Verkäuferin zu 
werden .  Da haben wir großen Andrang. Und 
es gibt dann halt auch wieder Berufe, die mit 
gewissen Schwierigke iten verbunden sind, wo 
auch die jungen männlichen Schüler n icht 
unbedingt zugreifen wollen .  Obwohl - das 
geht aus der letzten Statistik hervor - zum 
Beispiel ein Lehrling im Baugewerbe schon 
im ersten Lehrjahr doppelt soviel verdient -
und das setzt sich fort bis ins dritte Lehrjahr 
- wie zum Beispiel ein kaufmännischer An­
gestel lter, ist dort der Andrang relativ ge ring, 
wei l  man halt weiß ,  welche Unbi lden körper­
l icher Art m it dieser Berufsausübung verbun­
den sind. 

Dazu kommt, daß sich die E instel lung ei­
nes jungen Menschen zu seiner Berufstätig­
keit auch ändert. Ich darf das h ier erzählen: 
Zufällig habe ich gestern mit einem Installa­
teur, der ein ausgezeichneter Facharbeiter ist, 
gesprochen und ihm gesagt: "S ie sind ein so 
exzellenter I nstal lateur, so einen findet man 
ja nicht immer." Darauf hat er gesagt: "E i­
gentlich wollte ich als junger Mensch ja Koch 
werden, aber da haben sie mir gesagt, es gibt 
überhaupt keine Chance, aber es war e ine 
freie Lehrstelle da als Installateur. Und so 
wurde ich Installateur .  Aber mein wirkliches 
handwerkliches Hobby ist Tapezieren und 
Bodenverlegen, und das mache ich zu Hause 
und im Freundeskreis mit Begeisterung." Ich 
unterstreiche " im Freundenkreis" , damit 

nicht der E indruck entsteht, er  geht pfu­
schen. 

Dieser Mann hat e igentlich einen ganz an­
deren Beruf wollen, als den, den er ausübt. 
Und den übt er zwar aus, aber den dr itten 
macht er wirkl ich mit Herz und Seele. 

Dieses Beispiel zeigt die Schwierigkeiten 
bei der Ausbi ldung, wei l  der junge Mensch ja 
in jungen Jahren seine Ausbi ldung machen 
muß und sich Neigungen halt erst später 
herausste l len. 

Jetzt kommen aber zwei Prob leme dazu, 
auf die ich heute noch eingehen möchte. Das 
eine ist, daß wir einen Trend. der sich sicher 
noch verstärken wird, haben ,  daß sich AHS­
Abgänger,  Abso lventen der al lgemeinb ilden­
den höheren Lehranstalten - die berufsb i l ­
denden können wir h ier ja ruhig weglassen 
- ,  nachher  aus verschiedenen Gründen doch 
entscheiden,  e ine Lehre zu machen . Sei es, 
wei l  sie sehen, daß sie keine günstige Berufs­
möglichkeit haben ,  wenn  sie nicht weiterstu­
dieren - selbst dann ist das mit einem gro­
ßen Fragezeichen versehen, wenn man sich 
die Akademikerarbeitslosigkeit und die Ent­
wicklung dort ansieht - ;  sei es, da ß sie den­
ken: "Handwerk hat goldenen Boden ,  ich 
mache eine Lehrl ingsausbildung, schaue, daß 
ich nachher die Meisterprüfung mache und 
die Möglichkeit habe , ein selbständiger Ge­
werbetreibender zu werden."  

Oder - und darauf komme ich dann noch 
in einem anderen Zusammenhang zu spre­
chen - :  Die Kinder von Gewerbetreibenden 
wollen eine gute Al lgemeinbildung, d ie El­
tern schicken ihre Söhne und Töchter zuerst 
in die AHS, dort machen sie d ie Matura, und 
dann müssen sie aber die Lehre absolvieren ,  
wei l  sie ja die Voraussetzungen zur Übernah­
me des elterl ichen Betriebes erwerben so llen. 

Es gibt derzeit zwölf Lehrberufe - das 
habe ich mir gestern von Herren der Unter­
richtsverwaltung sagen lassen - ,  die bereits 
begünstigt sind, und zwar insofern , als man, 
wenn  man die Matura abgelegt hat, eben 
nicht drei Jahre, sondern nur zwei Jahre 
Lehrzeit hat. Aber es gibt jetzt natürlich auch 
in der Qualifikation Probleme. Wenn  jemand 
zum Beispiel in der AHS und bei der Matura 
mit Auszeichnung oder sehr gutem Erfolg 
eine Fremdsprache nachzuweisen hatte und 
diese auch beherrscht, dann muß er jetzt 
natürlich in der Berufsschule, die er ja zu 
absolvieren hat, das alles wieder - sagen wir: 
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auf unterem Niveau, nichts gegen d ie Berufs­
schule, aber eben auf niedrigerem Niveau -
noch einmal  nachvol lziehen. 

Es wird also hier auch notwendig sein ,  
bezüglich dieser Gegenstände - nicht nur 
über die Zeit des Lehrverhäl tnisses, sondern 
auch über die Gegenstände in den Berufs­
schulen - Überlegungen anzustel len. Solche 
Überlegungen werden bereits in der U nter­
richtsverwaltung angestel lt, und es sche int 
mit das sehr sinnvoll zu sein.  Denn sicherl ich  
ist auch die finanzielle Frage etwas Wesentli­
ches, aber es ist natürlich auch ein größerer 
Anreiz für Absolventen von al lgemeinbilden­
den höheren Schulen, ihnen den Besuch der 
Berufsschule und nicht nur die Dauer der 
Lehrzeit zu erleichtern. Und da wird sicher 
der eine oder andere, der viel leicht gar nicht 
so begeistert die AHS besucht - das ist ja 
auch ein Trend geworden, nicht in die 
Hauptschule zu gehen, sondern die AHS zu 
besuchen -, obwohl der Betreffende nie dar­
an denkt, ein akademisches Studium zu ab­
soLvieren, sondern das tut, damit er dann 
sozusagen mit Matura ausgestattet ist und 
eine gesel lschaftlich - das glauben zumin­
dest viele - bessere Position hat. 

Und nun komme ich zu einem weiteren 
Prob lem der Facharbeiterausbildung. Ich 
glaube, man wird da jetzt wirklich etwas tun 
müssen .  Erstens haben wir den Fortschritt 
der Tec hnologien, und den haben wir auch in  
jedem Facharbeiterbereich heute bereits, so­
daß auch die jungen Menschen mit diesen 
Voraussetzungen vertraut gemacht werden 
müssen - und wir haben die Frage der All­
gemeinbildung. 

Ich habe in diesem Zusammenhang mit 
mehreren jungen Facharbeitern gesprochen, 
die interessante und gleichlautende Feststel­
lungen mir gegenüber in einem Gespräch ge­
macht haben: Sie sind mit ihrem Beruf 
d urchaus zufrieden - ich spreche jetzt von 
jenen, die bereits einen Lehrplatz gehabt und 
ihre Gesellenprüfung gemacht haben - ,  sie 
sind mit der Höhe ihres Einkommens zufrie­
den, nur leiden sie darunter, daß sie sich 
gesel lschaftlich - ich muß das so formulie­
ren ,  es ist viel leicht nicht mehr der passende 
Ausdruck, aber so wird es halt empfunden -
etwas zurückgesetzt fühlen, wenn sie mit an­
deren jungen Menschen zusammenkommen, 
die eine andere Schule besucht haben,  in 
erster Linie solche, die eine höhere Schule 
besucht haben und das sind ja jetzt immer 
mehr . 

Und da sagen d iese jungen Menschen: Wir 
bedauern sehr, daß wir verschiedene Dinge 
nicht gelernt haben, d ie uns jetzt sehr gut 
tun würden .  Ich glaube, das ist e ine typische 
Aussage, die auch darauf hinz ielt, daß das 
nicht nur aus der Überlegung heraus ge­
schieht, dort muß etwas geschehen, und da 
so l lte man etwas tun, sondern es ist so, daß 
die jungen Menschen selbst empfinden:  Da 
wäre noch e in Nachholbedarf. 

Ich glaube, wir s ind alle, nämlich ÖVP und 
SPÖ, doch der Auffassung, daß die Qualifi­
kation der Berufsschule gestärkt werden 
mü ßte: Nicht für die Schule, nicht für die 
Lehrer,  wie das oft gesagt wird, sondern für 
die jungen Menschen. Da könnten wir ein 
echtes Angebot machen, daß dann viele junge 
Leute vielleicht doch abhalten würde - letz­
ten E ndes unnötigerweise , sage ich jetzt - ,  
i n  die AHS z u  gehen, sich dort z u  quälen 
etwa mit Ovid oder Homer und ähnlichen 
Dingen ,  sondern eine Berufsausbildung absol­
vieren , die ihnen Freude macht, und nachher 
doch den Beruf auch aufzunehmen,  den sie 
dann über einen komplizierten Umweg ohne­
dies wahrnehmen wol lten . 

Das heißt also : Eine Qualitätsaufwertung 
der Berufsschule in bezug auf Allgemeinbil­
dung, in  bezug auf Technologien, in bezug 
auf F remdsprachen - diese gehören aller­
dings auch mit zur Allgemeinbildung - ,  
würde sicherlich auch mit dazu beitragen,  
daß das Ansehen des Facharbeiters verstärkt 
wird,  daß der Zuzug zur Berufssc hule stärker 
würde, als das derzeit der Fall ist und daß 
sich junge Menschen sicherlich bereit erklä­
ren ,  bei der Überlegung hinsichtlich Berufs­
auswahl ,  die ja in sehr jungen Jahren stattfin­
den muß, einen solchen Weg zu gehen,  damit 
wir dann über diesen leidvollen - auch aus 
wirtschaftlicher Überlegung heraus - Fach­
arbeitermangel  nicht mehr zu k lagen brau­
chen . 

Wenn  wir uns die demoskopische E ntwick­
l ung anschauen, wenn wir uns den Bevölke­
rungsaufbau ansehen, dann sehen wir, daß 
wir in  gar n icht so ferner Zeit in eine ganz 
schreckliche Situation kommen werden, und 
zwar durch ganz geringen Nachwuchs bei den 
Jugendlichen. Wenn diese dann keinen Lehr­
beruf anstreben,  dann wird der Facharbeiter 
und damit die D ienstle istung an unserer und 
für unsere Gesellschaft ganz exquisit werden;  
s ie  wird dann kaum mehr zu bezahlen sein .  
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Es würde dann zwar eine ganze Reihe 
hochgebi ldeter Menschen geben, aber n ie­
manden, der ein Sch loß wird reparieren kö n­
nen, wen n  einem d ie Tür zufällt, der diese 
wird aufsperren können. Der Beruf des 
Schlossers ist heute ohnedies schon ein Man­
gelberuf. Die Autos wird man wegwerfen 
müssen,  weil man sie nicht mehr reparieren 
kann, das he ißt, es wird niemand da sein, der 
das kann .  

Ich will d a  jetzt keine Horrorvision malen, 
aber es ist ja jetzt sc hon in  vielen Bereichen 
so, daß es nur mehr Modulbereiche gibt, und 
wenn irgend etwas kaputt ist, kann man mit 
einem Gerät feststel len, wo der Fehler l iegt. 
Dieser Teil wird ausgewechselt, aber was 
wirklich kaputt war ,  das kann kein Mensch 
feststel len. 

Ich habe jetzt erst erfahren, welche Folgen 
das hat. Da war also ein amerikanisches Ge­
rät zusammen mit japanischen Geräten auf­
gestel lt .  Da war e in  extra hiefür ausgebi ldeter 
Spezialist da, aber der konnte das auch nicht 
reparieren,  und es mu ßte dann von der Her­
ste l lerfirma ein Mechaniker eingeflogen wer­
den. D ieser, von der Herstel lerfirma selbst, 
war dann der einzige , der den Schaden behe­
ben konnte . 

Das, glaube ich , ist eine E ntwicklung, die, 
wenn  sich d iese auf bre iter Basis fortsetzen 
sol lte, a ll es andere als wünschenswert ist. Da­
her glaube ich, es ist etwas in die Zukunft 
gedacht äußerst notwendig, mit der Berufs­
schule - da werden die Lehrer sicherlich 
gerne mithelfen .  diese höhere Qualifikation 
zu vermitteln - ein Angebot zu machen, das 
auch der Lehrberuf nicht nur vom Geld her 
nicht nur vom wirtschaft l ichen Angebot her : 
sondern auch vom Ausbildungsangebot und 
von der A llgemeinbildung her so attraktiv 
wird, daß er gerne angenommen wird .  - In 
diesem S inne stimmen wir  von der  ÖVP der 
Gesetze�.vorlage gerne zu. (Beifall bei Ö VP 
und SPO.) 12.38 

Präsident: Weitere Wortmeldungen liegen 
nicht vor.  

Wünscht noch jemand das Wort? - Es ist 
dies nicht der Fall .  

Die Debatte ist geschlossen. 

Wird von der Berichterstattung ein Schluß­
wort gewünscht? - Dies ist auch nicht der 
Fal l .  

Wir kommen daher zur Abstimm ung. 

Bei der A b s t i m  m II  n g beschließt der 
Bundesrat mit Stimmeneinhelligkeit, gegen den 
Geseezesbeschluß des Nationalrates k e i n e n 
E i n  s p r u c h zu erheben. 

7. Punkt : Beschluß des Nationalrates vom 
20. Oktober 1988 betreffend ein Bundesge­
setz über die Ausprägung und Ausgabe von 
Scheidemünzen und über die Änderung der 
Strafgesetznovelle vom Jahre 1932 (Scheide­
münzengesetz 1988) ( 192/A und 724/NR so­
wie 3572 und 3579/BR der Beilagen) 

Präsident: Wir ge langen nun zum 7.  Punkt 
der Tagesordnung: Scheidemünzengesetz 
1 988 .  

Die Berichterstattung hat Herr Bundesrat 
Josef Veleta übernommen. Ich bitte ihn um 
den Bericht. 

Berichterstatter Josef Veleta: Herr Präsi­
dent! Herr Staatssekretär !  Meine Damen und 
Herren! Durch den vorl iegenden Gesetzesbe­
schluß des Nationalrates wird der Bundesmi­
nister für Finanzen ermächtigt, gegen einen 
Kaufpreis von mindestens 8 Mil l iarden Schil­
l ing den Bundesbetrieb Österreichisches 
Hauptmünzamt in eine von der Oesterreichi­
sehen Nationalbank zu gründende Aktienge­
sells�haft mit der Firmenbezeichnung "Mün­
ze Osterreich Aktiengesel lschaft" im Wege 
der Gesamtrechtsnachfolge einzubringen .  
Dieser Rechtsübergang so l l  am 1 .  Jänner 
1 989 eintreten. Der Gesetzesbesch luß  sieht 
vor, daß von den in der Einbringungsbi lanz 
festgeste l lten Eigenmitte ln 74 Mill ionen 
Schi l l ing dem Grundkapital , der Rest der ge­
setzl ichen Rücklage zuzuweisen sind. Weiters 
wird normiert, daß d ie Aktien der Münze 
Österreich Aktiengese llschaft als vinkulierte 
Namensaktien auszugeben sind und diese Ak­
tiengesel lschaft nur durch Bundesgesetz auf­
gelöst werden kann. Der Gesetzesbeschluß  
legt ferner fest. daß  ausschließlich d ie  Münze 
Österreich Aktiengesel lschaft berechtigt ist, 
Scheide- und Handelsmünzen zu p rägen und 
Münzgeld in Verkehr zu bringen.  

Jede vermögensrechtliche Verfügung über 
die Aktien der Münze Österreich Aktienge­
se l lschaft sol l  der Bewill igung des Bundesmi­
nisters für F inanzen bedürfen und darf nur 
erteilt werden, wen n  ihr volkswirtschaftliche 
Interessen nicht entgegenstehen. 
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Die Münze Österreich Aktiengesel lschaft 
soll der Aufsicht des Bundesministers für Fi­
nanzen unterliegen, der auch zur Ausübung 
des Aufsichtsrechtes einen Staatskommissär 
und dessen Stel lvertreter zu bestel len hat. 

Hinsichtlich der Bediensteten des Haupt­
münzamtes ist vorgesehen, daß Beamte für 
die Dauer ihres D ienststandes dem bei der 
Münze Österreich Aktiengesel lschaft zu er­
richtenden Amt angehören und dem Bund 
von der Aktiengesel lschaft der Aufwand der 
Aktivbezüge ersetzt wird; Vertragsbedienstete 
sol len durch den gegenständlichen Gesetzes­
beschluß Arbeitnehmer der Münze Öste r­
reich Aktiengese l lschaft werden,  wobei d ie 
ihnen am 3 1 .  Dezember 1 988 bestehenden 
Rechte gewahrt bleiben.  Pensionsbehörde für 
die ehemal igen Beamten des Österreichischen 
Hauptmünzamtes so l l  das Bundesrechnungs­
amt werden. Das bei der Münze Österreich 
Aktiengesellschaft zu errichtende Amt sol l  
vom Vorsitzenden der Aktiengesellschaft ge­
leitet werden. 

Weiters ist vorgesehen, daß Beamte inner­
halb von fünf Jahren nach dem Inkrafttreten 
des Bundesgesetzes bei einem Austritt aus 
dem Bundesdienst Anspruch auf Aufnahme 
in ein Arbeitsverhältnis zur Münze Öster­
reich Aktiengesellschaft haben .  Letztere wird 
verpflichtet, dem Bund monatlich einen Bei­
trag zur Deckung des Pensionsaufwandes zu 
leisten und Überweisungsbeträge, die der Ak­
tiengesellschaft von den Sozia lversicherungs­
trägern geleistet werden, an den Bund in 
vo ller Höhe weiterzugeben. 

Der Gesetzesbeschluß sieht vor, daß d ie 
Münze Österreich Aktiengesel lschaft von der 
Körperschaftsteuer, der Gewerbesteuer vom 
Ertrag, der Vermögensteuer und vom Erb­
schaftssteueräquivalent befreit ist. Die bei der 
Gesamtrechtsnachfolge sich ergebenden Vor­
gänge sollen von allen bundesgesetzlich gere­
gelten Abgaben befreit sein,  und es sol len 
auch keine Gerichtsgebühren eingehoben 
werden. 

Der Gesetzesbeschluß  regelt die Ausgabe, 
das Inverkehrbringen und die E inziehung 
von Scheidemünzen sowie die Ausprägung 
von Handelsmünzen. Hiebei sol l  auch die 
Mögl ichkeit geschaffen werden, analog zum 
kanadischen Maple-Ieaf Bullion-Goldmünzen 
mit einem Feingewicht von einer Troy-Unze 
(beziehungsweise einem Bruchtei l  hievon) 
herauszubringen .  Der Gesetzesbeschluß re­
gelt die Zahl der Scheidemünzen, die pro 

Zahlungsvorgang in  Zahlung zu nehmen 
sind, wobei sich für Gebietskörperschaften 
und ihre Betriebe d iese Annahmeverpflich­
tung verdoppelt. 

Zur Einhaltung der Bestimmungen des 
Scheidemünzengesetzes sind Verwaltungsstra­
fen bis zu 1 00 000 S und Ersatzfreiheitsstra­
fen bis zu vier Wochen vorgesehen.  Mit dem 
Inkrafttreten des gegenständlichen Gesetzes­
beschlusses sollen das Scheidemünzengesetz 
1 963, das Bundesgoldmünzengesetz 1 9 76 und 
das Goldmünzengesetz außer Kraft treten .  

Im Sinne der Rechtsauffassung des Bundes­
kanzleramtes-Verfassungsdienst unterliegen 
von dem gegenständlichen Gesetzesbeschluß 
die Bestimmungen des Art. 1 § 1 Abs. 1 (ver­
mögensrechtl iche Verfügung über das Haupt­
münzamt) sowie des Art. I I I  (Vollziehung), 
soweit sich dieser auf die vorgenannten Be­
stimmungen bezieht, nach Art. 42 Abs. 5 B­
VG n icht dem E inspruchsrecht des Bundes­
rates. 

Der Finanzausschuß hat die gegenständli­
che Vorlage in seiner S itzung vom 
3. November 1988 in Verhandlung genom­
men und e instimmig beschlossen,  dem Hohen 
Hause zu empfehlen, keinen Einspruch zu 
erheben. 

Als Ergebnis seiner Beratung stel l t  der Fi­
nanzausschuß somit den A n t r a g, der 
Bundesrat wo lle beschließen:  

Gegen den Beschluß  des Nationalrates vom 
20. Oktober 1 988 betreffend ein Bundesge­
setz über die Ausprägung und Ausgabe von 
Scheidemünzen und über die Änderung der 
Strafgesetz novelle vom Jahre 1 932 (Scheide­
münzengesetz 1 988), wird - soweit er dem 
Einspruchsrecht des Bundesrates unterliegt 
- kein Einspruch erhoben. 

Präsident: Wir gehen in die Debatte ein. 

Zum Wort gemeldet hat sich Frau Bundes­
rätin Dr. Eva Bassetti-Bastinel l i .  Ich ertei le 
ihr dieses. 

12.44 

Bundesrätin Dr .  Eva Bassetti-Bastinelli 
(ÖVP, Tirol ) :  Herr Präsident! Herr Staatsse­
kretär! Hohes Haus! 8 Milliarden Schilling 
fließen im Laufe des Jahres 1 989 in die 
Staatskasse für den Verkauf der österreich i­
sehen Münze .  
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Der Bu nd bringt se in Hauptmünzamt, der­
zeit eine nachgeordnete Dienstste lle des Bun­
desministeriums für F inanzen, mit al len Be­
ständen und mit allen Verpflichtungen in 
eine Aktiengesellschaft ein und verkauft die 
für diese Sacheinlage erhaltenen Aktien an 
d ie O�sterreichische Nationalbank.  

Diese 8 Mil l iarden Schill ing Verkaufserlös 
tragen n icht unwesentlich dazu bei. daß man 
in der Koalitionsregierung mit dem Budget 
1989 auf der angepei lten Linie l iegt . Nur 
noch 4 Prozent nämlich des Bruttoinlands­
produktes beträgt das präliminierte Defizit 
1 989 nach 4,5 Prozent 1 988 und 5 Prozent 
1 987 jeweils im Voranschlag. 

Wir dürfen uns aber nicht darüber hinweg­
täuschen,  meine Damen und Herren, daß 
d ieser b isherige Budgetsanierungserfo lg, auf 
den wir in der Koal ition natürlich nicht ohne 
Stolz verweisen, hauptsächl ich ein optischer 
ist. 

Jubelstimmung ist noch nicht ganz ange­
bracht, wenngleich wir natürlich dankbar ver­
merken müssen, da ß gerade die Transaktion 
mit der Münze wesentlich dazu beiträgt, daß 
der breiten Masse der Steuerbürger d ie Steu­
erreform zugute kommen kann. 

Wir werden aber nicht der Verpfl ichtung 
enthoben, die dringend nötige Budgetsan ie­
rung über die laufenden großen Ausgaben 
voranzutreiben. die da sind: ÖBB-Bundesbei­
träge, Pensionsversicherungsbundesbeiträge. 
der Personalaufwand im öffentlichen Dienst 
und so weiter .  

Da s ich heute die Opposition nicht unter 
uns befindet, sondern sich, wie ich annehme, 
im ORF-Kuratorium aufhält ,  möchte ich 
ganz gerne der Vol lständigkeit halber, damit 
auch das noch vertreten ist, auf Einwendun­
gen eingehen ,  die von freiheitlicher Seite im 
Nationalrat gemacht wurden und von Frau 
Dr.  Schmidt wahrscheinl ich heute gemacht 
worden wären, wäre sie hier. 

Es wurde im Nationalrat auf eine ver­
meintl iche Gefahr der Transaktion h ingewie­
sen.  Es ist so, daß die Nationalbank die Akti­
ven der Neuen Münze Österreich AG kauft. 
Sie bezahlt diese Anschaffung mit Noten­
bankgeld, und dieses Notenbankgeld ver­
mehrt die Notenbankgeldmenge und erhöht 
damit die mögliche Geldschöpfungsbasis für 
d ie Geschäftsbanken, die etwa einenhalbmal 
soviel Giralgeld in Umlauf bringen könnten. 

Diese Ausweitung der Zentra lbankgeld­
menge um 8 Mil l iarden Schilling in einem 
Jahr, nämlich 1989, bedeutet e ine fünf pro­
zentige Vermehrung, die, wenn man einen 
gleichbleibenden Geldschöpfu ngsmultip l ika­
tor annimmt, auch die Geldmenge um 
5 P rozent vermehren könnte. 

Diese Annahme ist aber eben nur eine 
Annahme; das läßt sich n icht im vorhinein 
als sicher erwarten. Vor allem gibt es ja -
und das ist dem Bedenken der Fre iheitlichen 
entgegenzuhalten - Maßnahmen des Gegen­
steuerns. über die die Nationalbank ja  auch 
im Normalfa l l  verfügt. 

Au ßerdem ist anzumerken. daß wir heuer 
über ein überraschend hohes Wirtschafts­
wachstum verfügen. Wir nehmen doch an, 
daß das auch 1989 der Fall  se in wird. Ich 
erinnere an die Rev isionen der Wirtschafts­
forscher auf nunmehr 3,5 Prozent Wirt­
schaftswachstum, womöglich werden es 
4 Prozent werden. 

Es wird d iese Ausweitung der Geldmenge 
durchaus den wirtschaftlichen Gegebenheiten 
und Anforderungen entsprechen .  Ich halte 
also die Bedenken hinsichtlich eines Infla­
tionsschubes durch die wirtschaftliche E nt­
wicklung für überholt. 

Positiv am Verkauf der Münze ist weiter 
anzumerken, daß sie in eine privatwirtschaft­
liche Organisationsform übertragen und hof­
fentlich auch betriebswirtschaftlich gemanagt 
wird als Aktiengesellschaft. Positiv ist damit 
auch ihre erfolgte Ausgl iederung aus dem 
unmittelbaren Wirkungsbereich des Bundes­
ministeriums für F inanzen. 

Meine Damen und Herren!  Minister sollten 
sich der Hoheitsverwaltung widmen und ke i­
ne Betriebe führen. Dasselbe gilt natürlich 
für ihre Beamten. Der ganze Werdegang, die 
Ausbildung, die Prägung e ines Beamten ist -
und muß es ja zum Tei l  auch sei n  - anders 
ausgerichtet als die eines Managers e ines ge­
winnorientiert zu führenden Betriebes. Und 
auch d ie  Münze ist so ein Betrieb. 

Daß dann nach durchgeführter Transaktion 
die Oesterreichische Nationalbank E igentü­
mer der Münze ist und damit M ünzregal und 
Notenprivileg i n  einer Hand vereinigt sind, 
bedeutet aber neben einer Stärkung der Au­
tonomie der Notenbank zugleich auch eine 
Tei lprivatisierung der Münze, weil die Oe-
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sterreichische Nationalbank nur zur Hälfte 
dem Bund gehört. 

Im übrigen - das zum Schluß  als Randbe­
merkung - gibt es noch einen positiven 
Aspekt, der mich als  leidenschaftliche Ver­
fecht�rin einer laufenden Deregulierung be­
sonders anspricht: M it dem Scheidemünzen­
gesetz 1988 werden drei andere Gesetze au­
ßer Kraft gesetzt, zwei werden also insgesamt 
eingespart. Aus drei mach e ins - das so l lte 
in möglichst vielen Bereichen das zukünftige 
Handeln der Gesetzgeb�.r bestimmen. - Ich 
danke. (Beifall bei der O VP und Bundesrälen 
der SPÖ.) 12.52 

Präsident: Weiters zu Wort gemeldet ist 
Herr Bundesrat Dr.  Walter Böseh.  Ich erteile 
es ihm. 

12.52 

Bundesrat Dr .  Walter Bösch (SPÖ, Vorarl­
berg):  Herr Präsident! Herr Staatssekretär ! 
Meine geschätzten Damen und Herren! Mit 
dem heute vorliegenden Gesetzesbeschluß 
des Nationalrates sollen d ie Voraussetzungen 
für die Übertragung der Eigentumsrechte des 
bisherigen Hauptmünzamtes an die Oester­
reichische Nationalbank um den schon er­
wähnten Betrag von 8 Mill iarden Schil l ing 
geschaffen werden.  Dies wird in der Weise 
vor sich gehen, daß die Nationalbank eine 
Aktiengesellschaft mit dem Namen .,Münze 
Österreich" gründet, in die sämtliche Aktiva 
und Passiva des Hauptmünzamtes einge­
bracht werden .  Dies al les sol l  mit 1 .  1. 1 989 
wirksam werden. 

Die Bewertung, das heißt die Festsetzung 
des Wertes und Kaufpreises von 8 Mi l l iarden 
Schil l ing, erfolgte nach den allgemein gülti­
gen Vorschriften und Grundsätzen ,  wie sie 
auch von Wirtschaftstreuhändern angewendet 
werden. Es war dabei von einem relativ 
schwankenden Ertrag, vor allem hinsichtlich 
der unterschiedlichen Jahreserträge der 
Münzprägung, auszugehen, die in e inem Be­
reich von mehreren hundert M il l ionen Schil­
l ing schwankten. 

Die neugegründete Münze Österreich AG 
wird weiterhin für d ie Prägung der in Öster­
reich in  Umlauf befindlichen Münzen verant­
wortlich sein ,  sie wird aber in Hinkunft der 
Nationalbank unterstehen , die schon bisher 
für d ie Währungs- und Geldmengenpolitik 
verantwortlich war .  Damit wird auch eine 
österreichische Besonderheit, daß nämlich für 
die Münzen das Hauptmünzamt und für die 

Banknoten die Nationalbank zuständig ist, 
beseitigt. Durch d ie Zusammenfassung tritt 
auch eine gewisse P rivatisierung e in - meine 
Vorredner in hat bereits darauf hingewiesen 
- ,  zumal das Hauptmünzamt zur Gänze im 
Eigentum des Bundes stand , während dies bei 
der Nationalbank nur zu 50 Prozent der Fall 
ist. 

Es ist daher auch etwas verwunderl ich, daß 
seitens der Partei ,  deren Vertreterin heute 
nicht anwesend ist, dagegen Widerstand und 
Ablehnung vorgeb racht wurde. Es war vor 
al lem der frühere Staatssekretär Holger Bau­
er, der im Nationalrat massiv dagegen Stel­
lung nahm, und zwar wegen der angeblich 
unzulässigen Ausdehnung der Gesamtgeld­
menge, obwohl er aus seiner Tätigkeit als 
Staatssekretär ja selbst hätte wissen müssen, 
wie sich die Größenordnungen der Geld­
schöpfung tatsächl ich verhalten, da a l lein die 
Kapital importe e inen größeren Betrag dar­
stellen, zumindest in einigen hinter uns l ie­
genden Jahren. 

Es handelt sich  hier um eine Ausdehnung 
des Gesamtgeldumlaufes in  e inem Promil le­
bereich. Was den Geldumlauf betrifft, ist die 
Geldmenge nur eine Funktion,  daneben ist 
auch die Geschwindigkeit des Geldumlaufes 
entscheidend. Das l iegt, wie gesagt, in Band­
breiten, die durch jährliche Schwankungen 
bestimmt sind. 

Ein Bl ick in die benachbarte Bundesrepu­
bl ik Deutschland zeigt, daß die dort im Amt 
befind liche konservat iv-l iberale Bundesregie­
rung in ganz anderer Weise auf die Erträge 
der Bundesbank zurückgre ift. So hat diese 
Regierung seit dem Amtsantritt immerhin 
schon 65 Mill iarden D-Mark an Bundesbank­
erträgen in Anspruch genommen und ins 
Budget aufgenommen. 

Meine Damen und Herren !  Wir können 
ruhig behaupten, daß der österreichische 
Schi l l ing eine der stabilsten Währungen der 
Welt ist. Er ist zwar nicht dem Umfang nach, 
wohl  aber h insichtlich seiner Stabi l ität eine 
der bedeutendsten Währungen. Er war schon 
längst europareif - wenn man d ieses Wort 
hier verwenden darf - ,  ehe ein Dr. Haider 
auftrat und auch bevor die EG-Euphorie 
ausbrach.  D ieser stabile Schi l ling ist aller­
dings nicht das E rgebnis e iner lauten Hurra­
oder Verkündigungspolitik, sondern das Er­
gebnis innerstaatlicher Stabi l ität, eines über­
partei l ichen Konsenses und eines engen Kon-
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taktes mit den Währungsbehörden anderer 
Länder. 

Das darf allerdings nicht darüber hinweg­
täuschen, daß unser Spielraum gegenüber 
den anderen europäischen Währungen nicht 
al lzu groß ist und wir unseren Weg nur bei­
behalten können,  wenn wir neben der Siche­
rung der innerstaatlichen Stabi l ität auch die 
Beziehungen zu unseren Handels- und Wirt­
schaftspartnern pflegen. 

In diesem Zusammenhang kann auch nicht 
oft genug davor gewarnt werden, die außen­
po litischen Fragen, die außenwirtschaftlichen 
Fragen und die zwischenstaatl ichen Z ielset­
zungen innenpol itischen oder sogar parte ipo­
!itischen Zielsetzungen unterzuordnen oder 
zwischen "guten" oder "schlechten" Europä­
ern oder zwischen "guten" und "weniger gu­
ten" neutralen Staaten zu unterscheiden und 
damit völ lig unnotwendig und ungefragt Zen­
suren zu verte ilen, noch dazu falsche. Das 
g i l t  vor al lem auch für Staaten, mit denen 
wir traditionell gute Beziehungen unterhalten 
und mit denen wir überdies in der E uropäi­
schen Freihandelszone verbunden sind. 

Gestatten Sie mir, hier in ein paar Sätzen 
auf die Abqual i fizierung der Neutralität 
Finnlands als "Klumpfu ß" durch den Leiter 
der Po lit ischen Akademie der ÖVP, Dr. 
Khol, hinzuweisen, die insgesamt eine schwe­
re Entgleisung darstellt und für die wohl  
auch eine umgehende Entschuldigung durch 
den dafür zuständigen Bundesminister für 
auswärtige Ange legenhei ten angebracht wäre. 

Die zitierten Äußerungen von Dr. Khol 
stellen nämlich n icht nur eine völlig unnötige 
Zensur und Irr itation der finnischen Regie­
rung dar, sondern auch eine Herabsetzung 
oder Herabwürdigung des finnischen Volkes, 
das sich unter gro ßen Opfern - das sei h ier 
erwähnt - seine derzeitige staatsrechtliche 
Souveränität und die neutrale Stel lung er­
kämpft hat. Es ist ihm dies alles nicht in den 
Schoß gefallen. D ies sei hiezu erwähnt, wei l  
es sich bei F innland um einen Staat handelt, 
der der EFT A angehört, und wir derzeit den 
Vorsitz in dieser Vereinigung führen. (Vize­
präsident S t r u t z e n  b e r g e r übernimmt 
den Vorsitz.) 

Jede Neutralität, auch die unsere, hat näm­
lich einen bestimmten völkerrechtl ichen 
Aspekt, den wir nicht zu  Markte tragen dür­
fen,  ohne dadurch unsere innere Glaubwür­
digkeit zu diesem Kapitel zu verl ieren. Wir 

so l lten uns - damit komme ich wieder zum 
e igentl ichen Thema zurück - in dieser Frage 
bis zu einem gewissen Grad auch die Wäh­
rungspolitiker zum Vorbild nehmen, die kon­
sequente und ruhige Arbeit in einem positi­
ven Sinn und mit einem nach außen herzeig­
baren Ergebnis le isten. 

Diese österreichische Währungspol i t ik war 
aber auch erfolgreich, weil sich die National­
bank als Korrektur gegen über den oft nur 
schwer eingrenzbaren Ausgabenwünschen der 
öffent lichen Hand verstand und von Regie­
rung und Parlament in d ieser Korrekturauf­
gabe auch anerkannt und respektiert wurde. 
Und gerade weil unter anderem die Fehler 
der Ersten Republi k  im Zusammenhang mit  
der Nationalbank n icht mehr gemacht wur­
den ,  ist der Schi l l ing zu dem geworden, was 
er heute ist. 

Es ist zu hoffen, daß in dem Spannungs­
feld zwischen den Zielsetzungen der Natio­
nalbank und tagespolitischen E rfordernissen 
die Gewichte mehr oder weniger unverändert 
bleiben und unserem Land dadurch neben 
anderen Errungenschaften auch die Stabil ität 
des Geldwertes erhalten bleibt. - Ich danke 
Ihnen. (Be/fall bei der SPÖ und bei Bundes­
räten der 0 VP.) 13.00 

Vizepräsident Walter Strutzenberger: Wei­
tere Wortmeldungen l iegen nicht vor .  

Wünscht noch jemand das Wort? 
dies nicht der Fal l .  

Die Debatte ist geschlossen. 

Es ist 

Wird vom Herrn Berichterstatter ein 
Schlußwort gewünscht? - Dies ist nicht der 
Fall .  

Wir  kommen zur  Abstimmung. 

Bei der A b s t i m  m u n g beschließt der 
Bundesrat mit Slimmeneinhelligkeit. gegen den 
Gesetzesbeschluß des Nationalrates - soweit 
er dem Einspruchsrecht des Bundesrates un­
terliegt - k e i n  e n E i n  s p r u c h zu erhe­
ben. 

8. Punkt: Beschluß des Nationalrates vom 
20. Oktober 1 988 betreffend ein B undesge­
setz, mit dem das Gehaltsgesetz 1956, das 
Vertragsbedienstetengesetz 1948 und das Be­
amten-Dienstrechtsgesetz 1979 geändert wer­
den (703 und 725/NR sowie 3580/BR der 
Beilagen) 
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Vizepräsident Walter Strutzenberger: Wir 
ge langen nun zum 8.  Punkt der Tagesord­
nung: Beschluß des Nationalrates vom 
20. Oktober 1 988 betreffend ein Bundesge­
setz, mit dem das Gehaltsgesetz 1 956, das 
Vertragsbedienstetengesetz 1 948 und das Be­
amten-Dienstrechtsgesetz 1 979 geändert wer­
den. 

Die Berichterstattung hat Frau Bundesrätin 
I rene Crepaz übernommen . Ich bi tte sie um 
den Bericht. 

Berichterstatterin Irene Crepaz: Herr  Präsi­
dent! Herr Staatssekretär! Meine Damen und 
Herren !  Durch den vorliegenden Beschluß 
des Nationalrates sollen die bisherigen pau­
schalen Mehrleistungsvergütungen für Hoch­
schullehrer in eine ruhegenußfähige Dienst­
zulage (Forschungszu lage) umgewandelt wer­
den .  Diese Forschungszulage soll für Hoch­
schulprofessoren 20 Prozent (derzeit zirka 
3 5 70 S) und für Hochschulassistenten bezie­
hungsweise für mit Hochschulassistenten 
gleichgestel lten Vertragsassistenten 1 2,5 Pro­
zent (derzeit zirka 2 230 S) des Gehaltes der 
Gehaltsstufe 2 der Dienstk lasse V der Beam­
ten der allgemeinen Verwaltung betragen. 

Weiters soll für Hochschullehrer eine Auf­
wandsentschädigung in der Höhe von 
4 Prozent (derzeit zirka 7 10 S) beziehungs­
weise bei Hochschulassistenten sowie bei mit 
Hochschulassistenten gleichgestellten Ver­
tragsassistenten in der Höhe von 3,5 Prozent 
(derzeit zirka 620 S) an das Gehalt der Ge­
haltsstufe 2 der Dienstk lasse V der Beamten 
der allgemeinen Verwaltung angebunden 
werden und so eine Dynamisierung der Auf­
wandsentschädigung gewährleistet werden. 

Ferner sol l  beim Emeritierungsbezug eine 
Gleichbehandlung aller ordentlichen Univer­
sitäts(Hochschul)professoren ,  die nach dem 
3 1 .  August 1 988 emeritieren, sichergestellt 
werden. 

Außerdem soll  d urch e ine Novell ierung des 
Beamten-Dienstrechtsgesetzes die Zuständig­
keit zur Gewährung der Forschungsfreistel ­
lung für Hochschul lehrer bis z u m  Höchstaus­
maß von zwei Wochen an d ie Organe der 
Universitäten übertragen werden. 

Nach den Erläuterungen der Regierungs­
vorlage werden durch die oben genannten 
Maßnahmen Mehrkosten von jährlich 
49,5 Millionen Schil l ing eintreten.  

Der F inanzausschuß hat die gegenständl i ­
che Vorlage in seiner S itzung vom 
3. November 1 988 in Verhandlung genom­
men und einstimmig beschlossen ,  dem Hohen 
Hause zu empfehlen, keinen Einspruch zu 
erheben. 

Als Ergebnis seiner Beratung stellt der Fi­
nanzausschuß  somit den A n t r a g, der 
Bundesrat wol le beschl ießen: 

Gegen den Beschl u ß  des Nationalrates vom 
20. Oktober 1 988 betreffend ein Bundesge­
setz, mit dem das Gehaltsgesetz 1 956, das 
Vertragsbedienstetengesetz 1 948 und das Be­
amten-Dienstrechtsgesetz 1979 geändert wer­
den, wird kein Einspruch erhoben. 

Vizepräsident Walter Strutzenberger: Wir 
gehen in die Debatte ein.  

Zum Wort gemeldet hat sich Herr Bundes­
rat Dr.  Mart in Strimitzer .  Ich ertei le ihm 
dieses. 

1304 

Bundesrat Dr. Martin Strimitzer (ÖVP, 
Tirol) :  Herr Präsident !  Meine sehr geehrten 
Damen und Herren!  Zum Beratungsgegen­
stand ist dem, was die F rau Berichterstatterin 
ausgeführt hat, nicht v iel hinzuzufügen. 

Es ist zu begrü ßen, daß den Hochschulleh­
rern die durch steuerl iche Maßnahmen zwei­
fel los entstandenen Nachteile nunmehr teil­
weise ausgegl ichen werden, wobei aber, wie 
ich meine, durchaus keine Krampflösung ge­
sucht werden mußte .  Es ist vielmehr eine 
Regelung gefu nden worden,  d ie sich an der 
Tatsache orientiert, daß,  wie im Bericht des 
F inanzausschusses des Nationalrates treffend 
gesagt wird, in den letzten Jahren sowohl das 
Lehrangebot als auch die Studentenzahlen 
zugenommen haben und daß außerdem die 
zeitl iche Beanspruchung der Hochschullehrer 
d urch ihre Mitwirkung an der autonomen 
Verwaltung der Universität beziehungsweise 
der Hochschu len gestiegen ist. 

Die eigentliche Forschung beziehungsweise 
E rschließung der Künste wurde so zu einem 
G uttei l  in  Bereiche außer haLb der Dienstzeit 
gedrängt. Daher sollen d ie b isherigen pau­
schalierten Mehrleistungsvergütungen für 
Hochschullehrer in eine ruhegenußfähige 
Dienstzulage, ist gleich Forschungszulage, 
umgewandelt und die Aufwandsentschädi­
gung für diese gesetzlich geregelt werden. 
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Über die Bedeutung der Forschung gerade 
für ein k leines Land wie Österreich zu reden , 
hieße, glaube ich, Eulen nach Athen tragen .  
Erfreulicherweise gibt es ja  kaum e ine  rele­
vante gesellschaftliche Gruppe in u nserem 
Lande, welche die Notwendigkeit einer I nten­
sivierung der Forschungstätigkeit in  Frage 
ste l lt. Ich freue mich, daß über d iese For­
sch ungszulage , über d ie wir heute hier ver­
handeln, hinaus auch im Budget für 1 989 
sehr erhebl iche Verbesserungen der Dotatio­
nen für die Forschung erfolgt sind. 

Ich darf Ihnen hier sagen ,  daß die Zunah­
me der Forschungsaufwendungen im Budget 
1 989 insgesamt 185 Mil l io nen Schil l ing um­
fassen wird . Das ist  i mmerh in  eine Steige­
rung um fast 1 0  Prozent, wobei h ier vorzugs­
weise Verbesserungen der Zuwendungen für 
den Fonds zur Förderung der wissenschaftl i­
chen Forschung erfolgen werden ,  aber i nsbe­
sondere auch Verbesserungen der Dotationen 
für den Fonds zur Förderung der gewerbli­
chen Wirtschaft, e in Umstand, der, wie ich 
meine, besonders wichtig ist für die Bestre­
bungen Österreichs im Zusammenhang mit 
einer näheren Kooperation beziehungsweise 
mit einem möglichen Beitritt zur Europäi­
schen Gemeinschaft. 

Meine Damen und Herren !  Lassen Sie 
mich in d iesem Zusammenhang - und daß 
da ein Zusammenhang besteht, werde ich mir 
erlauben gleich zu beweisen - zu dem in 
den letzten Wochen in  den Medien breit aus­
gewalzten Ve rgleich der Pension eines Uni ­
versitätsprofessors mit  jener eines sogenann­
ten normalen Pensionisten auch einmal etwas 
Grundsätzliches sagen .  

Wen n  man da nämlich, wie es  tatsächlich 
geschehen ist und wie man aus dem Sozialbe­
richt des Bundesministeriums für Arbeit uns 
Soziales für 1987 ableiten zu können ver­
meint, d ie Pension eines Hochschullehrers in 
das arithmetische Mittel der Pensionshöhe im 
gesamten öffentlichen Dienst einbezieht und 
dann das Ergebnis daraus dem arithmeti­
schen Mittel der ASVG-Pension gegen über­
stellt, dann liegt nach meiner Auffassung im 
Grunde nicht mehr und n icht weniger als ein 
Mi ßbrauch der Statistik vor.  

Meine Damen und Herren !  Ich darf Ihnen 
i n  diesem Zusammenhang doch folgendes zur 
Kenntnis bringen: Es ist so , daß ein aussage­
fähiger Vergleich zwischen Beamten- und 
ASVG-Pensionen logischerweise nur dan n  
möglich sein  kann ,  wen n ,  wie es auch i m  

Sozial bericht gerechterweise gesagt wird ,  alle 
Faktoren ,  wie zum Beispiel eben frühere 
Stel lung im Beruf, die Beschäftigungsdauer, 
der E inkommensverlauf, das Pensionsanfalls­
alter, das Fehlen einer Abfertigung und einer 
Höchstbemessungsgrundlage für den Pen­
sionsbeitrag, mitberücksichtigt werden. Da 
läßt zum Beisp iel die zwangsläufig auf Neid­
komplexe z ielende Berechnung der Beamten­
pension nach dem arithmetische n  Mittel, wie 
ich es vorher darzulegen versucht habe, die 
Tatsache absolut unberücksichtigt, da ß im 
Bundesdienst - ohne Bahn u nd Post - fast 
jeder fünfte Beschäftigte Akademiker ist, wo­
gegen i n  der Privatwirtschaft insgesamt nur 
4 Prozent Akademiker gezählt werden. Au­
ßerdem sind in Wirkl ichkeit nur 1 3  Prozent 
aller Ruhebezüge im öffentlichen Dienst , 
ohne Bah n,  höher als 35 000 S .  

Ich habe gerade gestern in  einer Zeitung 
gelesen ,  daß es natürlich glatter Nonsens ist, 
anzunehmen, daß jeder von den über 7 000 
Hochschullehrern mit der Höchstpension von 
etwa 50 000 S in  den Ruhestand tritt. I n  
Wirk lichkeit sind es nämlich kaum 1 000 
Hochschul lehrer, die diese Höchstpension er­
reichen,  d ie restlichen haben etwa den Bezug 
eines Mittelschul lehrers . 

In  der Gruppe DIE des öffentl ichen D ien­
stes - vergleichbar mit dem Gros der stati­
stisch voll erfaßten  ASVG-Versicherte n  - ,  
das ist Kan zleidienst beziehungsweise Verwal­
tungsdienst, beträgt - und das möchte ich 
hier gerne e inmal unterstrichen haben -
selbst das arithmetische Mittel der Beamten­
durchschnittspension 12 1 2 7  S für D bezie­
hungsweise 9 527 S für E .  

Ich meine, viel aussagekräftiger, weil stati­
stisch abso lut gesicherter als der meines 
Erachtens vö ll ig ' unzulässige Vergleich des 
Ruhebezuges e ines Hochschullehrers mit der 
Pension e ines Arbeiters, erschei nt folgende 
Feststel lung im mehrfach erwähnten  Sozial­
bericht - ich darf die diesbezügliche Seite 
zitieren,  damit d ie interessierten Damen und 
Herren es selbst nachlesen können ,  Seite 223 
- : "Standardisiert" , so heißt es im Sozialbe­
richt, " nach der Haushaltsgrö ße und Zusam­
mensetzung ergeben sich, bezogen auf eine 
alleinlebende erwachsene Person für 1 987, 
folgende Pro-Kopf-E inkommen :  u nselbstän­
dige Haushalte 8 870 S - Pro-Kopf-Haus­
haltseinkommen! , Arbeiterhaushalte 
7 770 S,  Angestelltenhaushalte 1 0  250 S, öf­
fentl ich Bedienstete 9 240 S." 
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Die Berichte über eine märchenhafte Ein­
kommenssituation der öffentlich Bediensteten 
erscheinen damit vielleicht in einem etwas 
anderen Lichte. 

Ich komme schon zum Schluß meiner Aus­
führungen, meine Damen und Herren, möch­
te aber, weil  ich schon bei diesem Thema 
bin,  doch gerne zur sogenannten Harmonisie­
rung der Pensionssysteme noch kurz etwas 
sagen.  

Lassen Sie mich kurz und bündig auf die 
Tatsache verweisen, daß gerade die jetzt vor 
der Ruhestandsversetzung stehenden öffent­
lich Bediensteten mit Hungerlöhnen am Wie­
deraufbau der Zweiten Republik mitgewirkt 
haben, und zwar,  ich füge hinzu, in Zeiten 
mit Hungerlöhnen abgespeist worden sind , 
als die Wirtschaft bereits - erfreulicherweise 
- in der Lage gewesen ist, ihren eigenen 
Leuten ein ausreichendes Arbeitseinkommen 
zu zahlen. Die Beamten haben seinerzeit die 
niedrigen Aktivbezüge deswegen akzeptiert, 
weil ihnen eben eine entsprechende Alterssi­
cherung garantiert worden ist. 

Ich möchte doch hinzufügen, daß allein 
aus diesen Überlegungen heraus der öffentli­
che D ienst Versuche, unter dem Titel " Har­
monlSlerung der Pensionssysteme" Ver­
schlechterungen einzuführen, mit gro ßer 
E ntschiedenheit ablehnt. (Bundesrat 
S c h a c h  n e r: Gilt das auch für die ÖßB?) 

Herr Kollege !  Ich habe gerade in meinen 
Ausführungen darauf verwiesen, daß bei der 
Beurteilung der gesamten Pensionseinkom­
men alle Umstände mit zu berücksichtigen 
sind. Ich halte es daher also durchaus für 
richtig, daß man jetzt darangeht - es sind ja 
die entsprechenden Schritte eingeleitet wor­
den - ,  alle geltenden Pensionssysteme zu 
überprüfen .  Zu überprüfen deshalb , weil  
eben , wie ich gesagt habe - ich wiederhole 
das gerne - alle Faktoren mit berücksichtigt 
werden müssen ,  die zu den heute geltenden 
Systemen geführt haben. (Bundesrat 
S c h a c h  n e r: Sehr vernünftig!) 

Wenn man in Ruhe, losgelöst von Emotio­
nen und rein  sachl ich an die Dinge heran­
geht, dann b i n  ich durchaus sicher, daß auch 
der Vergleich einer Pension eines Universi­
tätsprofessors oder eines sonstigen öffentlich 
Bediensteten mit einer durchschnittlichen 
" normalen" Pension in einem anderen, besse­
ren Lichte dasteht. - Ich danke für Ihre 

Aufmerksamkeit. (Beifall bei der Ö VP und 
bei Bundesräten der SPÖ. ) IJ.16 

Vizepräsident Walter Strutzenberger: Als 
nächste zu Wort gemeldet ist Frau Bundesrä­
tin Haselbach. Ich erteile es ihr. 

13 ./6 

Bundesrätin  Anna El isabeth Haselbach 
(SPÖ, Wien) :  Herr Präsident ! Meine Damen 
und Herren !  Der vorliegende Gesetzesbe­
schluß  des National rates soll im wesentlichen 
für Hochschullehrer eine le istungsgerechte 
Abgeltung in Form einer Forschungszulage 
ermöglichen und eine Verwaltungsvereinfa­
chung bei der Gewährung der Forschungs­
freiste l lung bringen .  

Auch der Vorredner hat schon erwähnt, 
daß es sich um eine Vorlage handelt, zu der 
nicht extrem viel  zu sagen ist. Ich glaube nur 
folgendes: Man sol lte das doch zum Anlaß 
nehmen, ein ige Bemerkungen zur Lage der 
Forschung an unseren Universitäten und 
Hochschulen zu mac hen. 

Herr Kol lege Strimitzer,  Sie meinten zwar,  
über die Forschung zu sprechen, hieße Eulen 
nach Athen zu tragen .  Ich glaube aber sehr 
wohl, daß im Tempel von Wissenschaft und 
Forsc hung noch einige Eulen Platz hätten.  
Es so llen ja angebl ich sehr kluge Tiere sein .  
(Beifall bei der SPÖ. )  

Ich möchte meine Betrachtungen über d ie 
Forsc hung m it einem Zitat von Gerhard 
Bruckmann begin nen.  Bruckmann hat einen 
Beitrag ge l iefert im Buch "Forschungspolitik 
für die neunziger Jahre" , und er meint: 
"Würde man eine U mfrage veranstalten, wel­
ches Bi ld mit dem Begriff ,Forschung' ver­
bunden wird, so würden neun von zehn Be­
fragten eine gepflegte Gestalt im wei ßen Ar­
beitsmantel nennen, die sich mit wissendem 
Lächeln über ein Mikroskop beugt ." 

Dieses Bild ,  das Bruckmann hier ze ichnet, 
sollte uns zu denken geben, denn es bedeu­
tet, daß sich Herr und Frau Österreicher ein 
zu einfaches B ild von der Forschung machen: 
ein B ild von etwas Geordnetem, Beschauli­
chem, wo der Forscher fern vom Getümmel 
und allen U nzulänglichkeiten der Welt die 
Lösung für sein Problem findet. 

Dieses Bild kann geändert werden, wenn es 
g.elingt, ein aktives Forschungsbewußtsein der 
Offentlichkeit zu schaffen. Wir müssen auch 
die Medien dazu aufrufen, ihren Beitrag dazu 
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zu leisten. Die Aufgabe der staat lichen For­
schungspolit ik muß es sein ,  gü nstige und ver­
läßliche Rahmenbedingungen für Forschung 
und Entwickl ung zu bieten. 

Der Staat hat e in  Kl ima zu schaffen,  das 
forschungsfreundlich ist und zu Kreativität 
anregt. Weiters muß die SichersteHung von 
Freiräumen für jene. die an Forschungspro­
zessen beteil igt sind. gewährleistet sein .  Uns 
muß vor allen Dingen eines klar sein :  Die 
Herausforderung der neunziger Jahre wird 
dann zu bewältigen sein ,  wenn  wir alle eine 
weltoffene Forschungspol it ik tatkräft ig unter­
stützen. 

Wenn wir von den Herausforderungen der 
Zukunft sprechen , dann dürfen wir keines­
falls nur von wirtschaftlichen Überlegungen  
ausgehen.  So bedeutsam der Beitrag mancher 
Bereiche von Wissenschaft und Forschung 
zur wirtschaftlichen und technischen Ent­
wicklung für unser Land ist, so muß  doch 
klargestellt werden,  daß es auch Bereiche der 
Forschung gibt, die keine unmittelbare An­
wendung ermögl ichen. Auch d iese Bereiche 
der Forschung sind unverzichtbar und müs­
sen ihren gleichrangigen P latz im For­
schungsspektrum haben. 

Meine Damen und Herren! Auf Ersuchen 
Österreichs wurde 1 987 von der OECD eine 
kritische Analyse der österreichischen For­
schungsinfrastruktur ,  ihrer Koordinations­
und Kooperationsmechanismen, der For­
schungsförderung und der i nternationalen 
Zusammenarbeit durchgeführt. Österreich 
zählt nach der OECD-Klassifikation zur 
Gruppe der Small research and development 
countries. Ich übersetze absichtl ich n icht, 
denn  d ieses "smalI" beinhaltet zweierlei :  
Nicht nur ,  daß wir  e in  kleines Land sind, 
sondern es beinhaltet leider auch, daß wir 
wenig  Forschung anbieten für den Standard 
der I ndustria lisierung, den wir haben. 

Was den Antei l  der Forschungs- und Ent­
wicklungsausgaben im Bruttoinlandsprodukt 
betrifft, was den Antei l  des Forschungsperso­
nals am Beschäftigtenpotential und ebenso 
was die Forschungsausgaben pro Kopf be­
trifft , ist unsere Stellung innerhalb dieser 
Gruppe, die ich vorhin zitiert habe, nicht 
gerade hervorragend. 

D ie wesentl ichen Aussagen beziehungswei­
se Anregungen des OECD-Berichtes sind: die 
Notwendigkeit der Erhöhung der For­
schungsausgaben, d ie Erweiterung der perso-

neHen Ressourcen beziehungsweise die Ein­
dämmung des brain drain - das ist d ie Ab­
wanderung des geistigen Potentials - und 
ein Evaluisierungs- und Restrukturierungs­
programm für die Forschungseinrichtungen. 
D ie Notwendigkeit der Verbesserung der ap­
parativen Ausstattung wird hervorgehoben. 
Weiters wird kritisiert, daß die un iversitäre 
Selbstverwaltung nicht ausreichend entwickelt 
ist. 

Die Prüfer der OECD haben den Ein­
druck, daß Kooperation und Koordination 
zwischen den Forschungse inrichtungen ver­
besserungsfähig sind. Zu viele ähnliche Insti­
tute arbeiten in ähnl ichen Bereichen. Ein er­
freul icher Punkt im Bericht al lerdings ist -
und das sol l  hier nicht u nerwähnt bleiben - ,  
daß der Ausb i ldungsstand a n  den österreichi­
schen Universitäten von den internationalen 
Prüfern als ausgezeichnet beurte ilt wird. 

Es gibt ein relatives Zurückbleiben der 
Studienabschlüsse, und zwar insbesondere bei 
den Doktoratsstudien ,  verglichen mit der 
steigenden Zahl der Inskribierenden. Nach 
Ansicht der OECD sol lte durch attraktivere 
Anstel lungsmöglichkeiten für Doktoratsinha­
ber an den Universitäten dem entgegenge­
wirkt und die Karrieremöglichkeiten des Mit­
telbaues attraktiver gestaltet werden .  

Österreich sollte auch nach Ansicht der 
P rüfer größeres Selbstvertrauen in sein wis­
senschaftl iches Potential zeigen.  Es muß die 
vorhandenen Ressourcen mobil isieren, um 
alle Möglichkeiten, d ie die gegenwärtige Welt 
b ietet, entsprechend nutzen zu können. Die 
informellen Kontakte zwischen Wissenschaf­
tern verschiedener Länder müssen genauso 
ausgebaut und erleichtert werden wie die for­
mellen internationalen wissenschaftl ichen Be­
z iehungen. - So weit nur stichwortartig eini­
ge Aussagen des OECD-Prüfberichtes. 

Wie stel lt sich die Lage der Forschung an 
den Universitäten und Hochschulen gegen­
wärtig dar? - Ich möchte vorweg daran erin­
nern, daß die Einheit von Forschung und 
Lehre ein fundamentales Organisationsprin­
zip der österreichischen Universitäten ist. Die 
I nstitute der Universitäten sind in der Regel 
Lehr- und Forschungseinrichtungen ,  die Un i­
versitätslehrer größtenteils i n  Lehre und For­
schung tätig. 

Es ist ind ividuel les Recht der U niversitäts­
lehrer, Inhalt, Richtung und Umfang der wis­
senschaftl ichen Arbeit im Rahmen ihres Fa-
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ches und der ihnen zur Verfügu ng stehenden 
Ressourcen selbst festzulegen .  Die den Insti­
tuten übergeordneten Kollegialorgane haben 
zwar eine generelle Koordinations- und Kon­
trol lkompetenz, die aber d urch die Wissen­
schaftsfreiheit begrenzt ist. Soweit es über­
greifende Planung und Koordin ierung gibt, 
kann diese nur auf freiwill iger Basis gesche­
hen. 

Von der Forschungskapazität her gesehen 
sind d ie Universitäten d ie grö ßten For­
schungseinrichtungen unseres Landes und 
decken als einzige das breite fach liche Spek­
trum wissenschaftl icher Forschung ab. 

Leider wird von vielen Seiten der verstärk­
te Zustrom von Studierenden an die U niver­
sitäten und Hochschulen immer wieder nega­
tiv bewertet .  Ganz abgesehen davon ist das 
Recht auf Bildung für jeden ein unverzicht­
bares Recht. Dieser Zustrom, der - wie ge­
sagt - leider öfter negativ bewertet wird, hat 
einen positiven Nebeneffekt gebracht, und 
der sol l  hier Erwähnung finden. 

Die Hochschulexpansion der letzten 20 
Jahre hat zu einer erheblichen Ausweitung 
der Forschungskapazität geführt. 

Der Forschungsbericht der Bundesregie­
rung sagt dazu ganz klar: Soweit die E nt­
wicklung der universitären Wissenschaft ka­
pazitätsbedingt ist , d ürfte der wichtigste 
Steuerungseffekt der beiden letzten Jahrzehn­
te eine Nebenwirkung der Z u nahme der Stu­
dentenzahlen sein .  D u rch den personellen 
Ausbau der Lehrtätigkeit wurde aufgrund der 
E inheit von Forschung und Lehre auch zu­
sätzliche Forschungskapazität geschaffen. 

Meine Damen und Herren! Im Durch­
schnitt entfallen rund 40 Prozent des gesam­
ten Aufwandes für die Universitäten auf For­
schung und experimentel le Entwicklung. Na­
türlich vari iert dieser P rozentsatz je nach 
Wissenschaftszweigen und einzelnen Univer­
sitäten .  Gesamt gesehen aber sind d ie Uni­
versitäten und Hochschulen die Einrichtun­
gen mit dem größten Potential an wissen­
schaftlichen Fachkräften ,  denn d ie letzte E r­
hebung des Statistischen Zentralamtes hat 
ergeben,  daß 44 Prozent der in Forschung 
und E ntwicklung tätigen Wissenschafter an 
Universitäten beschäftigt sind. 

Die forschungsstatistische E rhebung des 
Statistischen Zentralamtes erfaßt auch die 
Arbeitszeitverteilung des I nstituts- und Kli-

n ikpersonals der Universitäten. Im Schnitt 
entfielen knapp über 40 Prozent der Arbeits­
zeit des wissenschaftlichen Personals auf For­
schungstätigkeit. An 83 Prozent aller Institute 
wird Grundlagenforschung durchgeführt ,  an 
fast ebenso vielen angewandte Forschung, das 
heißt in absoluten Zahlen: An mehr als 
800 Instituten der Universitäten und Hoch­
schulen wird Forschung betrieben . 

E in  weiterer Hinweis auf die Forschungsin ­
tensität ist die Publ ikationsquote des wissen­
schaftl ichen Personals und der Institute. Bei 
der letzten Erhebung hat man festgestel lt ,  
daß von Professoren und Assistenten im Stu­
d ienjahr 1 985/86 nahezu 1 000 wissenschaft li­
che B ücher und rund 1 2  700 Beiträge in 
Zeitschriften veröffentlicht wurden .  

Als  Forschungstätigkeit im weiten Sinn wie 
auch als Leistungsindikator ist Teilnahme von 
Wissenschaftern als Referenten und bei wis­
senschaftlichen Tagungen zu werten. Eben­
falls im Studienjahr 1 985/86 hatten Professo­
ren zi rka 6 OOOmal und Assistenten über 
9 OOOmal bei wissenschaftlichen Veranstaltun­
gen referiert. 

Meine Damen und Herren ! Daß die perso­
nellen Ressourcen, die räuml iche und appara­
tive Ausstattu ng, wie auch die Verfügbarkeit 
der finanziellen Mittel, die ja die Rahmenbe­
dingungen für Forschung und forschungsrele­
vante Tätigkeiten im Hochschulbereich bil­
den, bei weitem noch n icht den Stand er­
reicht haben, den wir uns wünschen, ist un­
bestritten. 

Ein Schritt zur Verbesserung der 
finanziellen Lage der Universitäten wurde 
durch die Novelle des UOG vom Dezember 
1 987 gesetzt. Diese Novelle ermöglicht den 
Universitäten den Zugang zu Drittmitteln 
von privater Seite und den Universitätsinsti­
tuten d ie Verfügung über eigene Mittel. Ein 
weiterer Schritt zur Verbesserung der Situa­
tion wird aber auch der vor uns l iegende 
Gesetzesbeschluß sein, erweitert er doch für 
die Hochschullehrer die persönl iche finan­
zielle Möglichkeit, verstärkt am wissenschaft­
l ichen Leben tei lnehmen zu können. 

Der Austausch von Forschungsergebnissen 
mit Universitäten und Forschungszentren im 
Ausland sowie die Mobilität der U n iversitäts­
lehrer und des wissenschaftlichen Nachwuch­
ses sind für die Fortentwicklung von Lehre 
und Forschung von besonderer Bedeutung. 
Von ebensolcher Bedeutung ist die Kenntnis 
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der Li teratur des Auslandes und die Teilnah­
me an internationalen Tagungen. 

Hohes Haus! Wir werden die P robleme, 
wie wir sie heute alle schon kennen, die n icht 
nur Probleme der Zukunft sind, Probleme 
wie Arbei tsplatzsicherung , Humanisierung 
der Arbeitswelt, Harmonisierung von Ökono­
mie und Ökologie, Gesundheitswesen,  Ener­
gieversorgung und so weiter und so fort, nur 
dann lösen können, wenn uns die Wissen­
schaft laufend neue Überlegungen , Ergebnis­
se und Instrumente zur Verfügung stellt. 

Ich glaube, wir können erwarten ,  daß das 
vorl iegende Gesetz durch die Forschungszu­
lage und n icht zuletzt auch durch die vorge­
sehene Verwaltungsvereinfachung dazu bei­
tragen kan n,  die Hochschullehrer zu ver­
stärkte r  Tei lnahme am internationalen Aus­
tausch neuester Forschungsergebnisse zu 
bewegen ,  daß es zu einer Reduzierung der 
Abwanderung aus finanziellen Überlegen 
führen und daß es eine Erhöhung der For­
schungsmotivation und damit eine Erhöhung 
der Forschungsle istung bringen wird. 

Meine F rakt ion wird daher dem Antrag 
der Berichterstatterin, keinen Einspruch zu 
e.rheben, zustimmen. (Beifall bei SPÖ und 
G VP. ) 13.3/ 

Vize präsident Walter Strutzenberger: Wei­
tere Wortmeldungen liegen nicht vor .  

Wünscht noch jemand das Wort? 
dies nicht der Fall .  

Die Debatte ist gesc hlossen .  

Es ist 

Wird von der Frau Berichterstatterin ein 
Schlußwort gewünscht? - Auch dies ist 
nicht der Fall .  

Wir kommen z u r  Abstimmung . 

Bei der A b s t i m  m u n g beschließt der 
Bundesrat mit Stimmeneinhelligkeit, gegen den 
Gesetzesbeschluß des Nationalrates k e i n e n 
E i n  s p r u c h zu erheben. 

Vizepräsident Walter Strutzenberger: Ich 
begrüße den im Hause erschienenen Herrn 
Bundesminister für öffentliche Wirtschaft 
und Verkehr Dr. Streicher sehr herzlich. 
(Allgemeiner Beifall.) 

9. Punkt: Beschluß des Nationalrates vom 
2 1 .  Oktober 1988 betreffend einen Vertrag 

zwischen der Republik Österreich und der 
Italienischen Republik über die wechselseiti­
ge Amtshilfe in Kraftfahrangelegenheiten 
(656 und 757/NR sowie 35811BR der Beila­
gen) 

Vizepräsident Walter Strutzenberger: Wi r 
kommen zum 9. Punkt der Tagesordnung: 
Vertrag zwischen der Republik Österreich 
und der Italienischen Republik über die 
wechselse itige Amtshi lfe in Kraftfahrangele­
genheiten. 

Berichterstatterin ist F rau Bundesrätin 
Achatz. Ich b itte sie um den Bericht. 

Berichterstatterin Kar in Achatz: Herr Prä­
sident! Verehrter Herr Minister !  Meine Da­
men und Herren!  Derzeit besteht im Verhält­
nis zwischen Österreich und Italien keine 
ausreichende Rechtsgrundlage für die gegen­
seitige Information in Kraftfahrangelegenhei­
ten sowie für d ie Vo llstreckung von kraft­
fahrrechtlichen Maßnahmen, wie Aufhebung 
der Zulassung und E ntziehung der Lenkerbe­
rechtigung . D ies führt zu Rechtsunsicherheit 
und Haftungsproblemen, wenn  Kraftfahrzeu­
ge, deren Zulassung in einem Vertragsstaat 
aufgehoben wurde, im anderen Staat ohne 
Neuzulassung verwendet werden. Durch das 
vorliegende Ab kommen verpflichten sich die 
Vertragspartner zur Amtshilfe einschließl ich 
der Vollstreck ung kraftfahrrechtlicher Be­
scheide. 

Dem Nationalrat e rsc h ien bei der Geneh­
migung des Abschlusses des vor liegenden Ab­
kommens d ie Erlassung von besonderen Bun­
desgesetzen im Sinne des Art. 50 Abs. 2 Bun­
des-Verfassungsgesetz zur Überführung des 
Vertragsinhaltes in die innerstaatliche Rechts­
ordnung n icht erforderlich. 

Der Ausschuß für öffentliche Wirtschaft 
und Verkehr hat die gegenständliche Vorlage 
in seiner Sitzung vom 3.  November 1 988 in  
Verhandlung genommen und einstimmig be­
schlossen, dem Hohen Hause zu empfehlen, 
keinen E inspruch zu erheben. 

Als Ergebnis sei ner Beratung stellt der 
Ausschuß für öffentl iche Wirtschaft und Ver­
kehr den A n t r a g, der Bundesrat wolle 
beschließen: 

Gegen den Beschl u ß  des Nationalrates vom 
2 1. Oktober 1 988 betreffend einen Vertrag 
zwischen der Repub li k  Österreich und der 
Ital ienischen Republ ik über die wechselseitige 
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Amtshi lfe in Kraftfahrangelegenheiten wird 
kein Einspruch erhoben.  

Vizepräsident Walter Strutzenberger: Wir 
gehen in d ie  Debatte ein. 

Zum Wort gemeldet hat sich Frau Bundes­
rätin Crepaz. Ich erteile es ihr .  

/3.34 
Bundesrätin Irene Crepaz (SPÖ, Tiro l ) :  

Herr Präsident! Herr  B undesminister! Meine 
sehr verehrten Damen und Herren!  Wie wir 
von der Berichterstatterin gehört haben, be­
steht zurzeit noch ke ine ausreichende Rechts­
grundlage zwischen Österreich und Italien in 
Kraftfah rangelegenheiten. Ich gestatte mir  
nun,  in drei Sätzen Ihre wertvolle Aufmerk­
samkeit für zwei Minuten in Anspruch zu 
nehmen. 

Dieses zu beschließende Gesetz verbessert 
die Amtshilfe zwischen zwei Staaten und ver­
bessert "sicherlich auch die Beziehung zwi­
schen Osterreich und Ital ien .  Italien, einer 
unserer Nachbarstaaten ,  wichtiger HandeIs­
partner und bel iebtes Urlaubsland der Öster­
re icher, rückt uns durch die gegenseitige 
Amtshilfe wieder näher . 

Es wird in Zukunft möglich sein, daß Be­
hördenschreiben von italienischer Seite oder 
von österreichischer Seite direkt von Amt zu 
Amt beziehungsweise an die Einzelpersonen 
gerichtet werden. (Bundesrat lng. N i g I: 
Jetzt ist aber Schluß.' Jetzt sind es schon drei 
Sätze! - Heiterkeit. ) Man so ll nie lügen,  
nicht wahr? - Der Umweg über die Au ßen­
ministerien wird h infäl l ig. 

Solche Vereinbarungen zeigen, wie Europa 
doch immer Schritt für Schritt näherrückt, 
und besonders die Beziehungen zu den Nach­
barländern sollen vertieft und gestärkt wer­
den. 

Diese Kraftfahrangelegenheiten beschrän­
ken sich auf das Verwaltungsrecht und bezie­
hen sich nicht auf das Strafrecht. Der Ver­
trag berührt auch nicht Straftaten wie 
Falschparken in Italien oder zu schnelles 
Fahren, obwohl ich persönlich auch dieses 
für notwendig fände, denn wie wir alle wis­
sen, gibt es immer wieder einige Mitbürger, 
für die Gesetze anscheinend nur dazu da 
sind, sie zu umgehen.  

Also wenn jemand bei  Udine bei  Rot wei­
terfährt oder zu schnell  gefahren ist, wird er 
nicht bis ins Heimatland verfolgt, wie fälsch-

licherweise im Nationalrat beha uptet wurde. 
Mich wundern aber nicht die oftmaligen 
fälschlichen Auslegungen unserer Gesetze, 
sind sie doch amtl icherseits oft so abgefaßt, 
daß nur noch gute Juristen d iese Texte ver­
stehen und richtig interpretieren können. 

Meine Damen und Herren! Dieser Vertrag 
berührt zum überwiegenden Tei l  Kraftfahr­
angelegenheiten im Verwaltungswege, das 
hei ßt, daß Bescheide von Behörden eines 
Vertragsstaates über die Gültigkeit oder Auf­
hebung von Zulassungen von Kraftfahrzeu­
gen in beiden Vertragsstaaten gleichgeste llt 
sind. Auch werden Bescheide von Verwal­
tungsbehörden über Entziehungen der Len­
kerberechtigung in beiden Vertragsstaaten 
vollstreckt. 

Da der Großtei l der Führerscheinabnah­
men wegen Alkoholdelikten erfolgt, muß je­
der aufrechte Staatsbürger diesem Gesetz d ie 
Zustimmung erteilen. Durch �lkohol passie­
ren die meisten Unfälle. In Osterreich ster­
ben jährlich zirka 1 600 und in I talien 7 200 
Menschen auf der Straße . Die Verkehrsunfäl­
le mit Personenschaden kommen noch dazu, 
und "diese Zahlen müssen jeden erschrecken. 
In Osterreich sind es zirka 6 200 und in 
Italien 2 1 8  000 Menschen, die bei  Unfäl len in 
Mitleidenschaft gezogen werden . 

Hoffen wir, daß durch dieses Gesetz auch 
die Verkehrssicherheit verbessert wird und es 
manchen Schwarzfahrern, denen im Heimat­
land der Führerschein abgenommen wurde, 
nicht mehr möglich ist, im Nachbarland 
munter weiterzufahren .  

Wir sind wohl von einer Harmonisierung 
der Verkehrsvorschriften nach wie vor noch 
weit entfernt. Autofahrer und Motorradfah­
rer müssen deshalb bei Grenzübertr itten im­
mer noch die untersch iedlichsten Vorschri f­
ten kennen, um persönliche Nachteile zu  ver­
meiden. Doch dieser Vertrag, dem auch mei­
ne Fraktion die Zustimm ung erteilt, ist 
wieder ein kleiner Schritt in Richtung Har­
monisierung und ein Schritt zu einem besse­
ren Ve�hältnis .. mit Italien. - Danke. (Beifall 
bei SPO und O VP. J /3.38 

Vizepräsident Walter Strutzenberger: Wei­
tere Wortmeldungen l iegen nicht vor. 

Wünscht noch jemand das Wort? 
dies nicht der Fall. 

Die Debatte ist geschlossen. 

Es ist 
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Vizepräsident Walter Strutzenberger 

Wird von der Frau Berichterstatterin ein 
Sch lu ßwort gewünscht? - Auch dies ist 
nicht der Fall .  

Wir kommen zur Abstimmung. 

Bei. der A b s [ i m m u n g beschließt der 
Bundesrat mit Stimmeneinhelligkeit. gegen den 
Beschluß des Nationalrates k e i n e n 
E i n  s p r II c h zu erheben. 

10. Punkt: Beschluß des Nationalrates vom 
21 .  Oktober 1988 betreffend ein Bundesge­
setz zur Erfüllung des Vertrages zwischen 
der Republik Österreich und der Bundesre­
publik Deutschland über den Binnenschiffs­
verkehr samt Anlage und Zusatzprotokoll 
(700 und 756/NR sowie 3582/BR der Beila­
gen) 

Vizepräsident Walter Strutzenberger: Wir 
gelangen zum 10 .  Punkt der Tagesordnung: 
Bundesgesetz zur Erfüllung des Vertrages 
zwischen der Republik Österreich und der 
Bundesrepublik Deutsch land über den Bin­
nenschiffsverkehr samt Anlage und Zusatz­
protokoll .  

Berichterstatterin ist Frau Bundesräti n  
Schicker .  I c h  bitte sie um den Bericht. 

Berichterstatterin Johanna Schicker: Herr 
Präsident ! Herr Minister! Werte Damen und 
Herren!  Nach Artikel 6 des Vertrages zwi­
schen der Republik Österreich und der Bun­
desrepublik Deutschland über den Binnen­
schiffsverkehr samt Anlage und Zusatzproto­
koll ist die Beförderung von Personen und 
Gütern zwischen Häfen des einen Vertrags­
staates durch Sch iffe des anderen Vertrags­
staates (Kabotage) nur mit besonderer Er­
laubnis der jewei ls zuständigen Behörde ge­
stattet. Da h iefür auf österreichischer Seite 
erst die entsprechenden Durchführungsbe­
stimmungen zu schaffen waren, konnte der 
Vertrag im innerstaatlichen Bereich nicht un­
mittelbar angewendet werden; es war deshalb 
eine Beschlußfassung des Nationalrates ge­
mäß Artikel 50 Abs. 2 B-VG erforderlich.  

Durch den vorl iegenden Besch luß wird 
nunmehr die innerstaatliche Vol lz iehbarkeit 
des gesamten Staatsvertrages ermöglicht. Zu 
diesem Zweck zählt er einerseits die Krite­
rien für die Genehmigung von Kabotagelei­
stungen auf und enthält andererseits die E r­
klärung, daß die Bestimmungen dieses Staats­
vertrages nunmehr anzuwenden sind. 

Der Aussch uß für öffentl iche Wi rtschaft 
und Verkehr hat die gegenständl iche Vorlage 
in sei ner Sitzung vo m 3. November 1 988 i n  
Verhandlung genommen und einstimmig be­
sch lossen, dem Hohen Hause zu empfehlen, 
keinen Einspruch zu erheben. 

Als Ergeb nis sei ner Beratung stel lt der 
Ausschuß für öffentliche Wirtschaft und Ver­
kehr den A n t r a g, der Bu ndesrat wolle 
besch ließen: 

Gegen den Beschluß des Nationalrates vom 
2 1 .  O ktober 1 988 betreffend ein Bundesge­
setz zur E rfüllung des Vertrages zwischen 
der Republ i k  Österreich und der Bundesre­
publ ik  Deutsch land über den Binnenschiffs­
verkehr  samt Anlage und Zusatzprotokoll 
wird kein Einspruch erhoben. 

Vizepräsident Walter Strutzenberger: 
Wortmeldungen l iegen nicht vor. 

Wünscht jemand das Wort? - Das ist 
nicht der Fal l .  

Wir kommen zur Abstimmung. 

Bei der A b s t i m  m u n g beschließt der 
Bundesrat mit Slimmeneinhelligkeit, gegen den 
Gesetzesbeschluß des Nationalrates k e i n e n 
E i n  s p r u c h zu erheben. 

1 1 . P unkt: Beschluß des Nationalrates vom 
21 .  Oktober 1988 betreffend ein Bundesge­
setz über die Unterstützung von Haupt- und 
Nebenbahnen, die nicht vom Bund betrieben 
werden (Privatbahnunterstützungsgesetz 
1 988) (655 und 755/NR sowie 3583/BR der 
Beilagen) 

Vizepräsident Walter Strutzenberger: Wir 
gelangen nun zum 1 1 . Punkt der Tagesord­
n ung: Pr ivatbahnunterstützungsgesetz 1 988.  

Berichterstatter ist Herr Bundesrat Gargit­
ter .  Ich bitte ihn um den Bericht. 

Berichterstatter Eduard Gargitter: Herr 
Präsident! Herr Bundesminister !  Meine Da­
men und Herren!  Das geltende Privatbahn­
unterstützungsgesetz, BG BI.  N r. 2861 1 958, 
das bereits wiederhol t  zeitlich verlängert wur­
de, tritt m it 3 1 .  Dezember 1 988 außer Kraft. 
Überdies ist es auch im Hinblick auf den den 
Österreichischen Bundesbahnen gemäß Bun­
desbahngesetz ertei lten gemeinwirtschaftl i­
ehen Tarifermäßigungsauftrag (Tarifverord­
nung) anpassungsbedürftig. Weiters benöti-
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gen d ie schon derzeit gewährten Gütersub­
ventionstarifentschädigungen und Investi­
tionsförderungen eine entsprechende 
Gesetzesgrundlage. 

Mit dem vorliegenden Beschluß des Natio­
nalrat�s wird deshalb vorerst für die nächsten 
zehn Jahre d ie für den Weiterbestand der 
Privatbahnen notwendige gesetzl iche Vorsor-
8.e getroffen .  Dabei wird auf die für die 
Osterreich ischen Bundesbahnen parellel gel­
tenden bundesbahngesetzlichen Regelungen 
für d ie Gewährung und Abgeltung von Tarif­
ermäßigungen Bedacht genommen.  Weiters 
erfo lgt e ine Ei nbeziehung der Gütersubven­
tionstarifentschädigungen und Förderungen 
im Rahmen mittelfristiger Investitionspro­
gramme in das neue Gesetz .  Die Unterstüt­
zungen und Förderungen sind zur Weiterfüh­
rung der P rivatbahnen,  die etwa 1 / 10  der 
Beförderungsleistung der Österreichischen 
Bundesbahnen erbringen, notwendig. 

Der Ausschuß für öffentliche Wirtschaft 
und Verkehr hat die gegenständl iche Vor lage 
in se iner S itzung vom 3. November 1988 i n  
Verhandlung genommen und einstimmig be­
schlossen,  dem Hohen Hause zu empfehlen, 
keinen Einspruch zu  erheben .  

Als E rgebnis  seiner Beratung stel lt der 
Ausschuß für öffentliche Wirtschaft und Ver­
kehr den A n t r a g, der Bundesrat wolle 
beschl ießen: 

Gegen den Beschluß des Nationalrates vom 
2 1 .  Oktober 1 988 betreffend ein Bundesge­
setz über d ie Unterstützung von Haupt- oder 
Nebenbahnen,  d ie n icht vom Bund betrieben 
werden (Pr i  va tbah nunterstü tzungsgesetz 
1 988),  wird kein Einspruch erhoben .  

Vizepräsident Walter Strutzenberger: Wir 
gehen in  die Debatte ein .  

Zum Wort gemeldet hat sich Herr Bundes­
rat P ichler.  Ich erteile es ihm. 

13.44 

Bundesrat Norbert PichIer (SPÖ, Ober­
österreich) :  Herr Präsident!  Herr Bundesmi­
n ister! Meine sehr geehrten Damen und Her­
ren !  D ie Verkehrspolitik nimmt ständig e inen 
höheren Stel lenwert in  unserer heutigen Ge­
sel lschaft ein.  Immer mehr Menschen,  immer 
mehr Politiker interessieren sich für die Ver­
kehrsabwicklung, und jeder, der sich mit dem 
Verkehrsgeschehen beschäftigt, redet heute 
dem öffentl ichen Verkehr  das Wort, i nsbe-

sondere der schienengebundene Verkehr 
spielt dabei eine entscheidende Rolle. Die 
explosionsartige Entwicklung im Straßenver­
kehr hat unsere Natur und damit unsere Um­
welt entsprechend negativ beeinflu ßt. 

In der Vergangenheit galt in der Verkehrs­
politik der Grundsatz der freien Wahl der 
Verkehrsmittel .  Der Markt sol lte die Ausla­
stung unter den verschiedenen Verkehrsträ­
gern regeln .  Daß dieses Konkurrenzdenken 
in der Wirtschaft aber unter vö l l ig falschen 
Startbedingu ngen stattfand, wurde viel zuwe­
nig beachtet. Und unter diesen ungleichen 
Bedingungen hat eben der Straßenverkehr 
der Eisenbahn den Wind aus den Segeln ge­
nommen. 

Wenn der Mensch im Mittelpunkt der Po­
litik zu stehen hat, dann kann die Verkehrs­
politik der Zukunft nur heißen :  Verkehrslen­
kung anstelle der freien Wah l  der Verkehrs­
mittel .  Transportgüter über längere 
Distanzen, schwere Gütertransporte und be­
sonders der Transport gefährl icher Güter 
sind eben am sinnvol lsten mit dem schienen­
gebundenen Verkehr zu bewältigen.  

Damit dieses Ziel  aber erreicht werden 
kann, müßten auch entsprechende Grundla­
gen hiefür geschaffen werden. Der erste 
Schritt wurde mit dem Beschluß des Ausbaus 
der Eisenbahnen in Österreich getätigt. 
Durch das Projekt "Neue Bahn" wird in 
Österreich ein modernes, den Anforderungen 
der Industrie und der Wirtschaft entspre­
chend rasches und sicheres Verkehrsm ittel 
zur Verfügung stehen. 

Bei der Bewältigung des Verkehrsaufkom­
mens spielen aber in Osterreich n icht nur die 
Hauptbah nen eine entscheidende Rolle, son­
dern auch viele Nebenbahnen müssen ihren 
wichtigen Beitrag dazu leisten .  U nd gerade 
im Bereich der Nebenbahnen gibt es eine 
Reihe von Privatbahnen,  die ihren festen 
P latz in der Verkehrspolitik haben. Auf 563 
Kilometern wird der Schienenverkehr von 
zehn Privatbahnunternehmungen betrieben. 
Jährl ich werden dort 6,5 Mill ionen Tonnen 
Güter befördert; vor zeh n  Jahren betrug die 
Beförderungsmenge noch etwa 5 Mil l io nen 
Tonnen. Es ist sehr erfreulich ,  daß h ier  eine 
leichte Steigerung erreicht werden konnte. 

Aber auch für den Perso nenverkehr  spielen 
die Linien der P rivatbahnen eine große Rol­
le, werden dort doch auch jährlich etwa 
1 5  Millionen Menschen befördert . - Diese 
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Leistungen entsprechen etwa e inem Zehntel 
jener Leistungen,  die die Österreichischen 
Bundesbahnen erbringen .  

Aus diesen aufgezeigten Beförderungslei­
stungen läßt sich d ie Bedeutung der Privat­
bahnen für d ie österreich ische Gesamtwirt­
schaft erkennen. Um diese Leistungen aber 
auch weiterführen zu können. ist die Ver län­
gerung der Unterstützungsmaßnahmen ge­
mäß dem vorl iegenden Nationalratsbesch luß  
erforderlich. Das derzeit geltende Privatbahn­
unterstützungsgesetz wurde bereits wieder­
holt zeitlich verlängert und läuft mit E nde 
des Jahres 1 988 aus.  

Mit dem zur Behandlung vorl iegenden Pr  i­
vatbahnunterstützungsgesetz 1 988 so llen  ge­
genüber den bisherigen keine zusätzlichen 
Unterstützungen , sondern lediglich jene wei­
tergewährt werden ,  die die Privatbahnen 
schon gemäß dem Privatbahn unterstützungs­
gesetz 1959 erhalten haben.  Die Best immun­
gen d ieses Privatbahnunterstützungsgesetzes 
1 988 sind dem gemeinwirtschaftlichen Lei­
stu ngsauftrag des Bundesbahngesetzes nach­
gebi ldet. Dit:. Auftragsertei lung wird sich a lso 
an den den OBB ertei lten Aufträgen orientie­
ren ,  gegebenenfalls werden aber auch unter­
sch ied l iche Umstände für die Leistungsaufträ­
ge an die Privatbahnen begründet sein  kön­
nen. 

Der zeitliche Geltungsbereich sieht vorerst 
einen Zeitraum von zehn Jahren vor .  Dieser 
Zeitraum ist einerseits verkehrspolit isch 
überblickbar und gibt andererse its den Pri­
vatbahnen für den Weiterbetrieb eine ausrei­
chende Orientierung. 

Dieses Privatbahnunterstützungsgesetz sol l  
mit 1 .  Jänner 1 989 i n  Kraft treten,  und für 
d ie Vollzugstätigkeit selbst, d ie das neue Ge­
setz erfordern wird , werden keine nennens­
werten finanziellen Mehraufwendungen des 
Bundes anfallen. 

Meine sehr geehrten Damen und Herren !  
Ich  möchte S ie  nicht nur  ersuchen, diesem 
vorliegenden Gesetzesbeschluß des National­
rates Ihre Zustimmung zu geben,  sondern 
auch an Sie appellieren, s ich in der Zuku nft 
noch mehr dafür einzusetzen,  daß eine U m­
gestaltung in der Verkehrspol it ik eingeleitet 
werden kann. 

Besonders was die Sicherheit im Verkehrs­
geschehen anbelangt, gibt es keine Alternati­
ve zum öffentlichen schienengebundenen 

Verkehr. Schauen wir also n icht zu, bis uns 
die Entwick lung von selbst dazu zwingt, son­
dern bemühen wir uns gemeinsam um eine 
rasche Modernisierung der Eisenbahnen in  
Österreich! (BeifaLL bei SPÖ und Ö VP. ) 13.50 

Vizepräsident Walter Strutzenberger: Da 
weitere Wortmeldungen n icht vorliegen,  stel ­
le ich  die F rage, ob noch jemand das Wort 
wünscht. - Dies ist nicht der Fal l .  

Die Debatte ist geschlossen. 

Wird vom Herrn Berichterstatter ein 
Sch lußwort gewünscht? - Das ist ebenfal ls 
nicht der Fall. 

Wir kommen zur Abstimmung. 

Bei der A b s t i m  m u n g beschließt der 
Bundesrat mit Stimmeneinhelligkeit. gegen den 
Gesetzesbeschluß des NationaLrates k e i n  e n 
E i n  s p r u c h zu erheben. 

12.  Punkt: Beschluß des Nationalrates vom 
2 1 .  Oktober 1988 betreffend ein Bundesge­
setz, mit dem das Bundesgesetz über die 
Verkehrs-Arbeitsinspektion geändert wird 
(759/NR sowie 3584/BR der Beilagen) 

Vizepräsident Walter Strutzenberger: Wir 
gelangen nun zum Tagesordnungspunkt 1 2 : 
Bundesgesetz, mit dem das Bundesgesetz 
über die Verkehrs-Arbeitsinspektion geändert 
wird. 

Berichterstatter ist Herr Bundesrat Schach­
ner. Ich bitte ihn um den Bericht. 

Berichterstatter Adolf Schachner: Herr 
Präsident! Herr Minister! Meine sehr verehr­
ten Damen und Herren!  Nach dem Verkehrs­
Arbeitsinspektionsgesetz ist der Bundesmini­
ster für öffentliche Wirtschaft und Verkehr 
verpfl ichtet, dem Nationalrat alle zwei Jahre 
einen Bericht über die Tätigkeit und die 
Wahrnehmungen des Verkehrs-Arbei tsin­
spektorates auf  dem Gebiet des Arbeitneh­
merschutzes vorzulegen. Der vorliegende Be­
schluß des Nationalrates sieht nun mehr eine 
Verlängerung des Berichtszeitraumes für die­
se Berichte auf jeweils vier Jahre vor. 

Der Ausschuß für öffentliche Wirtschaft 
und Verkehr hat die gegenständliche Vorlage 
in seiner S itzung vom 3. November 1988 i n  
Verhandlung genommen und einstimmig be­
schlossen, dem Hohen Hause zu empfehlen, 
keinen Einspruch zu erheben. 
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Als Ergebnis se iner Beratung stel lt der 
Auschu ß für öffentliche Wirtschaft und Ver­
kehr den A n t r a g , der Bundesrat wolle 
beschließen : 

Gegen den Beschluß  des Nationalrates vom 
2 1 .  Oktober 1 988 betreffend ein Bundesge­
setz, mit dem das B undesgesetz über die Ver­
kehrs-Arbeitsinspektion geändert wird, wird 
kein Einspruch erhoben. 

Vizepräsident Walter Strutzenberger: Wir 
gehen in die Debatte ein. 

Zum Wort gemeldet hat sich Frau Bundes­
rätin Edith Paischer. Ich ertei le ihr das Wort. 

13.53 

Bundesrätin Edith Paischer (SPÖ, Ober­
österreich) :  Herr Präsident! Herr Minister! 
Meine Damen und Herren!  Die Organisation 
des Verkehrs-Arbeitsinspektorates, kurz VAl, 
findet ihre Eingl iederung im Bundesministe­
r ium für öffentliche Wirtschaft und Verkehr 
und umfaßt die Sektionen Luftfahrt und 
Schiffahrt, die Eisenbahnbehörde, Post- und 
Telegraphenverwaltung, den Straßenverkehr 
sowie d ie Wirtschaftssektion. Dem VAl ob­
l iegt unter anderem d ie Wahrnehmung des 
gesetzlichen Schutzes der Arbeitnehmer bei 
den genannten Unternehmungen. 

Internationale Übereinkommen der Inter­
nationalen Arbeitskonferenz, die von Öster­
reich ratifiziert wurden, behandeln unter an­
derem: die Nachtarbeit der Frauen, Nachtar­
beit der Jugendlichen im Gewerbe , d ie Ver­
wendung von Bleiwei ß bei Anstrichen, die 
Einrichtung von Verfah ren zur Festsetzung 
von Mindestlohnta ri fen,  die Mindestnormen 
der sozialen Sicherheit, den Muttersc hutz 
und den Schutz sowie d ie Erleichterungen 
für Arbeitnehmervertreter im Betrieb, um 
nur e inige Übereinkommen zu nennen. 

Das heute vorl iegende Gesetz ver langt, daß 
das Bundesministerium für öffentliche Wirt­
schaft und Verkehr aUe vier Jahre dem Na­
tionalrat einen Bericht über d ie Tätigkeit und 
die Wahrnehmungen des Verkehrs-Arbeitsin­
spektorates vorlegen muß .  D ies ist sinnvoll 
und wird sicher auch vom Bundesrat die Zu­
stimmung erhalten. 

Wenn man sich den Bericht des VAl 
durchliest, wird man sich der Aufgabe und 
Wahrnehmung des Verkehrs-Arbeitsinspekto­
rates erst richtig bewußt. Daher meine ich ,  
man so llte den Inspektoren und allen in den 

Abteilungen und Referaten Tätigen bei dieser 
Gelegenheit auch einmal Dank sagen (Beifall 
bei SPÖ und Ö VP) , sind es doch 1 2  897 
Betriebe mit 166 471  Arbeitnehmern, die im 
Berichtszeitraum 1 986/87 insgesamt 5 099 
Überprüfungen ergaben.  

Daß sich unter den 1 8  Arbeitsinspektoren 
auch zwei Frauen befinden ,  ist erfreulich und 
ebenso wichtig und sinnvol l ,  weil 1 2  Prozent 
der rund 1 70 000 Arbeitnehmer F rauen sind 
und die Erfahrung geze igt hat, daß weibliche 
Dienstnehmer ihre Probleme lieber mit einer 
Inspektorin besprechen ,  wobei der Schwer­
punkt bei Fragen des Mutterschutzes und 
Jugendschutzes oder auch bei frauenspezifi­
schen Untersuchungen zu sehen ist. 

Erwähnen muß man auch die zahlreichen 
Anliegen im Bereich des Umweltsc hutzes, die 
vom VAl wahrzunehmen sind, wobei es sich 
um die ordnungsgemäße Sammlung, Lage­
rung, Verwertung und Entsorgung von Ab­
fällen handelt. Regelungen zum Schutz der 
Umwelt müssen aber auch den größtmögli­
chen Schutz für die bete iligten Arbeitnehmer 
gewährleisten. 

Erfreul ich sind d ie in den letzten Jahren 
sinkenden Unfal lzahlen. Sind auch die Vor­
kehrungen der einzelnen Betriebe, ob es um 
Schienen-, Straßen-, Wasser- oder den Luft­
verkehr geht, gut und sind auch d ie erforder­
lichen Absicherungen vorhanden, so kommt 
es dennoch immer wieder zu menschlichem 
Versagen .  Darum werden bei typischen Un­
fall ursachen besondere betriebsspezifische 
und weitreichende Maßnahmen zur Verbesse­
rung des Schutzes von Leben und Gesund­
heit der Arbeitnehmer getroffen.  

Auf dem Gebiet der Planung von Arbeits­
räumen und Arbeitsplätzen wird den Erfor­
dernissen der Ergonomie i m  Wirkungsbe­
reich des Verkehrs-Arbeitsinspektorates 
bereits seit längerer Zeit besondere Aufmerk­
samkeit gesc henkt. Wenn auch die Ausbil­
dung von Arch itekten, Bauingenieuren und 
Designern auf diesem Gebiet noch immer als 
unzureichend bezeichnet werden muß,  so ist 
doch bei Planungsbesprechungen, kommissio­
nellen Verhandlungen und Auskunftsersu­
chen in zunehmendem Maß eine Bereitschaft 
zur Auseinandersetzung mit diesen E rkennt­
nissen und eine Sensibi lisierung insbesondere 
des bezeichneten Personenk reises für dieses 
Problem festzuste llen. Dadurch wird es in 
zunehmendem Maße leichter, die E rfüllung 
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der aus diesem Blickwinkel vom V AI geste ll­
ten Forderungen zu erre ichen.  

Die Kennzeichnung der Situation trifft 
auch auf das innerbetriebl iche Geschehen im 
Bereich der  vom Arbeits inspektorat betreuten 
Betriebe zu. In diesem Bereich konnte durch 
Schulungen sowie durch Informations- und 
Erfahrungsaustausch, wobei das VAL unter­
stützend mitwirkt, bei Hochbautechnikern,  
be i Planern und Vorgesetzten d ie für d ie 
Erfordern isse der Erforschung des menschl i­
chen Arbeitsverhältnisses notwendige Aufge­
schlossenheit erreicht und das erforderl iche 
Verständnis geweckt werden. 

Die E inführung von P lanungsvorbespre­
chungen unter Tei lnahme des Verkehrs-Ar­
beitsinspektorates im Bereich der Post- und 
Telegraphenverwaltung, d ie Einrichtung eines 
Ergonomieausschusses für d ie Großbauvor­
haben. die Berücksichtigung ergonomischer 
Erkenntnisse bei der Gestaltung von Fahr­
zeugen und so weiter sollen als Beispiele für 
d ie Entwickl ung angeführt werden. 

Für die Zukunft gilt, daß Schulungen über 
bestehende Vorschriften weiter intensiviert 
werden. Robotsteuer:�ngen, Automatisierung 
und elektronische Uberwachungseinrichtun­
gen in der Arbeitswelt der Verkehrsbetriebe 
bedingen immer mehr Informationsverarbei­
tung. Das Verkehrs-Arbeitsinspektorat wird 
ebenso seinen Beitrag le isten und, wo erfor­
derlich ,  auch verstärken. 

Absch lie ßend: Wir hoffen wohl alle, daß es 
zu keinen schwerwiegenden U nfäl len in d ie­
sem großen Wirkungsbereich kom men möge. 
(Beifall bei SPÖ und Ö VP. ) 14.00 

Vizepräsident Walter Strutzenberger: Letz­
te Wortmeldung: Herr Bundesrat Köpf. Ich 
ertei le ihm das Wort. 

14 .00 

Bundesrat Peter Köpf (SPÖ, Salzburg): 
Herr Präsident !  Sehr geehrter Herr Minister !  
Meine sehr geehrten Damen und Herren !  
Wenn wir,  die sozialistische Fraktion ,  gleich 
zwei Redner zu diesem Thema ans Redner­
pult schicken ,  so soll  damit die Wichtigkeit 
der Tätigkeit des Arbeitsinspektorates, kurz 
" VAl" genannt, unterstrichen werden. 

Es handelt sich immerhin um nahezu 
1 70 000 Menschen, deren Arbeitsplätze. de­
ren Arbeitsumwelt durch d iese Tätigkeit stark 
beeinflußt werden, verbessert werden, und a l l  

das, was meine Vorrednerin so sachkundig 
dargelegt hat, ist letzten Endes auch die Fol­
ge dieser Tätigke it. Es handelt sich um jene 
Menschen ,  die in den meisten Fällen auch 
für die Öffentlichkeit, für die Gesamtheit der 
Österreicherinnen und Österreicher und auch 
für unsere Gäste Tag und Nacht im E insatz 
sind. Deshalb ist es schon der Mühe wert, 
darauf zu achten,  daß sie auch entsprechende 
Arbeitsbedingungen vorfinden , zumal sie ei­
nen Großtei l ihres Lebens auf d iesen Arbeits­
plätzen verbringen. 

Sie gestatten mir zu sagen,  daß mich die 
Buchstaben "VAl" ein b ißchen in Urlaubs­
stimmung versetzen, wei l nämlich ein wun­
derschöner Palmenstrand , der einzige Euro­
pas, an der Ostküste der I nse l Kreta diese l­
ben Buchstaben trägt. Aber ich werde von 
dieser Urlaubsstimmung sozusagen wieder 
zum Ernsten übergehen. Es sind gerade die 
Bahnen, Straßenbahnen, Seilbahnen, Auto­
busse und so weiter, die Dienstneh mer in 
d iesen Bereichen, d ie den Menschen die 
Fahrt in den Urlaub ermöglichen und daher, 
so glaube ich, doch auch ein Anrecht auf 
entsprechende Arbeitsplätze haben. 

Bezüglich der Intensität der Tätigkeit der 
Arbeitsinspektoren darf ich doch sagen,  daß 
nahezu 1 0  000 Beanstandungen notwendig 
waren. Weiters darf ich vielleicht auch sagen, 
daß der Bund - es handelt sich ja um viele 
Arbeitsplätze aus dem Bereich des Bundes im 
weiteren Sinne - ebenfalls immer wieder 
danach trachten sol l ,  daß die Arbeitsplätze 
entsprechend großzügig ausgestattet sind. Ich 
kenne so manchen Arbeitnehmer des Bundes, 
im Bereich der Bundesbahnen etwa, der 
wirklich noch irgendwo in einem unzumutba­
ren Kammer! sitzt. Ich wei ß  schon, daß das 
Geld manches Mal feh lt ,  aber es gibt viele 
Bereiche, wo man einmal  darüber nachden­
ken sollte, ob es ' genügt, dem Gesetz Rech­
nung zu tragen, oder ob es nicht besser wäre, 
doch eine Möglichkeit zu finden, Verbesse­
rungen anzubringen. 

Ich glaube, ganz wichtig sind die Bemü­
hungen im Bereich der Ergonomie, näml ich 
die Bemühungen um neue Erkenntnisse auch 
im Bereich der Arbeitsplätze - angefangen 
beim einfachen Arbeitsstuh l  bis hin zum 
Ausmaß der Arbeitseinrichtungen und so 
weiter - ;  um neue Erkenntnisse, wissen­
schaftliche E rkenntnisse, die letzten E ndes 
doch dazu führen so llten ,  Gesundheitsschä­
den hintanzuhalten. Natürlich - und das ist 
nicht zu unterschätzen - können wir auch 
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bessere Leistungen bekommen, dürfen sie 
auch erwarten ,  wen n  die Arbeitsbedingungen 
optimal sind. Hier ist also ein unmittelbarer 
Zusammenhang gegeben, und deshalb glaube 
ich, hier zu investieren von seiten der öffent­
l ichen Hand, wäre durchaus eine Möglichkeit, 
zu  rationalisieren und eben die neuen Er­
kenntisse einzuführen. 

Als sehr erfreulich hinstellen darf ich die 
Tatsache , daß die Zahl der Unfälle drastisch 
gesunken ist. Man muß beobachten und ab­
warten ,  ob sich d ieser Trend tatsächlich fort­
setzt, was ja zu wünschen wäre. Jetzt kann 
man aber auf alle Fälle einmal sagen, daß die 
Zahl der U nfälle beträchtl ich gesunken ist, 
die Zahl der tödlichen U nfäl le i n  einem Jahr 
sogar halbiert wurde, nämlich von 32 auf 1 6  
Unfälle. Die Anzahl der Unfälle von 1 000 
Arbeitnehmern ist im Jahre 1 987 von 103 auf 
47 Unfäl le gesun ken. (Zwischenruf des Bun­
desrates Ing. N i g l. ) Ich weiß ,  Herr Bundes­
rat, daß Sie immer m it mir mitdenken, und 
ich danke Ihnen dafür sehr. (Bundesrat Ing. 
N i g I: Ich denke immer für dich.') Ja, mit­
denken. 

Dieser Trend ist sehr erfreulich und 
schließt natürlich mit ein, daß wesentl iches 
Leid der Menschen gelindert werden konnte 
beziehungsweise überhaupt n icht eingetreten 
ist. Deshalb sol l  man wirklich Dank sagen für 
diese oft nicht leichte Aufgabe, denn es ist 
nicht immer so, daß ein Arbeitsinspektor -
wir kennen das ja aus der Wirtschaft, aus den 
anderen Bereichen der Wirtschaft - von 
vornherein gerne gesehen ist , weil er Verän­
derungen verlangt ,  Veränderungen, die sich 
finanziell auswirken und auf der anderen Sei­
te auf manch l iebgewonnene Eigenart des 
Mitarbeiters selbst abzielen. Im ersten Au­
genblick erkennt der Arbeiter vielleicht gar 
n icht die Notwendigkeit der Veränderung, er 
hat es ja schon immer so gemacht. Der Ar­
beitsinspektor muß sich durchsetzen, muß ar­
gumentieren ,  dafür werben, und dazu 
braucht er selbst auch freundliche Arbeitsbe­
d ingungen. 

Meine sehr geehrten Damen und Herren !  
Ich möchte doch noch eine Überlegung an­
schließen. Mir wurde vor kurzem von einem 
Fachmann aus dem Eisenbahnbereich gesagt, 
daß wir feststel len m üssen, daß die meisten 
tödlichen Unfälle jetzt eigentlich nicht mehr 
direkt am Arbeitsplatz geschehen ,  sondern 
auf dem Weg von und zur Arbeit - wie das 
im Gesetz . heißt - .  Die Zahl der tödl ichen 
Unfälle auf dem Weg von und zur Arbeit hat 

die Zahl der tödl ichen Unfäl le am Arbeits­
platz also bereits übertroffen . 

Man beden ke doch,  welch gefährliche Ar­
beiten ausgeführt werden .  Das klassische Bei­
spiel dafür ist ja der Verschieber, der M itar­
beiter der Bundesbahnen ,  der zwischen den 
Zügen und Waggons herumspringen muß,  
ankoppeln muß .  Wenn man sich vorstellt, 
daß der Straßenverkehr schon gefährl icher ist 
als der Beruf eines Verschiebers, der zugege­
benermaßen natürl ich, so weit das überhaupt 
mögl ich ist, erleichtert wurde, dann kann 
man sich vorstellen ,  daß es sicher n icht Auf­
gabe des Arbeitsinspektorates sein wird , den 
Verkehr sozusagen auch noch miteinzubezie­
hen,  dann kan n  man sich vorstellen, welche 
Aufgaben an uns, an den Gesetzgeber,  ge­
stellt werden .  

W i r  wissen aber, daß wir i n  der Person des 
zuständigen Ministers eigentlich einen sehr, 
sehr aufmerksamen Beobachter der Umge­
bung, der näheren und weiteren Umgebu ng, 
der anderen Staaten haben,  der wirklich sehr, 
sehr v iele In itiativen setzt. 

Es müssen ja n icht immer gleich Ideen 
sein,  die dann 4 000 S kosten ,  Herr Minister ,  
sondern die vielleicht etwas anders sind, wo­
bei wir wissen,  daß gerade die Nahverkehrs­
lösungen beziehungsweise alle Maßnahmen 
betreffend den Nahverkehr von ganz großer 
Bedeutung sind. Ich m u ß  sagen :  Jawohl, man 
muß d iese Ideen in unser Land bringen .  Na­
türlich ist jeder aufgerufen, wen n  er im Aus­
land ist , sich anzusehen, was sich andere Län­
der, andere Nationen diesbezüglich überle­
gen. 

Mit diesen Worten darf ich mich sehr, sehr 
herzlich auch bei den Herren des VAl bedan­
ken, und ich hoffe, daß diese Tätigkeit eine 
erfolgreiche Fortsetzung findet. (Beifall bei 
der SPÖ und bei Bundesräten der Ö VP. ) 1 4 . J I  

Vizepräsident Walter Strutzenberger: Ich 
erteile nunmehr Herrn Bundesminister D r. 
Streicher das Wort. 

14 . /1  

Bundesminister für öffentliche Wirtschaft 
und Verkehr D ipl.-Ing. D r. Rudolf Streicher: 
Herr Präsident! Hoher B undesrat! Wäre ich 
nicht auf die 4 000 S angesp rochen worden ,  
hätte ich mich nicht zu  Wort gemeldet. Ich 
tue d ies deshalb, um hier festzustel len,  daß 
ich nie von 4 000 S gesprochen habe. (Zwi­
schenruf des Bundesrates lng. N i g l.) Viel-
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mehr ist richtig, daß sich durch die Bevölke­
rungsbewegungen in den nächsten 30 Jahren 
eine Menge mehr Bewegung in den Ballungs­
räumen abspielen muß und daß ich vorsorg­
lich, d iese Situation berücksichtigend , eine 
Novelle eingebracht habe , die den Gemein­
den die Parkplatzbewirtschaftung ermöglicht. 

B isher war es nur  möglich, mit e iner  Park­
scheibe oder mit dem in Wien üblichen Zah­
lungsschein die Parkplatzbewirtschaftung zu 
betreiben. Das hat in vielen Städten dazu 
geführt, daß die Garagen leer waren , und 
over Tag war alles verparkt. N un sollen alle 
Formen der Parkplatzbewirtschaftung ermög­
licht werden, je nachdem, wie es der entspre­
chende Bürgermeister will, etwa mit Parksäu­
len, oder in Unz denkt man an Parkautoma­
ten.  

Dann bin ich gefragt worden ,  was ich vom 
schwedischen Model l  halte. Ich kenne das 
schwedische Modell. Dort gibt es Kombina­
tion mit öffentlichen Verkehrsmitteln und ei­
ner Autoberechtigungskarte. Man kann alter­
nativ wählen, fährt man mit dem Auto oder 
fährt man mit der Straßenbahn, und da zum 
Nul ltarif. So etwas gibt es auch in Zürich. 
Dort fährt man bei den Einfallstraßen mit 
der gelösten Parkkarte in  ein Parkhaus, dann 
kann man das öffentliche Verkehrsmitte l 
nehmen und entlastet somit den ruhenden 
Verkehr.  

Bitte nur ein Beispiel  aus Unz: In Unz 
wird es 20 1 1  - die Zahl wei ß  ich auswendig 
- 52 P rozent weniger Bewohner im Kernbe­
reich geben. Es gibt eine Stadtflucht, alles 
geht an den Stadtrand . Es gibt erheblich 
mehr Bewegungen. Heute sind es pro Person 
2,3 Fahrten pro Tag, wovon 1 ,3 zwingenden 
Charakter und 0,8 Freiwilligkeitscharakter 
haben. 

Also das muß man, wenn man strategisch 
p lant, wenn man strategisch denkt, berück­
sichtigen .  Ich habe nur das, was ich in diesem 
Zusam menhang machen kann, getan ,  nämlich 
d ie gesetzlichen Voraussetzungen geschaffen, 
daß jeder Bürgermeister nach seinen  Bedürf­
n issen das durchführen kann. 

Ich könnte das mit den 4 000 S gar nicht 
tun; Sie wissen das ja in diesem Haus. Daher 
ist d ieser Seitenhieb betreffend die 4 000 S, 
welche die Reporterin in den Vordergrund 
gestellt hat - das passiert halt, ich b in  noch 
nicht ausreichend u mgeschult vom Manager 
zum Politiker, hin und wieder passiert einem 

so etwas - ,  n icht rich itg. Ich möchte hier 
feststel len:  Die genannten 4 000 S, dieser Be­
trag stammt wahrlich nicht von mir .  (Beifall 
bei der SPÖ und bei Bundesräten der Ö VP. ) 
/ 4 . 1 4  

Vizepräsident Walter Strutzenberger: Ich 
begrüße den im Hause erschienenen Herrn 
Wirtschaftsminister Robert Graf sehr herz­
l ich. (Allgemeiner Beifall. ) 

Weitere Wortmeld ungen l iegen nicht vor. 

Wünscht noch jemand das Wort? - Es ist 
dies nicht der Fall. 

Die Debatte ist gesch lossen.  

Wird vom Herrn Berichterstatter e in 
Schlußwort gewünscht? - Dies ist  ebenfalls 
nicht der Fall .  

Wir kommen zur Abstimmung. 

Bei der A b s t i m  m u n g beschließt der 
Bundesrat mit Stimmeneinhelligkeit, gegen den 
Geselzesbeschluß des Nationalrates k e i n e n 
E i n  s p r u c h zu erheben. 

13. Punkt: Beschluß des Nationalrates vom 
20. Oktober 1 988 betreffend ein Bundesge­
setz, mit dem das Bergbauförderungsgesetz 
1979 geändert wird ( 191lA und 7311NR so­
wie 3585/BR der Beilagen) 

Vizepräsident Walter Strutzenberger: Wir 
gelangen zum 1 3 . Punkt der Tagesordnung: 
Bundesgesetz, mit dem das Bergbauförde­
rungsgesetz 1 979 geändert wird .  

Berichterstatter ist Herr Ing. Ludescher. 
Ich bitte ihn um den Bericht. 

Berichterstatter Ing. Georg Ludescher: 
Herr Präsident ! Herr Minister!  Hoher Bun­
desrat! Für den österreichischen Bergbau, der 
nach wie vor für die Versorgung der heimi­
schen Wirtschaft mit mineralischen Roh- und 
Grundstoffen große Bedeutung hat, ergaben 
sich in den letzten Jahren vor allem durch 
den weltweiten Preisverfall bei mineralischen 
Rohstoffen und die überaus schwache Notie­
rung des Dollars Schwierigkeiten. Dadurch 
ger iet europaweit e ine größere Anzahl von 
Bergbaubetrieben in wirtschaftl iche Bedräng­
nis. In Österreich waren davon vor allem die 
Erz- und Kohlenbergbaubetriebe betroffen.  

Durch Gewährung von Beihilfen nach dem 
Bergbauförderungsgesetz 1 979 war es zwar 
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möglich, bei den inländischen Bergbaubetrie­
ben Rational isierungs- und Modernisierungs­
maßnahmen im erforderlichen Maß einzulei­
ten .  Dazu bedarf es jedoch auch in Hinkunft 
des E insatzes erheblicher finanziel ler Mitte l ,  
die im Rahmen der Bergbauförderung zur 
Verfügung gestellt werden sollten. Außerdem 
muß weiterhin gewährleistet sein ,  daß auch 
für die Suche nach mineralischen Rohstoffen 
sowie für die Erschlie ßung und Untersu­
chung neu aufgefundener Vorkommen Mitte l 
aus der Bergbauförderung bereitgestellt wer­
den . 

Aus d iesem Grund so l l  mit dem vorliegen­
den Beschluß des Nationalrates die Geltungs­
dauer des mit Ende des Jahres auslaufenden 
Bergbauförderungsgesetzes 1 979 um weitere 
fünf  Jahre verlängert und vorgesehen wer­
den, daß Beihilfen zur S icherung des Bestan­
des an inländische Bergbaubetriebe gewährt 
werden können , d ie bergfreie mineralische 
Rohstoffe gewinnen oder aufbereiten,  wo­
durch in Hinkunft auch der E isenerzbergbau 
miterfaßt würde. Au ßerdem soll klargestel lt  
werden, daß allfäl lige vom Bund für die Dau­
er des am 3 1 .  Dezember 1 988 auslaufenden 
Bergbauförderungsgesetzes 1 979 übernomme­
ne Verpflichtungen nicht verlängert werden. 

Der Wirtschaftsausschuß hat die gegen­
ständliche Vorlage in seiner Sitzung vom 
3 .  November 1 988 in Verhandlung genom­
men und einstimmig beschlossen, dem Hohen 
Hause zu empfehlen, keinen Einspruch zu 
erheben. 

Als Ergebnis seiner Beratung ste llt der 
Wirtschaftsausschuß somit den A n t r a g, 
der B undesrat wolle beschließen: 

Gegen den Beschluß des Nationalrates vom 
20. Oktober 1 988 betreffend ein Bundesge­
setz, mit dem das Bergbauförderungsgesetz 
1 979 geändert wird, wird kein E inspruch er­
hoben. 

Vizepräsident Walter Strutzenberger: Wir 
treten in die Debatte ein. 

Zum Wort gemeldet hat sich Herr Bundes­
rat Ing. Nigl . Ich erteile ihm das Wort. 

14.18 

Bundesrat Ing. Anton Nigl (ÖVP, Steier­
mark): Verehrter Herr Präsident! Herr Min i­
ster! Meine Damen und Herren!  Der notwen­
digen Novellierung des Bergbauförderungsge-

setzes lagen beziehungsweise l iegen eine 
Reihe von Fakten zugrunde. Die wichtigsten: 

1 .  Das Bergbauförderungsgesetz 1 979 ist 
hinsichtlich seiner Geltungsdauer mit 
3 1 .  Dezember 1 988 begrenzt. 

2. Der E isenerzbergbau kann nach der der­
zeitigen Gesetzeslage nicht gefördert werden .  

3. Sowohl in der Gesetzgebung als  auch in 
der Vo llziehung gibt es ein k lares Bekenntnis 
zur Bergbauförderung. Dies kommt bezie­
hungsweise kam in jü ngster Zeit sowohl in  
der Regierungserklärung vom 28 .  Jänner 
1 987 vor dem Nationalrat als auch durch 
gro ßkoal itionäre Anträge, zu letzt durch den 
Initiativantrag der Abgeordneten Burgstal ler, 
Scheucher und Genossen, im Nationalrat 
zum Ausdruck. 

4. Die volkswirtschaftl iche und neutralitäts­
l?0litische Bedeutung der Bergbautätigkeit i n  
Osterreic h dürfte allgemein unbestritten sein,  
insbesondere im Hinblick auf die Versor­
gungssicherheit mit Rohstoffen und Energie. 
Daß dabei Devisen gespart und Arbeitsplätze 
gesichert werden, ist ebenfal ls wirtschaftspo li­
tisches Allgemeingut. 

5 .  Überkapazitäten auf den internationalen 
Rohstoffmärkten haben seit den achtziger 
Jahren zu starken Preisverfällen vieler mine­
ral ischer Rohstoffe geführt. So lagen die 
Preise für Blei- und Zinkerze im Jahre 1987 
auf ihrem tiefsten Stand seit 1 945. D ie Preise 
für importiertes Eisenerz gingen von 1 985 
auf 1 986 um rund 28 Prozent und ein Jahr 
später noch einmal um weitere 14 Prozent 
zurück .  

Der Verfal l  der Dollar-Schill ing-Parität seit 
1 985 hat bei vielen Bergbaubetrieben zusätz­
l iche Verschärfungen ihrer wirtschaftl ichen 
Lage verursacht. So war es vielen europäi­
schen Bergbaubetrieben nur durch staatliche 
Subventionen möglich zu überleben . In 
Österreich hingegen hat die staatliche Berg­
bauförderung von 1 975 bis 1988 von 
284 Mil l ionen auf 1 05 Mill ionen Schilling ab­
genommen. 

6. Die EG anerkennt Beihilfen nur dann, 
wenn sie für Forschungsaktivitäten, für Um­
weltschutzmaßnahmen, für die Milderung so­
zialer Härten bei U mstrukturierungen oder 
für die Stützung des heimischen Bergbaues 
aufgewendet werden .  Föderungen des öster­
reichischen Bergbaues sind daher - und das 
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ist auch für die Zukunft wichtig - EG­
konform. 

Im Hinblick auf das Gesagte ist es als posi­
tiv anzumerken,  daß die zuständigen Herren 
Ressortminister Graf, Lacina und Streicher 
gemeinsam mit dem Herrn Bundeskanzler 
schon im Sommer des heurigen Jahres über­
eingekommen sind, für das Budget 1 989 ei­
nen wesentlich höheren Ansatz für die Berg­
bauförderung vorzusehen. 

Mit der Novel l ierung des Bergbauförde­
rungsgesetzes 1 979 werden schließl ich d ie 
rechtlichen Voraussetzu ngen dafür geschaf­
fen ,  daß dem Eisenerzbergbau erstmals För­
derungsmittel bereitgestellt werden können 
und daß damit ab dem Jahre 1 989 die Be­
standsicherung des steir ischen Erzberges, des 
"eisernen Brotlaibes" , wie wir ihn auch nen­
nen. möglich gemacht wird.  Für die Steier­
mark , d ie sich seit vielen Jahren um eine 
Aufstoc kung der Bergbauförderung und um 
die E inbeziehung des Erzberges bemühte, 
darf ich d ie Erfü llung d ieses Anliegens dank­
bar vermerken. 

Die Zukunft des österreichischen Bergbau­
es ist zweife llos e in  nationales Anl iegen, 
wenngleich die Steiermark mit dem weststei­
rischen Kohlenrevier und mit dem Erzberg 
das Schwergewicht hat. Dem Beschluß des 
Nationalrates betreffend die Novellierung des 
Bergbauförderungsgesetzes zuzustimmen ist 
uns daher ein besonderes Anliegen. Das 
drückt sich auch darin aus, daß sich gleich 
drei Steirer zu d iesem Punkt zu Wort gemel­
det haben .  Dem steirischen und dem gesamt­
österreichischen Bergbau ein herzhaftes 
Glückauf! (Beifall bei ÖVP und SPÖ. ) 1 -+ .23 

Vizepräsident Walter Strutzenberger: Als 
nächstem erteile ich Herrn Bundesrat 
Schachner das Wort. 

1423 

Bundesrat Adolf Schachner (SPÖ, Steir­
mark) :  Herr P räsident !  Herr Minister! Meine 
sehr verehrten Damen und Herren!  Den 
Worten meines Vorredners, des Kollegen 
N igl, möchte ich in seiner Punktuation nur 
noch einen P unkt hinzufügen: Die Steier­
mark und Österreich insgesamt sind zwar mit 
Schätzen mengenmäßig gesegnet, das trifft 
aber nicht auf ihre Konzentration oder auf 
ihre Ergiebigkeit zu. 

Das steirische Erz hat nun einmal nach der 
Flotation einen Fe-Gehalt von 3 1  Prozent, 

wohingegen Brasilerze unaufbereitet mit 
65 Prozent importiert werden können. Was 
das für einen Stahlherstel ler bedeutet, kann 
man erst dann ermessen, wenn man sich ver­
gegenwärtigt, daß da, grob gesprochen.  der 
doppelte Fe-Gehalt vorliegt. Das hei ßt, daß 
ich nur die halbe Energie brauche, um den 
Ofen in Betrieb zu halten und den Schmelz­
vorgang einzuleiten. daß ich nur die halbe 
Menge an Zusch lagstoffen brauche. ergo des­
sen hinterher dann nur d ie Hälfte Menge an 
Schlacke wegräumen muß und be im Antrans­
port nur für d ie Hälfte des Gewichtes zu 
bezahlen habe. 

Das alles hat dazu geführt, daß der steir i­
sche Erzberg - Kollege N igl nannte ihn den 
.. steirischen Brotlaib" , wie wir das al le in der 
Steiermark tun - nicht mehr in Würde 
steht, wie der Bergmann sagt . Das heißt also, 
daß der Bergbau Verluste einfährt, und das 
nicht erst seit heute oder seit gestern, son­
dern nun schon seit geraumer Zeit, se it meh­
reren Jahren. 

Wenn man sich vergegenwärtigt, daß der 
stei rische Erzberg nac h dem Kriege, in  den 
fünfziger Jahren, noch 5 000 Arbeiter be­
schäftigte und daß d iese Zahl auf etwa 750 
abgesunken ist, daß die Produktivität ins Un­
ermeßl iche gesteigert wurde, dann kann man 
ungefähr ermessen, was sich auf diesem Sek­
tor getan hat. 

Ähnlich verhält es sich be i der Kohle.  Wir 
haben heute nur mehr zwei bedeutende Ab­
baugebiete. Es ist das einerseits das Haus­
ruck viertel in Oberösterre ich an der Grenze 
zu Salzburg, und es ist das auf der anderen 
Seite die Weststeiermark, von der auch Kol­
lege Nigl  heute schon gesprochen hat. 

Meine sehr verehrten Damen und Herren! 
Als ich zu arbeiten begann und als Lehrling 
in den Jugendvertrauensrat gewählt wurde, 
da habe ich mich mit vielen Kol legen getrof­
fen ,  die aus Bergbaustandorten , die damals in 
Würde standen ,  von denen jeder sprach,  ka­
men, die wir heute eigentlich gar nicht meh r  
kennen. 

Ich darf hier nur einige Orte anführen , die 
mir gerade so in den Sinn kommen: Seegra­
ben, Fohnsdorf, Langau in Niederösterreich, 
Grünbach - der einzige Steinkohlenbergbau 
- ,  Pölfingbrunn und das Lavanttal :  das alles 
ist bereits geschlossen ,  nicht ausgekohlt, aber 
zumindest wirtschaftl ich nicht mehr gewinn­
bar und deshalb geschlossen. 
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Wie sieht es mit der weststeirischen Kohle 
aus? - Sie hat - und das ist eine Schuld der 
Natur und glücklicherweise diesmal nicht der 
Po l it iker - einen Heizwert von etwa 3 000 
bis 3 200 Kiloka lorien, während die Stein­
kohle einen so lchen von 7 000 bis 8 000 Ki­
lokalorien hat. Ich meine Steinkohle und An­
thrazit. Auch daran können Sie erkennen, 
daß wir von der Natur in dieser Hinsicht 
nicht sehr gesegnet wurden. Trotzdem ist die­
se Koh le hervorragend dafür geeignet, daß 
man sie "verstromt" , das hei ßt, daß man 
nicht teures Erdöl importiert und dafür 
österreichisc he Schill inge ins Ausland gibt, 
sondern daß diese Kohle. im Tagbau vorzugs­
weise , weil  das bill iger ist, gewonnen wird 
und in steirischen Kraftwerken "verstromt" 
werden sollte. Die Betonung l iegt auf dem 
Wörtchen "sollte" , denn das ist nur in sehr 
bescheidenem Ausmaß der Fall. 

Es ist bei Gott nicht einzusehen, daß steiri­
sche Kumpel auf ihrer Kohle sitzenbleiben,  
hingegen steirische Kraftwerke mit  Öl oder 
importierter Steinkohle betrieben werden 
müssen .  Da, glaube ich ,  sol lte ein gewisses 
Umdenken einsetzen .  denn für den Haus­
brand ist d ie steirische Koh le nicht mehr in  
entsprechender Menge abzusetzen .  

Neben dem geringen Heizwert, den sie hat, 
hat sie einen hohen Schwefelantei l .  Das ist 
bei Braunkohle ganz al lgemein so , und das 
verb ietet in Anbetracht der Umweltsensibi l i­
tät, die uns al le überkommen hat, zu Recht 
überkommen hat, daß in EinzelfeuerungssteI­
len d iese Kohle verbrannt wird . 

Ganz anders wäre das bei Gro ßanlagen, wo 
man durch NachschaItung entsprechender 
Fi lter- und Waschanlagen den Schwefel aus 
der Abluft herausfiltern könnte . Da wird , so 
hoffe ich, doch ein gewisses Umdenken ein­
treten, sodaß mehr steirische Kohle in  steiri­
schen Kraftwerken ., verstromt" wird und 
nicht Strom zugekauft oder mit anderen im­
portierten Energieträgern gewonnen wird. 

Erlauben Sie mir einen kleinen Rückblick.  
Ich habe vor kurzem in einer Fernsehsen­
d ung gesehen, wie steirische Knappen im 
Jahre 1947 eine Sonderschicht eingelegt ha­
ben, um den Wienern Kohle für die Heizung 
zu l iefern. Das ist als hervorragende Tat, als 
hervorragende Leistung, die dem Wiederauf­
bau Österreichs diente, besonders gewürdigt 
und hervorgehoben worden. Heute würde, 
wenn die steirischen Kumpel einen Zug nach 
Wien abfertigen würden, der den Wienern 

Kohle bringen so ll ,  das eher Häme hervorru­
fen, insbesondere bei den Grünen, die sich ja 
im Nationalrat diesem Gesetze nicht anschl ie­
ßen wol lten .  

E s  ist zu  begrüßen, d a ß  der steir ische Erz­
berg jetzt erstmals in die Förderu ng einge­
bunden wurde. und es ist weiter zu begrü­
ßen, daß - materiell betrachtet - eine Auf­
stock ung der Bergbauförderungsmittel von 
voraussichtlich 1 05 auf 205 Millionen Schil­
ling stattfindet, we nngleich das kein Spitzen­
bedarf ist, wenn ich mich so ausdrücken darf, 
denn im Jahre 1 975 - noch vor Inkrafttre­
ten des jetzt zur Novel l ierung anstehenden 
Gesetzes - sind bereits 284 Mill ionen Schil­
ling zur Stützung des heimischen Bergbaues 
und zur Bedeckung eines volkswirtschaftlich 
und neutralitätspolitisch wichtigen Wirt­
schaftszweiges aufgewendet worden.  

Meine sehr verehrten Damen und Herren !  
Noch ein Wort zur Bleiberger Bergwerksuni­
on, d ie auch schon im Bericht hervorgehoben 
wurde . Würde die Bleiberger Bergwerksunion 
einen Dollarwert vorfinden, dessen Aus­
tauschverhältnis gegen Schil l ing 1 : 1 7  betrü­
ge , dann würde die Bleiberger Bergwerksuni­
on keine Verluste haben.  

S ie sehen also, meine Damen und Herren, 
wie abhängig man von Geldwertparitäten ist 
beziehungsweise wie stark Weltmarktverhält­
nisse unser Heimatland betreffen.  

Auch bei  der Bleiberger Bergwerksunion 
wurde in  den letzten zwei Jahren der  Beleg­
schaftsstand annähernd halbiert. Die Anfüh­
rung dieser Zahlen möge zeigen, daß man 
hier nicht Struktur konserviert, daß man den 
österreichischen Bergbaubetrieben nicht Ster­
behilfe gibt durch d iese 205 Millionen Schil­
l ing, wie das einmal fälschlicherweise gesagt 
wurde, sondern daß Geld zur Erhaltung die­
ser Betriebe, zur Rationalisierung der Betrie­
be, zur Exploration und zur Vorbereitung 
der Gewinnung sinnvol l  aufgewendet wird . 

Neben dem Eisenerzbergbau, neben den 
Kohlebetrieben und der Bleiberger Berg­
werksunion gibt es noch eine Reihe kleinerer 
privater Bergbaubetriebe, d ie ebenfalls durch 
diese Förderung am Leben erhalten bezie­
h ungsweise modernisiert werden konnten.  

Gestatten Sie mir ,  daß ich als einer, der 
aus dem Bezirk Liezen kommt, hier beson­
ders hervorhebe, daß auch fünf Betriebe un­
seres Bezirkes in d ie Förderung mitaufge-
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nommen wurden und in den vergangenen 
Jahren erhebliche Beträge zur Modernisie­
rung und zur Erforsc hung neuer Lagerstätten 
erhalten haben .  Es sind das der Graphitberg­
bau in Trieben, es ist das das Werk Lassing, 
die Talkumwerke Naintsch GesmbH, d ie 
Gips"Yerke Siegfried Saf GesmbH & CoKG, 
der Gipsplattenproduzent Knauf & Co in 
Weißenbach bei Liezen mit dem Bergba u in 
Spital am Pyhrn sowie die die Rigips-Austria 
mit dem Bergbau in Grundlsee-Gö ßI ,  die al­
lesamt gefördert wurden, oft mehrfach geför­
dert wurden und bei denen - das kann ich 
mit F ug und Recht behaupten - das Geld 
nicht verloren ist und keinesfa l ls eine Sterbe­
hi lfe darstellt, sondern für den Auf- und 
Ausbau des Betriebes sinnvoll verwendet 
wurde, wobei eine Reihe dieser Betriebe heu­
te bereits aufgrund einer guten Baukonjunk­
tur gewinnbringend arbeiten. 

Gestatten Sie mir,  nur ein Beispiel heraus­
zunehmen. Ich selber wurde seinerzeit vom 
früheren Inhaber des Talkum-Bergbaues in 
Lassing angesprochen ,  bei dem der alte 
Schacht einzustürzen drohte. Es gab bereits 
Wellenr isse an der Fördermaschine, wei l  der 
Förderkorb durch Bewegung des Gebirges 
geeckt hat. Dieser Mann hatte nicht das 
Geld , einen neuen Schacht abzutäufen. In 
der Zwischenzeit ist der Schacht abgetäuft, 
der Betrieb ist ausgebaut und modernisiert, 
leider in diesem Fall nicht unter österreich i­
scher Führung, sondern es ist in der Zwi­
schenzeit das Kapital hiefür aus Frankreich 
gekommen. Das nur als kleine Nebenbemer­
k ung. - Das ändert aber nichts an der Tatsa­
che, daß nur durch die Bergbauförderung 
d ieser Betrieb weiter aufrechterhalten werden 
konnte. 

Alle fünf von mir genannten Betriebe be­
finden sich in strukturschwachen Regionen. 
Ich durfte hier bereits mehrmals ausführen, 
daß der Bezirk L iezen größer als das Bundes­
land Vorarlberg, al lerdings weitaus dünner 
besiedelt ist, daß er topographisch etwas 
schwieriger gelagert ist und daß in diesem 
Bezirk bedeutende Gro ßbetriebe in wirt­
schaftliche Schwierigkeiten geraten sind. Ich 
darf nur das ehemalige Bauknechtwerk in 
Rottenmann anführen, in dem früher 2 000 
Arbeitsplätze zur Verfügung standen und das 
jetzt gerettet werden konnte, und zwar dank 
der Hilfe der Bundes- und der Landesregie­
rung, das möchte ich fairerweise dazusagen, 
allerdings mit 400 bis 500 Arbeitsplätzen .  

Von NORICUM in  Liezen möchte ich hier 
gar nicht mehr sprechen, wei l  das o hnehin 
ein Kapitel eigener Art ist beziehungsweise 
sich die Dinge, so hoffe ich wenigstens, gera­
de in fluß befinden und nach einem neuen 
Eigentümer gesucht wird. Von der Aufzäh­
lung einiger k leinerer und mittlerer Bergbau­
und Industriebetriebe möchte ich hier Ab­
stand nehmen. 

Man sieht also daraus, daß mit Hilfe dieses 
Gesetzes in verschiedenen, besonders struk­
turschwachen Gebieten wertvolle Hilfe gelei­
stet werden konnte und kann und daß das 
jetzt noch in vermehrtem Umfang gesch ieht. 
Aus diesem Grund wird unsere F raktion der 
vor liegenden Novel le zum Bergbauförde­
rungsgesetz gerne die Zustim mung ertei len. 
(Beifall bei SPÖ und ÖVP. ) 14.36 

Vizepräsident Walter Strutzenberger: Als 
nächstem ertei le ich Herrn Bundesrat Guggi 
das Wort .  

1 4 .37 

Bundesrat Hans Guggi (ÖVP, Steirmark):  
Sehr geehrter Her r  P räsident! Herr Bundes­
minister!  Liebe Damen und Herren Bundes­
räte ! Das Bergbauförderungsgesetz wurde 
1 979 beschlossen, im Jahre 1 982 novelliert 
und wird mit der heutigen Novell ierung ver­
längert und ausgebaut. 

Es hat das für uns in der Steiermark zwei 
wesentl iche wichtige Bereiche: zum einen die 
Tatsache, daß der stei rische Erzberg auch in 
diesem Gesetz als fö rderungswürdig berück­
sichtigt wurde, und zum zweiten, daß für die 
Braunkohle-Bergbaugebiete, im besonderen 
für das Gebiet des Bezirkes Voitsberg, Förde­
rungen zur Verfügung stehen werden .  

Grundsätzlich muß jedoch gesagt werden, 
daß wir im Inland ein Drittel des minerali­
schen Roh- und Grundstoffbedarfes decken 
können. Dies ist neben dem wirtschaftlichen 
Aspekt auch volkswirtschaftl ich u nd neutrali­
tätspol itisch wichtig, weil  es uns zu einem 
bestimmten Teil unsere Unabhängigkeit und 
Eigenständigkeit garantiert. 

Zudem ist dieses Gesetz auch eine wirt­
schaftliche Absicherung für die Betriebe, die 
o hne Zweifel - das wurde schon mehrmals 
erwähnt - gerade in der jetzigen Zeit der 
Rohstoffkrisen einen an und für sich schwe­
ren Standpunkt haben. 
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Ich möchte jedoch davor warnen, zu glau­
ben , daß uns d ieses Gesetz allein und die 
damit verbundenen Steuerge lder d ie grundle­
gend notwendigen Veränderungen in man­
chen Bereichen des Bergbaugebietes u nd des 
Bergbaubereiches ersparen. 

Es stimmt schon, daß mit d ieser Förderung 
die Betriebe Auffindungs- und Aufschlie­
ßungsarbeiten mitfinanzieren können und 
auch notwendige Investitionen und Rationali­
sierungen gefördert werden. Es wäre jedoch 
traurig, wenn es aufgrund d ieses Gesetzes zu 
einem verstärkten Abbau und damit zu einer 
verstärkten Massenproduktion im Rohstoff­
bereich käme . D iesem Weg l iegt der falsche 
Anreiz zugrunde, und das würde wichtige 
Entwicklungen gerade im Alternativ-Energie­
bereich stören und zudem ein sinnvolles 
Haushalten mit unseren Rohstoffen verhin­
dern. Zudem würde der regional politische 
Wert dieser Förderung durch verstärkte und 
unkontroll ierbare Auswirkungen auf die Um­
welt nicht zum Tragen kommen. 

Ich wei ß  schon, daß einige sicherlich wie­
der mit der Frage kommen werden:  Was ist 
denn mit den Arbeitsplätzen? Wir wissen,  
daß wir nur eine bestimmte Menge an Roh­
stoffen zur Verfügung haben, wir wissen aber 
auch, daß gerade im Alternativ-Energiebe­
reich - etwa Energie aus Biomasse - unge­
ahnte Möglichkeiten und Chancen liegen, d ie 
ein Vielfaches jener Arbeitsp lätze sichern 
können, die wir in den letzten Jahrzehnten 
im Bergbaubereich verloren haben. 

Deshalb möchte ich abschließend sagen: 
Der Bergbau sichert uns in ein igen Bereichen 
Eigenständigkeit, Devisen u nd Unabhängig­
keit. Er muß aber im richtigen, im vernünfti­
gen Verhältnis und in Harmonie mit den 
neuen und richtungweisenden Entwicklungen 
auf dem Energie- und Rohstoffsektor stehen 
und �etrieben werden. - Danke. (Be/fall bei 
der O VP und bei Bundesräten der SPO.) 1 4.41 

Vizepräsident Walter Strutzenberger: Wei­
tere Wortmeldungen liegen nicht vor. 

Wünscht noch jemand das Wort? - Es ist 
dies nicht der Fall. Die Debatte ist geschlos­
sen. 

Wird vom Herrn Berichterstatter ein 
Schlußwort gewünscht? - Dies ist n icht der 
Fall .  

Wir kommen zur  Abstimmung. 

Bei der A b 5 t i m m u n g beschließt der 
Bundesrat mit Stimmeneinhelligkeit, gegen den 
Gesetzesbeschluß des Nationalrates k e i n  e n 
E i n s p r u c h zu erheben. 

14.  Punkt: Beschluß des Nationalrates vom 
20 . Oktober 1988 betreffend ein Überein­
kommen über den internationalen Handel 
mit gefährdeten Arten freilebender Tiere 
und Pflanzen;  Änderung der Anhänge I und 
11 und Aufnahme des Großen Panda in An­
hang I (555 und 727/NR sowie 3586/BR der 
Beilagen) 

15. Punkt: Beschluß des Nationalrates vom 
20. Oktober 1988 betreffend Änderungen 
der Anhänge I und 11 des Übereinkommens 
über den internationalen Handel mit gefähr­
deten Arten freilebender Tiere und Pflanzen 
sowie Erklärung betreffend die Zurückzie­
hung des österreichischen Vorbehalts gegen 
die Aufnahme von Crocodylus porosus und 
Crocodylus cataphractus in den Anhang I 
(704 und 728/NR sowie 3587/BR der Beila­
gen) 

Vizepräsident Walter Strutzenberger: Wir 
gelangen nun zu den Punkten 14 und 1 5  der 
Tagesordnung, über die die Debatte ebenfalls 
unter einem abgeführt wird. 

Es sind dies: 

Beschlüsse des Nationalrates vom 
20. Oktober 1 988 betreffend ein Überein­
kommen über den internationalen Handel 
mit gefährdeten Arten freilebender Tiere und 
P lanzen;  Änderungen der Anhänge I und II  
und Aufnahme des Großen Panda in An­
hang I und 

Änderungen der Anhänge I und l I des 
Übereinkommens über den i nternatio nalen 
Handel mit gefährdeten Arten freilebender 
Tiere und Pflanzen sowie Erklärung betref­
fend die Zurückziehung des österreichischen 
Vorbehalts gegen die Aufnahme von Croco­
dylus porosus und Crocodylus cataphractus 
in  den Anhang I .  

Die Berichterstattu ng über die Punkte 1 4  
und 1 5  liegt bei Herrn Bundesrat Ing. Johann 
Penz. Ich ersuche ihn um die Berichte. 

Berichterstatter Ing. Johann Penz: Herr 
Präsident! Herr Bundesminister ! Meine sehr 
geehrten Damen und Herren! D ie Anhänge I 
und I I  zum Übereinkommen über den inter­
nationalen Handel m it gefährdeten Arte n  
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fre i lebender Tiere und Pflanzen (Washingto­
ner Artenschutzübereinkommen) wurden 
durch Beschlüsse der Vierten Tagung der 
Konferenz der Vertragsstaaten in  Gaboro­
ne/Botswana in verschiedenen Punkten geän­
dert . 

Diese Änderungen betreffen sowohl Neu­
aufnahmen a ls auch Streichungen von Arten 
in den Anhängen I und I I  sowie die Umrei­
hung von Arten aus Anhang 1 1  nach An­
hang I oder aus Anhang I nach Anhang 11. 
Zu diesen Änderu ngen hat Österreich ei nen 
Vorbehalt gemäß Artikel XV Abs. 3 ange­
bracht. 

Überhaupt neu in Anhang I aufgenommen 
wurden der afrikan ische Wildese l, e in ige Po­
pulationen des Moschustieres und des Strau­
ßes sowie die Damagazelle. 

Auch in Anhang 1 1  wurden neue Arten 
eingefügt, unter anderem sämtliche F la­
mingoarten,  der Ju ngfernkranich und d ie 
Riesenmuschel sowie die europäische Popula­
tion des Braunbären .  

E in Antrag der Volksrepublik China, den 
Großen Panda in  den Anhang I aufzuneh­
men, konnte bei der Tagung aus formellen 
Gründen nicht behandelt werden, weil er zu 
spät beim Sekretariat eingelangt war . Man 
machte jedoch von der Möglichkeit des Arti­
kels XV Abs . 2 Gebrauch, der Änderungen 
zwischen den Tagungen ermöglicht. Da von 
Österreich kein Vorbehalt nach Artikel XV 
Abs. 3 dagegen erklärt wurde , trat der Be­
sch luß für Osterreich am 1 4. März 1 984 in 
Kraft. 

Dem Nationalrat erschien bei der Geneh­
m igung des Abschlusses des vorl iegenden Ab­
kommens die Erlassung von besonderen Bun­
desgesetzen im Sinne des Artikels 50 
Abs . 2 B-VG zur Überführung des Vertrags­
inhaltes in die innerstaatliche Rechtsordnung 
nicht erforderlich. 

Der Wirtschaftsausschuß hat die gegen­
ständliche Vorlage in  seiner Sitzung vom 
3 .  November 1 988 in Verhandlung genom­
men und einstimmig beschlossen, dem Hohen 
Hause zu empfehlen, keinen Einspruch zu 
erheben .  

Als E rgebnis seiner Beratung stel lt der 
Wirtschaftsauschuß somit den A n t r a g, der 
Bundesrat wolle beschl ießen: 

Gegen den Beschluß des Nationalrates vom 
20. Oktober 1 988 betreffend ein Überein­
kommen über den internationalen Handel 
mit gefährdeten Arten fre ilebender Tiere und 
Pflanzen; Änderungen der Anhänge I und II 
und Aufnahme des Großen Panda in An­
hang I wird kein Einspruch erhoben. 

Herr Präsident! Meine sehr geehrten Da­
men und Herren!  Ich darf den Bericht zu 
Punkt 15 der Tagesordnung auch gleich an­
schließen. 

D ie Anhänge I und 11  zum Übereinkom­
men über den internationalen Handel m it 
gefährdeten Arten freilebender Tiere und 
Pflanzen (Washingtoner Artenschutzabkom­
men) wurden durch Beschlüsse der 5 .  Tagung 
der Konferenz der Vertragsstaaten in Buenos 
Aires/ Argentinien in  verschiedenen Punkten 
geändert. Da diese Änderungen die Ände­
rung eines mit Genehmigung des Nationalra­
tes abgeschlossenen Vertrages darstellen, be­
dürfen sie vor ihrer Kundmachung formell 
der gleichen Behandlung wie der Vertrag 
se lbst. 

Dem National rat e rschien bei der Geneh­
migung des Abschlusses des vorliegenden Ab­
kommens die Erlassung von besonderen Bun­
desgesetzen im Sinne des Artikels 50 
Abs. 2 B-VG zur Überführung des Vertrags­
inhaltes in die innerstaatliche Rechtsordnung 
nicht erforderl ich .  

Der Wirtschaftsausschuß hat d ie gegen­
ständliche Vorlage in  seiner S itzung vom 
3. November 1 988 i n  Verhandlung genom­
men und e instimmmig beschlossen ,  dem Ho­
hen Hause zu empfehlen, keinen E inspruch 
zu erheben .  

Als  Ergebnis seiner Beratung stellt der 
Wirtschaftsausschuß somit den A n t r a g, 
der Bundesrat wolle beschl ießen:  

Gegen den Beschluß des Nationalrates vom 
20. Oktober 1988 betreffend Änderungen der 
Anhänge I und II des Übereinkommens über 
den internationalen Handel mit gefährdeten 
Arten freilebender Tiere und Pflanzen sowie 
Erklärung betreffend die Zurückziehung des 
österreichischen Vorbehalts gegen die Auf­
nahme von Crocodylus porosus und Croco­
dylus cataphractus in den Anhang I wird kein 
E inspruch erhoben. 

Vizepräsident Walter Strutzenberger: Wir 
gehen in d ie Debatte ein,  die über die zusam-
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mengezogenen Punkte unter einem abgeführt 
wird. 

Zum Wort gemeldet hat sich Herr Bundes­
rat Gargitter. Ich erteile ihm dieses. 

1 4.47 

Bundesrat Eduard Gargitter (SPÖ, Ober­
österreich) :  Werter Herr Präsident!  Herr 
Bundesminister!  Meine Damen und Herren ! 
Wie schon in der Berichterstattung zum Aus­
druck gekommen ist, werden .. wir heute kei­
nen Einspruch gegen ein Ubereinkommen 
über den internationalen Handel mit gefähr­
deten Arten frei lebender Tiere und Pflanzen; 
Änderungen der Anhänge I und II und Auf­
nahme des Gro ßen Pandas im Anhang I und 
den Beschluß des National rates vom 20. 1 0. 
1988 betreffend Änderungen der Anhänge I 
und II des Übereinkommens über den inter­
nationalen Handel mit gefährdeten Arten 
freilebender Tiere und Pflanzen sowie Erk lä­
rung betreffend die Zurückziehung des öster­
reichischen Vorbehalts gegen die Aufnahme 
von Crocodylus porosus - Leistenkrokodil 
- und Crocodylus cataphractus - Panzer­
k rokodil - erheben.  

Daß Österreich aufgrund einiger Vorberei­
tungsschwierigkeiten Vorbehalte angebracht 
hat, ist bedauerlich. Dies hat, obwohl auch 
einige andere Staaten Vorbe�alte darlegten, 
nicht zum höheren Ansehen Osterreichs bei­
getragen. 

Es ist auch daran zu denken,  daß mit Ge­
setzesbesch lüssen und Verordnungen allein 
seltener werdende Tiere und Pflanzen nicht 
geschützt werden können.  Nur durch Begleit­
maßnahmen und Kontrollen  zur Verhinde­
rung von Einfuhren beziehungsweise Transit­
verkehr solcher Tiere und Planzen kann man 
dagegen ankämpfen. 

Österreich als Fremdenverkehrsland mit 
überaus durc hlässigen Grenzübergängen wird 
mißbraucht zur Einfuhr und als Etappe zur 
Weiterleitung so lcher Tiere und Pflanzen in 
andere Länder. Ein wirksames Kontroll ieren 
an den Grenzen ist in der Hauptreisezeit 
kaum möglich. Durchführungsbestimmungen 
und Kompetenzschwierigkeiten zwischen dem 
Bund und den Ländern verhindern d iesen 
zwielichtigen Handel sicherlich nicht. Die 
Umsätze dieser Tierhändler sollen angeblich 
sehr hoch sein .  

Beim World Wildlife Fund sind Projekte in 
P lanung, diese Tiere, d ie von Händlern i l legal 

eingeführt und dann beschlagnahmt werden, 
wieder in ihre Ursprungsländer zurückzu­
bringen .  Dazu wäre es notwendig, Auffang­
stationen beziehungsweise Quarahtäneberei­
che zu schaffen.  Zurzeit ist es so, daß zum 
Beispiel diesen Tierschmugglern die Tiere bis 
zur Rückführung in  ihre Ursprungsländer 
überantwortet werden .  

Die Verendungsrate solch seltener Tiere 
liegt nach internationalen Schätzungen bei 90 
Prozent. Man mü ßte Überlegungen anstellen, 
ob der Handel mit Tieren, die in unseren 
Breiten frei n icht vorkommen, n icht über­
haupt untersagt werden sollte . 

Ich weiß,  daß sich manche Träumer mit 
der Haltung exotischer Tiere in den e igenen 
vier Wänden ein unmenschl iches Trugbild ei­
ner vielleicht erlebten Reise vorgaukeln.  Dies 
nützen skrupel lose Händler aus. 

Und auch allzu viele Zoos sind auch nicht 
gerade artenbewahrend für die Ursprungslän­
der. 

Das Protzertum der Gro ßwildjäger in den 
exotischen Ländern wird aus wirtschaftl ichen 
Gründen nicht immer kategorisch verhindert. 

Die Reihe der Gründe, warum Tierarten 
auf unserem kleinen Planeten aussterben,  
könnte noch fortgesetzt werden. Wir zivili­
sierten Mitteleuropäer müssen al les daran 
setzen , d iesen Mißbrauch zu bekämpfen.  
Aufklärung, Mahnung und Überzeugung, 
aber auch Information wären eine dringliche 
Notwendigkeit. Den Massenmedien fäl l t  hier­
bei eine sehr wichtige Aufgabe zu, i nsbeson­
dere dem ORF, der ohne weiteres "Dal­
las"-ähnliche Sendungen einschränken könn­
te, um Aufklärungsarbeit in diesem Sinne zu 
betreiben. 

Meine Damen und Herren !  Aber auch wir 
in Österreich sollten noch mehr tun, um Bio­
tope zu  erhalten und Naturschutzgebiete zu 
schaffen, um Pflanzen und Tiere zu schüt­
zen .  Die D iskussion u m  das Naturschutzge­
biet Hohe Tauern ist leider kein gutes Bei­
spiel der Einigkeit oder der Kompromißbe­
reitschaft in d ieser Frage. 

In Oberösterreich sind unter dem Natur­
schutzlandesrat Leo Habringer sehr wichtige 
Aktivitäten gesetzt worden. Wir haben seit 
1983 das oberösterreichische Natur- und 
Landschaftsschutzgesetz. Im Oktober 1 988 
wurde dieses Gesetz novell iert, erfuhr eine 
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Verschärfung und Ausweitung bei bewill i­
gungspflichtigen Maßnahmen, vor allem die 
Einräumung des Berufungsrechtes für alle 
Sachverständigen im Naturschutz. Besondere 
Förderungsaktionen sind zum Beispiel der 
Pflegeausgleich für ökologisch schutzwürdige 
Landschaftsflächen, die Schaffung neuer Bio­
tope; der Lebensraum Wasser wird besonders 
beachtet, insbesondere der naturnahe Wasser­
bau; weiters Förderung der Almbewirtschaf­
tung, Landschaftsplan Steyerta l ,  eine wissen­
schaftliche Arbeit wu rde in Auftrag gegeben 
und vieles andere mehr . 

Auf die Öffentlichkeitsarbeit wird besonde­
res Augenmerk ge legt . Broschüren über ge­
schützte Pflanzen und Tiere werden ausgege­
ben. E in  Fi lm über Schutzgebiete soll in den 
Schulen und in der Öffentlichkeit Aufklä­
rung bringen .  

Ein besonderes Naturerlebnis ist das Euro­
pareservat Unterer Inn. 

150 Naturteiche wurden in Oberösterreich 
geschaffen, und 50 Kilometer Naturhecken 
wurden neu angelegt. 

In der Vergangenheit fielen d ie Naturhek­
ken aus wirtschaftlichen Gründen der Grund­
zusammenlegung zum Opfer. 

Die Welt ist "kle iner" geworden. Wir m üs­
sen daran denken, daß Veränderungen im 
brasilianischen Urwald auch bei uns Auswir­
kungen haben können. Gott sei Dank hat der 
brasil ianische Präsident Ma ßnahmen in dieser 
Frage angeordnet. 

Ob es nun um das Ozonloch geht oder um 
die Rettung der Wale, die im Eis eingeschlos­
sen wurden, es geht uns alle etwas an: Es 
geht um unsere Erde , d ie nicht zerstört wer­
den darf durch menschliche Unvernunft, es 
geht um die Erhaltung seltener Arten von 
Tieren und Pflanzen. 

Aktiver Naturschutz ist ein Mosaikstein zur 
Friedenserhaltung und zur Völkerverständi­
gung. Daher stimmen wir gerne zu, daß ge­
gen d iese beiden Gesetze kein Einspruch er­
hoben wird. - Ich danke für Ihre Aufmerk­
samkeit. Beifall bei SPÖ und Ö VP.) 14.55 

Vizepräsident Walter Strutzenberger: Ich 
erteile nunmehr Herrn Bundesminister Graf 
das Wort. 

[ .. 1 .55 

Bu ndesmin ister für wirtschaftl iche Angele­
genheiten Robert Graf: Meine Damen und 
Herren! Trotz aller Zeitökonomie bitte ich, 
mir  Zeit für zwei Mittei lu ngen zu geben, 
eine angenehme und eine resignative. 

Ich möchte dem Hohen Bundesrat mitte i­
len, daß ich im Zusammenhang mit dem 
Washingtoner Artenschutzabkommen im 
Hinblick auf die Verjährungsfrist am 
8. November eine Vor lage in den Min isterrat 
einbringen werde , nach der die Verjährungs­
frist von statt b isher sechs Monaten auf dre i  
Jahre ausgedehnt wird. Ich darf der Annah­
me se in, daß das in unser aller S inn ist; diese 
Verordnung wird einiges bewegen .  Das ist 
das Positive. 

Meine fast resignative Feststel lung: Sie wis­
sen oder sind zum Teil wie ich glück l icher 
oder unglückl icher Empfänger von Tausen­
den Postkarten, mit denen österreichische 
und andere Staatsbürger uns auffordern, in 
bezug auf ein Verbot des Verkaufs des Gelb­
flossenthunfisches etwas zu tun, da die ober­
halb der Abfischungsgründe des Gelbflossen­
thunfisches befindlichen Delphine be i  der 
Jagd nach d iesem gelbflossigen Thunfisch ge­
tötet werden .  

Ich habe aufgrund dieser wirk l ich wasch­
korbweise einlangenden Postkarten, die man 
mir zugemittelt hat, aufgrund der Insertionen 
einer großen Zeitung mit k leinem Format, 
zu klären versucht, ob die darin getroffene 
Behauptung, daß i n  Nordamerika ein Ver­
kaufsverbot für diese Thunfische gelbflossen­
artiger Herkunft besteht, richtig ist .  Dem ist 
nicht so, unst ich muß resignierend feststel ­
len: Da wir  Osterreicher weder eine Fangflot­
te besitzen noch auf d ie Fangmechanismen 
Einfluß  haben ,  finde ich es im Außenhan­
delsgesetz nicht abgedeckt, ein Einfuhrverbot 
im Parlament einzubringen und im National­
und im Bundesrat durchzubringen zu versu­
chen. Es hätte nämlich nicht die erwünschte 
Wirkung. 

Ich tei le Ihnen also mit, daß ich leider 
außerstande bin - bei al len menschlichen  
Gef�hlen, d i e  ich für Delphine empfinde - ,  
i n  Osterreich etwas zu tun. Wenn es die 
fangflottenbesitzenden Länder nicht tun ,  
kann es  e in Handels land, das E infuhren d ie­
ser an sich beliebten Thunfischart durch­
führt, nicht machen. Das sage ich leider fast 
resignativ zur Informierung des Hohen Bun-
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desrates. - Ich bedanke mich, Herr Präsi­
dent! (Allgemeiner Beifall. ) /4 .58 

Vizepräsident Walter Strutzenberger: Wei­
tere Wortmeldungen l iegen n icht vor .  

Wünscht noch jemand das Wort? 
dies n icht der Fall .  

Die Debatte ist geschlossen .  

Es ist 

Wird vom Herrn Berichterstatter ein 
Schlußwort gewünscht? - D ies ist auch n icht 
der Fall. 

Die Abstimm ung über d ie vorliegenden 
Beschlüsse des Nationalrates erfolgt getrennt. 

Bei der getrennt durchgeführten 
A b s t i m  m u n g beschließt der Bundesrat 
mit Stimmeneinhelligkeit. gegen die beiden Be­
schlüsse des Nationalrates k e i n e n 
E i n  s p r u c h zu erheben. 

16. Punkt: Beschluß des Nationalrates vom 
21. Oktober 1988 betreffend ein Internatio­
nales Zuckerübereinkommen 1987 samt An­
lagen A bis D (653 und 729/NR sowie 
3588/BR der Beilagen) 

Vizepräsident Walter Strutzenberger: Wir 
kommen zu m  Punkt 16 der  Tagesordnung : 
Internationales Zucker übereinkommen 198 7  
samt Anlagen A bis D .  

Berichterstatter ist Herr Bundesrat lng. Lu­
deseher. Ich bitte ihn u m  seinen Bericht. 

Berichterstatter Ing. Georg Ludescher: 
Herr Vizepräsident! Herr Bundesminister !  
Meine sehr geehrten Damen und Herren !  
Das lediglich Administrativbest immungen 
enthaltende I nternationale Zuckerüberein­
kommen 1 987 so ll d ie internationale Zusam­
menarbeit in  Fragen der Zuckerwirtschaft 
fördern und einen geeigneten Rahmen für 
die Vorbereitung möglicher Verhandlungen 
über e in Nachfolgeabkommen mit wirt­
schaftspolitischen Besti mmungen zur Verfü­
gung stellen. 

Die durch das Internationale Zuckerüber­
einkommen 1987 weitergeführte I nternatio­
nale Zucker-Organisation mit Sitz in London 
sol l  als Zentralstel le für die Sammlung und 
Veröffentlichung von statistischen Angaben 
und Untersuchungen über Produktion, Prei­
se, Handelsvolumen, Konsum,  Lagerbestände 
und Besteuerung von Zucker dienen. Das 

Übereinkommen verpflichtet die Mitglieder, 
d ie benötigten Angaben und Informationen 
der Internationalen Zucker-Organisation zur 
Verfügung zu stellen. Die Veröffentlichung 
d ieser Infor mation darf jedoch nur so erfol­
gen, daß dadurch die Geschäftstätigkeit von 
Personen oder Gesel lIsehaften nicht indentifi­
zierbar wird. 

Dem Nationalrat e rschien bei der Geneh­
migung des Abschlusses des vorliegenden Ab­
kommens die Erlassung von besonderen Bun­
desgesetzen im Sinne des Artikels 50 Abs . 2 
B-VG zur Überführung des Vertragsinhaltes 
in die innerstaatliche Rechtsord nung nicht er­
forderlich . 

Der Wirtschaftsausschuß hat die gegen­
ständliche Vorlage in seiner Sitzung vom 
3. November 1 988 in  Verhandlung genom­
men und einstimmig beschlossen, dem Hohen 
Hause zu empfehlen , keinen Einspruch zu 
erheben.  

Als Ergebnis seiner Beratung stel lt der 
Wirtschaftsausschuß somit den A n t r a g, 
der Bundesrat wol le beschließen: 

Gegen den Beschluß des Nationalrates vom 
2 1 .  Oktober 1 988 betreffend ein Internatio­
nales Zuckerübereinkommen 1 987 samt An­
lagen A bis 0 wird kein E inspruch erhoben . 

Vizepräsident Wal ter  Strutzenberger: Da 
keine Wortmeldungen vorliegen, frage ich, 
ob doch jemand das Wort wünscht. - Es ist 
dies nicht der Fall .  

Wir kommen zur Abstimmung. 

Bei der A b s t i m m u n g beschließt der 
Bundesrat mit Stimmeneinhelligkeü. gegen den 
Beschluß des Nationalrates k e i n e n 
E i n  s p r u c h zu erheben. 

17. Punkt: Beschluß des Nationalrates vom 
2 1 .  Oktober 1988 über eine Neunzehnte Nie­
derschrift (Proces- Verbal) betreffend die 
Verlängerung der Deklaration über den vor­
läufigen Beitritt Tunesiens zum Allgemei­
nen Zoll- und Handelsabkommen (706 und 
730/NR sowie 3589/BR der Beilagen) 

Vizepräsident Walter  Strutzenberger: Wir 
kommen zum 1 7. Punkt der Tagesordnung: 
Neunzehnte Niederschrift (Proces-Verbal) be­
treffend die Verlängerung der Deklaration 
über den vorläufigen Beitritt Tunesiens zum 
Allgemeinen Zoll- und Handelsabkommen. 
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Berichterstatter ist Herr Bundesrat Holzin­
ger. Ich bitte ihn um seinen Bericht. 

Berichterstatter E rich Holzinger: Herr Prä­
sident! Herr Minister!  Mei ne Damen und 
Herren! Tunesien gehört dem Allgemeinen 
Zoll- und Handelsabkommen als vorläufiges 
Mitgl ied aufgrund e iner Deklaration vom 
1 2. November 1 959 an.  Diese ursprünglich 
bis 3 1 .  Dezember 1 96 1  befristete Deklara­
tion wurde immer wieder verlängert, zuletzt 
durch die Achtzehnte Niedersch rift, die mit 
3 1 .  Dezember 1 987  befristet war, BGBl .  
Nr .  1 87/ 1988. Einem Ersuchen der  Regierung 
Tunesiens entsprechend wurde daher auf der 
43. Plenartagung der Vertragsparteien eine 
Neunzehnte N iederschrift betreffend die Ver­
längerung der Deklaration bis zum 
3 1 .  Dezember 1 988 beschlossen. 

Dem Nationalrat ersch ien bei der Geneh­
migung des Abschlusses des vorliegenden Ab­
kommens die Erlassung von besonderen Bun­
desgesetzen ..im S inne des Artikels 50 Abs . 2 
B-VG zur Uberführung des Vertragsinhal tes 
in die innerstaatliche Rechtsordnung n icht er­
forderlich. 

Der Wirtschaftsausschuß hat die gegen­
ständliche Vorlage in seiner Sitzung vom 
3 .  November 1988 in Verhandlung genom­
men und einstimmig beschlossen, dem Hohen 
Hause zu empfehlen, keinen E inspruch zu 
erheben. 

Als Ergebnis seiner Beratung stellt der 
Wirtschaftsausschuß somit den A n t r a g, 
der Bundesrat wol le beschl ießen: 

Gegen den Beschluß des Nationalrates vom 
2 1 .  Oktober 1 988 über eine Neunzehnte N ie­
derschrift (Proces-Verbal) betreffend die Ver-

längerung der Deklaration über den vorläufi­
gen Beitritt Tunesiens zum Al lgemeinen 
Zoll- und Handelsabkommen wird kein Ein­
spruch erhoben. 

Vizepräsident Walter Strutzenberger: 
Wortmeldungen l iegen nicht vor. 

Wünscht jemand das Wort? - Es ist dies 
nicht der Fal l .  

Wir kommen zur Abstimmung. 

Bei der A b s t i m  m u n g beschließt der 
Bundesrat mit Stimmeneinhelligkeit, gegen den 
Beschluß des Nationalrates k e i n  e n 
E i n  s p r u c h zu erheben. 

Die Tagesordnung ist erschöpft .  

Ich  gebe noch bekannt, daß seit der  letzten 
beziehungsweise in der heutigen Sitzung ins­
gesamt vier Anfragen - 61 2/J bis 6 1 5/J -
eingebracht wurden. 

Die Einberufung der n ä c h s t e n Sitzung 
des Bundesrates wird auf schriftlichem Wege 
erfolgen. Als Sitzungstermin ist Donnerstag, 
der 1 7. November 1 988,  1 3  Uhr in Aussicht 
genommen. 

Für die Tagesordnung d ieser Sitzung kom­
men jene Vor lagen in Betracht, d ie der Na­
tional rat bis dahin verabschiedet haben wird,  
soweit  s ie  dem E inspruchsrecht des Bundes­
rates unterliegen. 

Die Ausschu ßvorberatungen sind fü r 
Dienstag, den 1 5. November 1 988, ab 1 5  
Uhr vorgesehen. 

Die heutige Sitzung ist g e s c h i  0 s s e n. 

Schluß der Sitzung: 1 5  Uhr 6 Minuten 

Besetzung von Ausschußmandaten gemäß § 13 GO-BR 

(mit Wirksamkeit vom 3 .  November 1 988) 

Außenpolitischer Ausschuß 

M i t  g I i e d: Großmann Franz, Dr. (bis­
her Moser Rosl)  

Ausschuß für Land- und Forstwirtschaft 

E r s a t z  m i t g I i e d: Großmann Franz, 
Dr .  (bisher Moser Rosl)  
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Rechtsausschuß 

E r s a t z  m i t  g 1 i e d :  Großmann Franz, 
Or. (bisher Moser Rosl) 

Sozialaussch uß 

Großmann Franz, Dr. (bisher Moser Rosl) 

Unterrichtsausschuß 

E r s a t z  m i t  g 1 i e d: Großmann Franz, 
Or. (bisher Moser Rosl) 

Ausschuß für Verfassung und Föderalismus 

M i t  g 1 i e d: Strutzenberger Walter (bis­
her Moser Rosl) 

E r s a t z  m i t  g 1 i e d :  Gro ßmann Franz, 
Or. (bisher Strutzenberger Walter) 

Ständiger gemeinsamer Ausschuß des 
Nationalrates und des Bundesrates im Sinne 
des § 9 des Finanz-Verfassungsgesetzes 1948 

E r s a t z  m i t  g 1 i e d :  Orochter Karl 
(bisher Moser Rosl) 

Besetzung von Ausschußfunktionen (mit  
Wirksamkeit vom 3. November 1988) 

Außenpolitischer Ausschuß 

1 .  S e h r  i f t f ü h r e r i n: Karlsson Irm­
traut, Or.  (bisher Moser Rosl) 

Sozialausschuß 

Y 0 r s i t z e n  d e r: Gargitter Eduard 
(bisher Moser Rost) 

2. Stv. Y 0 r s i t z e n  d e r: Hödl Eteono­
re, Or. (bisher Gargitter Eduard) 

Ausschuß für Verfassung und Föderalismus 

1 .  Stv. Y 0 r s i t z e n  d e r: Strutzenber­
ger Walter (bisher Moser Rost) 

Österreichische Staatsdruckerei. 0962 8 
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